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die Diagnose Krebs ist immer niederschmetternd. Für 
die Betroff enen und ihre Angehörigen fühlt es sich 
an, als würde von einem Moment auf den anderen 
das Leben still stehen. Das gilt insbesondere, wenn 
ein Mesotheliom festgestellt wird. Denn dann bleiben 
dem Patienten oft nur noch wenige Monate. 

Ein wenig optimistisch stimmt da fast schon der Fall 
des Jon Matthews aus England. Er wettete nach der 
Diagnose, dass er die geschätzte Lebenserwartung 
mindestens verdoppeln könnte. Zum großen Erstau-
nen seiner Ärzte und der Medien erreichte er sein 
Ziel. Ingesamt lebte er noch fast vier Jahre. 

Leider ist er damit eine Ausnahme. Und das bei einer 
Krankheit, bei der die Fallzahlen noch immer konti-
nuierlich um etwa fünf Prozent pro Jahr steigen. Experten gehen davon aus, dass die 
Rate noch einige Jahre weiter zunehmen wird. Denn Asbest wurde erst 1993 in Deutsch-

land verboten und die Zeit bis zum Ausbruch der Krankheit 
kann Jahrzehnte betragen. In nicht wenigen außereuropäi-
schen Ländern darf Asbest sogar bis zum heutigen Tag geför-
dert und verarbeitet werden. 

Angesichts dieser Entwicklung kommt der Erforschung der 
asbestbedingten Krankheiten eine umso wichtigere Rolle zu. 
Die gesetzliche Unfallversicherung ist hier Vorreiter und muss 
es auch bleiben, denn der wissenschaftliche Mainstream wid-
met ihnen eher weniger Aufmerksamkeit. 

Es liegt daher an uns, mit Forschungsprojekten die Verursa-
chung von Erkrankungen zu klären, in Zusammenarbeit mit 

den entsprechenden medizinischen Fachgesellschaften Empfehlungen für ihre Begut-
achtung zu entwickeln und Leitlinien für eine optimale Heilbehandlung zu erarbeiten. 
Immer mit dem Ziel, den Versicherten ein möglichst langes und gutes Leben zu ermög-
lichen, wenn ihre Krankheit nicht abwendbar oder heilbar ist.

Wenn alle Mesotheliom-Patienten wenigstens so lange leben könnten wie Jon 
Matthews, wäre schon einiges gewonnen. Am schönsten wäre es allerdings, wenn unse-
re Forschung eines Tages Wege aufzeigt, wie die Erkrankung ganz besiegt werden kann. 

Mit den besten Grüßen
Ihr 

Dr. Joachim Breuer
Hauptgeschäftsführer der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung

„Die Fallzahlen von Mesotheliom-
erkrankungen steigen leider 
noch immer um etwa fünf Prozent
pro Jahr – Tendenz steigend. 
Deshalb kommt der Erforschung 
der asbestbedingten Krankheiten 
eine umso wichtigere Rolle zu. 
Die gesetzliche Unfallversiche-
rung ist hier Vorreiter und muss 
es auch bleiben.“ 

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
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Herausragende wissenschaftliche Leis-
tungen auf dem Gebiet der Unfallme-
dizin würdigt der Herbert-Lauterbach-
Preis. Bewerbungen können bis zum 30. 
April 2011 bei der Vereinigung Berufs-
genossenschaftlicher Kliniken (VBGK) 
eingereicht werden. Als Preisgeld win-
ken den erfolg reichen Wissenschaftlern 

7.500 Euro. Bedingung ist jedoch, dass 
die eingereichte Arbeit noch keinen an-
deren Preis erhalten  hat. Sie darf aber be-
reits im vergangenen Jahr veröff entlicht 
worden sein. Zuletzt ging der Herbert-
Lauterbach-Preis an Dr. Goetz A. Giess-
ler von der Berufsgenossenschaftlichen 
Unfallklinik Murnau. Der Leiter der Ab-

teilung Plastische, Hand- und Rekonst-
ruktive Mikrochirurgie erhielt den Preis 
für seine Forschungen zur Transplanta-
tion von Knochengewebe.

Live-Übertragung gibt Startschuss für neue Berufsgenossenscha�  
Die neue Berufsgenossenscha�  Holz und 
Metall (BGHM) will mit modernsten Mit-
teln die Kommunikation unter den nun 32 
Standorten sichern. Symbolisch dafür hat 
zu Beginn dieses Jahres eine bundeswei-
te Live-Übertragung via Satellit und Inter-
net mit der RTL-Moderatorin Ulrike von der 
Groeben den Au� akt gegeben. 

Über Mikrofone, Kameras sowie den MS 
Offi  ce Communicator waren die Beschäf-
tigten der ehemaligen Holz- und Metallbe-
rufsgenossenschaften direkt verbunden 

mit den Mitgliedern ihrer neuen Geschäfts-
führung: Dr. Albert Platz, Dr. Wolfgang Rö-
mer und Michael Schmitz.

Nachdem die BGHM zum 1. Januar 2011 
durch Fusion entstanden ist, hieß die neue 
Geschäftsführung gemeinsam mit Ulrike 
von der Groeben alle Angestellten in ihrer 
neuen Arbeitgeberorganisation willkom-
men. „Wir rufen Sie auf, die neue Berufs-
genossenschaft mitzugestalten“, begrüßte 
Dr. Platz als Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung die Beschäftigten. Zahlreiche Mitar-

beiter und Mitarbeiterinnen der BGHM 
nutzten die Gelegenheit, Fragen und An-
regungen zur gemeinsamen Zukunft anzu-
bringen. Online gestellte Fragen, die in der 
zweistündigen Veranstaltung offen blie-
ben, beantwortete die Geschäftsführung 
im Intranet der BGHM. Der Vorsitzende 
der Geschäftsführung betonte, die Berufs-
genossenschaft Holz und Metall müsse als 
kundenorientierter Dienstleister allein ih-
rer Größe wegen neue Kommunikations-
wege beschreiten. Ziel sei es, dauerhaft 
zusammenzuwachsen.

Begrüßten als neue Geschä� sführung der Berufsgenossenscha�  Holz und Metall ihre Beschä� igten (v.l.n.r.): Dr. Wolfgang Römer, 
Dr. Albert Platz und Michael Schmitz. Die Live-Übertragung moderierte Ulrike von der Groeben (r.).
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lichkeit transparent und nachvollziehbar 
darstellen.

„Wir sind stolz, dass wir bei der Prüfung 
ein überdurchschnittliches Ergebnis er-
reicht haben“, meint Bernward Schröter, 
Kaufmännischer Direktor der BG Klinik. 
Im Fokus der Prüfer standen nicht nur 
medizinische Qualitätsstandards, sondern 
vielmehr die gesamten Abläufe innerhalb 
der Klinik, etwa die Patientenorientierung 
oder Informationswege und -systeme. 

Die KTQ ist eine Initiative von Qualitätssi-
cherungsexperten aller Partner im Gesund-
heitswesen und hat das Ziel, für Patienten 
eine optimale Betreuung bei größtmögli-
cher Transparenz zu gewährleisten. Das 
Qualitätssiegel ist drei Jahre gültig.

Richtigstellung
In der letzten Ausgabe 1 / 2 2011 ist uns ein Fehler unterlaufen. Die zweite Zwischenüberschri�  auf Seite 14 „Kern der Reform: 
Regelbetreuung der Betriebe bis 10 Beschä� igte“ ist inhaltlich falsch. Richtig hätte es heißen müssen: „Kern der Reform: Regel-
betreuung der Betriebe mit mehr als 10 Beschä� igten“. Redaktion

Au� akt für Programm „GDA-Schulen“
Kinder sollen künftig von klein auf mit 
den Themen Gesundheitsschutz und Si-
cherheit vertraut gemacht werden. Ziel 
ist es, damit den Grundstein für ein aus-
geprägtes Bewusstsein für diese The-
men im Erwachsenenalter zu legen und 
die Unfallzahlen zu senken. Dazu stell-
ten Vertreter von Unfallversicherungs-
trägern, Sozialministerien und Kultusmi-
nisterien der Länder im Januar in Erfurt 
erste Inhalte des Arbeitsprogramms zur 
„Sensibilisierung für Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz in Schulen“ der Gemein-
samen Deutschen Arbeitsschutzstrategie 
(GDA-Schulen) vor.

Allen Aktivitäten voraus gehen stets Spit-
zengespräche zwischen dem Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales, der 
DGUV und der Kultusministerkonferenz.

Aufbauend darauf können die einzelnen 
Bundesländer ihren eigenen Weg zur 
Umsetzung des Arbeitsprogramms ent-
wickeln. Regionale „runde Tische“ sol-
len dann die Probleme benennen und 
sie gemeinsam mit Verantwortlichen und 
Partnern lösen. Ein Beispiel dafür ist das 
Problemfeld Lärm. Aber auch eine Sensi-
bilisierung für die Themen Gefahrstoff e 
und Biostoff e ist angedacht. 

Auf der Ebene vor
O r t  s i n d  d a n n 
fach liche und pä-
dagogische Kon-
zepte gefragt, die 
über die Schullei-
ter die Lehrkräfte und 
Schüler erreichen und 
Einfl uss auf ihr Verhalten neh-
men. Geeignete Materialien wird das Pro-
jekt GDA-Schulen zur Verfügung stellen.

!
 www.gda-schulen.de

GDA-Schule
www.gda-schulen.de

BG Klinik Ludwigshafen erhält Qualitätssiegel
Bereits zum zweiten Mal, nach dem Jahr 
2005, hat die Berufsgenossenschaftliche 
Unfallklinik Ludwigshafen das Quali-
tätssiegel der „Kooperation für Transpa-
renz und Qualität im Gesundheitswesen“ 

(KTQ) erhalten. Damit werden Einrichtun-
gen im deutschen Gesundheitswesen aus-
gezeichnet – wie zum Beispiel Kranken-
häuser –, die ihr Streben nach der besten 
Qualität aller Leistungen für die Öff ent-

!
 www.bgu-ludwigshafen.de > News & Events
 www.ktq.de
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10 Jahre Fachkonferenz: Die Zukun�  der Arbeit 
Wie können Fach- und Führungskräfte die 
gestiegenen Anforderungen der modernen 
Arbeitswelt am besten bewältigen? Mit die-
ser Frage beschäftigt sich die Fachkonferenz 
„Die Zukunft der Arbeit“ am 28. und 29. April 
2011 im Institut für Arbeit und Gesundheit der 
DGUV (IAG) in Dresden. Dabei erörtern Fach-
leute und Teilnehmer, welche Faktoren des 
Berufslebens zur Selbstverwirklichung beitra-
gen und welche zu einer Überforderung und 
schließlich einem Burn-out führen können. 

Anhand von Beispielen und Erfahrungen aus 
der Praxis soll dargestellt werden, wie die psy-
chische Fehlbeanspruchung verringert werden 
kann und was jeder Einzelne tun kann, um ihr 

vorzubeugen. Ziel ist es, aufzuzeigen, worin 
das Geheimnis des persönlichen Glücks liegt 
und warum Stress und Burn-out zu nachlas-
sender Produktivität im Unternehmen führen. 

Die Konferenz richtet sich an Führungskräfte 
aus Wirtschaft und Verwaltung, Mitarbeiter 
von Unfallversicherungsträgern und Weiter-
bildungsinstitutionen, Vertreter von Kranken-
kassen, Verbänden, Handwerkskammern und 
Industrie- und Handelskammern sowie Exper-
ten und Betriebs- und Personalräte.
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DGUV Test vergibt Zerti� kat „Geprü� es Blended-Learning-Programm 
im Arbeitsschutz“
Das Institut für Arbeit und Gesundheit der 
DGUV (IAG) hat die interaktive Unterwei-
sung „Ladungssicherung“ des Universum 
Verlags zerti� ziert. Damit wurde erstmals 
ein elektronisches Hilfsmittel zur Unter-
weisung als „Geprü� es Blended-Learning- 
Programm im Arbeitsschutz“ ausgezeichnet. 

Bei diesem Lernverfahren macht sich ein 
Arbeitnehmer mit den Präventionsgrund-
lagen an seinem Arbeitsplatz zunächst am 
Computer vertraut. Anschließend erfolgt 
eine mündliche Unterweisung durch den 
Vorgesetzten. So ist ein gleichbleibend 
hohes Niveau der Grundlagenvermitt-
lung sichergestellt. Das elektronische 
Lernprogramm ist dabei methodisch und 
didaktisch so konzipiert, dass es in ein 
„Blended-Learning-Szenario“ eingebet-
tet werden kann. Diese Anforderung ist 
zentraler Bestandteil des von E-Learning-
Experten des IAG und der gesetzlichen 
Unfallversicherungsträger entwickelten 
Prüf- und Zertifi zierungsverfahrens. 

Das nun zertifizierte Lernprogramm ver-
mittelt grundlegendes Wissen im Bereich 
der Ladungs- und Frachtsicherung für Lkws 

!
 www.dguv.de / iag > Webcode: d97682
 www.unterweisungs-manager.de

Dr. Ulrich Winterfeld (rechts), Leiter der Prüf- und Zerti� zierungsstelle für Blended- 
Learning-Programme im Arbeitsschutz, übergibt das Zerti� kat für das Modul 
„Ladungssicherung“ an Frank-Ivo Lube, Geschä� sführer vom Universum Verlag.

und andere Transportfahrzeuge. Damit 
unterstützt es die Aktivitäten der Präven-
tionskampagne „Risiko raus!“ der DGUV.

!
 Weitere Informationen und Anmeldung:
 www.dguv.de / iag > Webcode: d110272
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Konzept für papierlose 
Gewerbemeldungen vorgestellt
Die DGUV wird noch in diesem Jahr ein Pilotprojekt zum medi-
enbruchfreien Empfang von Gewerbemeldungen starten. Darauf 
einigten sich am 19. Januar Vertreter der DGUV sowie der Wirt-
scha� sressorts aus 14 Bundesländern. Die Initiative basiert auf 
einem Konzept der DGUV.

Bei dem medienbruchfreien Empfang handelt es sich um ein rein 
elektronisches Verfahren, das es den Gewerbebehörden der Län-
der künftig erlauben soll, die etwa 1,7 Millionen jährlich anfal-
lenden Gewerbemeldungen an die Unfallversicherung online zu 
übermitteln. Dieser Weg hätte den Vorteil, effi  zienter und kos-
tengünstiger zu sein. Der bürokratische und technische Aufwand 
für die Länderbehörden würde sich erheblich reduzieren. Auch 
die DGUV und ihre Mitglieder würden davon profi tieren.

Mit den bald in mehreren Bundesländern startenden Pilotprojek-
ten soll nun überprüft werden, ob das Konzept Modellcharakter 
haben kann. Ist es erfolgreich, könnte das Verfahren bereits im 
kommenden Jahr bundesweit angeboten werden.

Die medienbruchfreie Datenübermittlung ist im Übrigen 
auch ein zentraler Bestandteil des Programms „Einheitlicher 
Ansprechpartner“ für Existenzgründer. Ziel ist eine umfassen-
de elektronische Kommunikation zwischen Existenzgründern, 
Behörden und anderen betroff enen Einrichtungen, um (Melde-)
Prozesse zu vereinfachen und zu verkürzen.

Neue Rolle von Normen: Podiumsdiskussion
Der Wandel in der Normung ist am 31. 
März 2011 Thema einer Podiumsdiskus-
sion in Berlin. Unter dem Titel „Von DIN 
A4 zur Sozialen Verantwortung – Paradig-
menwechsel in der Normung?“ diskutieren 
namhafte Vertreter der Europäischen Kom-
mission, des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Technologie, des Deutschen 
Instituts für Normung sowie der Kommis-
sion Arbeitsschutz und Normung über die 
neue Rolle von Normen in Wirtschaft und 
Gesellschaft.

Normen beschäftigen seit einiger Zeit nicht 
mehr nur Fachleute in der Industrie. Auch 
die soziale Verantwortung von Organisati-
onen, der Bereich psychische Beanspru-

chungen bei der Arbeit oder Standards 
bei der Erbringung von Dienstleistungen 
sind inzwischen mit Normen verknüpft. 
Unlängst hat auch die EU-Kommission 
das Thema auf die Tagesordnung gesetzt: 
Sie überprüft derzeit das europäische Nor-
mungssystem, das nach ihren Vorstellun-
gen künftig besser auf Innovationen re-
agieren und die Wettbewerbsfähigkeit von 
Unternehmen unterstützen soll.

Veranstalter der Podiumsdiskussion ist die 
Kommission Arbeitsschutz und Normung. 
Sie wird unterstützt durch das Netzwerk 
Europäische Bewegung Deutschland so-
wie die DGUV. Der Besuch der Veranstal-
tung ist kostenlos.

!
 Weitere Informationen und Anmeldung 
 unter: www.europaeische-bewegung.de / 
 aktuelles / unsere-termine / anmeldungen / 
 normung

Kongress: Lehren ziehen 
aus der Loveparade-Tragödie
Wie werden Großveranstaltungen optimal vorbereitet? Wie 
lassen sich Gefahren erkennen und abwehren? Wie im Not-
fall reagieren? – Diesen Fragen geht am 7. April 2011 ein 
Kongress des Instituts für Versicherungsmedizin und der 
Berufsgenossenscha� lichen Unfallklinik Frankfurt am Main 
in der Goethe-Universität nach.

Ausgangspunkt und Anlass für eine Rückschau ist die 
Tragödie der Loveparade in Duisburg vom 24. Juli 2010. Sie 
hat auf dramatische Weise die Bedeutung der sorgfältigen 
Vorbereitung von Veranstaltungen mit vielen Teilnehmern 
noch einmal unterstrichen. Auf Basis der Rückschau prä-
sentieren Referenten aus der Kommunalpolitik, Mediziner
und Polizeiexperten ihre Erfahrungen, Einschätzungen 
und Vorgehensweisen. Des Weiteren wird es um Fragen 
der Versicherbarkeit von Großveranstaltungen gehen.

Zielgruppe für den Kongress sind alle an Großveranstal-
tungen beteiligten Personen: Veranstalter, Mitarbeiter in 
kommunalen und staatlichen Einrichtungen, Kranken-
häusern und Rettungsdiensten, Institutionen des Bevöl-
kerungs- und Katastrophenschutzes sowie Vertreter von 
Haftpfl icht- und Sozialversicherungen.

!
 Informationen und Anmeldung unter: www.ivm-med.de
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Berufskrankheiten

Qualitätssicherung im 
Berufskrankheiten-Verfahren 
Die gesetzliche Unfall-
versicherung blickt auf zehn 
Jahre Qualitätssicherung im 
Berufskrankheiten- Verfahren 
zurück. Das zugrunde liegen-
de Konzept hat sich bewährt, 
auch wenn es noch Entwick-
lungs- und Verbesserungs-
möglichkeiten gibt. 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Eine Gemeinscha� saufgabe
2001 vereinbarten die gewerblichen Be-
rufsgenossenschaften ein Qualitätssiche-
rungskonzept, das Hinweise zur Verbes-
serung der Struktur-, der Prozess- und 
der Ergebnisqualität der Berufskrank-
heiten-Verfahren (BK-Verfahren) ent-
hält. Die Berufsgenossenschaften haben 
– seit 2007 gemeinsam mit den Unfallver-
sicherungsträgern der öff entlichen Hand 
– viele dieser Hinweise aufgegriff en und 
umgesetzt. Hierüber wird regelmäßig 
bei den BK-Qualitätssicherungstagen in 
Dresden seitens der Fachgremien und 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung (DGUV) berichtet und es werden 
gemeinsam mit der Führungsebene der 
Unfallversicherungsträger die weiteren 
Schritte besprochen. Die nächsten Qua-
litätssicherungstage fi nden im November 
2011 statt. 

Die Messparameter
Zu den Besonderheiten des Qualitätssi-
cherungskonzepts gehört die Maßgabe, 
wichtige Aspekte zur Beurteilung der 
Qualität über eine zentral geführte Statis-
tik, die Berufskrankheiten-Dokumenta-
tion (BK-DOK), abzubilden und über einen 
Vergleich der BK-Verfahren der Unfallver-
sicherungsträger Anreize zu einer Weiter-
entwicklung zu geben. Zu diesen Messpa-
rametern gehören vor allem

∙  die Laufzeit der BK-Verfahren
∙  die Maßnahmen der Individual-

prävention
∙  der Ausgang der Widerspruchs- und 

Sozialgerichtsverfahren (SG-Verfahren)
∙  die Aufwendungen im Rahmen der 

Rehabilitation.

Andere Parameter, die nicht von allen Un-
fallversicherungsträgern geführt werden, 
konnten nur punktuell verwendet werden 
und entfalten deshalb auch nur eine ge-
ringere Wirkung. Im Folgenden wird an-
hand der Messparameter der Stand im 
Jahr 2010 dargestellt und kommentiert. 

Laufzeit der BK-Verfahren
Im Qualitätssicherungskonzept werden 
als Ziele die Verwirklichung des gesetzli-
chen Auftrags der Unfallversicherung so-
wie die Kundenorientierung und die Wirt-
schaftlichkeit der BK-Verfahren defi niert. 
Der Messparameter „Laufzeit“ betriff t die-
se drei Aspekte gemeinsam. 

Abbildung 1 zeigt die Entwicklung der 
Laufzeit der BK-Verfahren seit 2001. Dar-
gestellt sind die mittleren Laufzeiten aller 
Berufskrankheiten zusammen genommen 
sowie für einige Berufskrankheiten geson-
dert. Insgesamt hat sich die Laufzeit der 
BK-Verfahren in etwa halbiert, 2009 lag 
sie bei knapp sechs Monaten.

Abhängig ist die Laufzeit von den Belan-
gen der jeweiligen Berufskrankheit, also 
vom Ermittlungsaufwand, von der Not-
wendigkeit und der Komplexität der Be-
gutachtung sowie von der Verfügbarkeit 
von Gutachtern. Allerdings zeigt sich am 
Beispiel der Asbest-Berufskrankheiten, 
dass darüber hinaus auch besondere An-
strengungen zu Zeitgewinn führen kön-
nen. Insbesondere die Einführung eines 
Krebs-Sonderbeauftragten, der unmittel-
bar nach Eingang der BK-Anzeige den Er-
krankten aufsucht und im persönlichen 
Gespräch auch die für die Ermittlung re-
levanten Fragen aufgreift, hat bei den BK 
4104 und BK 4105 sehr schnell zu einer 
Reduzierung der Verfahrensdauer geführt. 

Neben den BK-bezogenen Besonderheiten 
spielen für die Laufzeit spezielle Gegeben-
heiten der einzelnen Unfallversicherungs-
träger eine Rolle. So wirkt es sich auf die 
mittlere Dauer der Verfahren aus, ob die 
Ermittlung zum Beispiel der Lärmein-
wirkung zumindest teilweise über Lärm-
kataster ablaufen kann und damit nicht 
in allen Fällen eine Ermittlung vor Ort 
erforder lich ist. Es wirkt sich ebenso aus, 
ob in jedem Fall eine Begutachtung vorge-
nommen wird, selbst dann, wenn über in 
der Unfallversicherung akzeptierte Work-
fl ows Regeln bestehen, die eine Stufung 
rechtssicher ermöglichen würden. ▸

Abbildung 1: Laufzeit der BK-Verfahren (gewerbliche Berufsge-
nossenscha� en, ab 2007 auch UV-Träger der ö� entlichen Hand)
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„Im Qualitätssicherungskonzept 
werden als Ziele die Verwirklichung 
des gesetzlichen Au� rags der 
Unfall versicherung sowie die Kunden-
orientierung und die Wirtscha� lichkeit 
der BK-Verfahren de� niert. Der 
Messparameter ‚Laufzeit‘ betri�   diese 
drei Aspekte gemeinsam.“
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Medizinische 
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Abbildung 2 zeigt für 2009 die Bandbrei-
te der mittleren Verfahrensdauer bei BK 
2301 „Lärmschwerhörigkeit“ und BK 5101 
„Schwere oder wiederholt rückfällige 
Hauterkrankungen, die zur Unterlassung 
aller Tätigkeiten gezwungen haben, die 
für die Entstehung, die Verschlimmerung 
oder das Wiederaufleben der Krankheit 
ursächlich waren oder sein können“. Für 
beide Berufskrankheiten haben die Un-
fallversicherungsträger Prozessbeschrei-
bungen abgestimmt, die ein einheitliches 
Vorgehen ermöglichen und bei denen im 
Mittel kurze Verfahrensdauern das Er-
gebnis sind, so dass unter Beachtung der 
Prozessbeschreibung mehr Einheitlichkeit 
erwartet werden könnte.

Unter der Prämisse eines sachlich rich-
tigen, schnellen und am Bedarf des Er-
krankten orientierten BK-Verfahrens als 
übergeordnetes Qualitätssicherungsziel 
haben die gemeinsamen Gremien der Un-
fallversicherungsträger analysiert, wel-
che Zielwerte für die Verfahrensdauer 
erreichbar und mit den Zielen der Quali-
tätssicherung verträglich sind. Daraus er-
gab sich als Vorgabe, dass BK-Verfahren 
in der Regel
∙  innerhalb eines Jahres abgeschlossen 

werden können und
∙  eine Dauer von im Mittel neun 

Monaten erreichbar ist.

Diese Vorgaben lassen im Einzelfall 
Raum für weitgehende Ermittlungen der 
Arbeitsanamnese und eine intensive Be-
gutachtung. Sie ermöglichen somit ei-
ne sachlich richtige Entscheidung. Zur 
Umsetzung der Zielwerte bedarf es einer 
mehrjährigen Übergangsphase, in der der 
Unfallversicherungsträger seine Prozesse 
untersuchen und seine Elemente der Fall-
steuerung justieren muss. Ab dem Be-
richtsjahr 2012 ist mit einer weitgehenden 
Annäherung an die Zielwerte zu rechnen.

Als Handlungsanleitung für die Betrach-
tung der Prozesse wurde auch eine Strate-
gie für die Fallsteuerung mitgegeben, die 
sich bereits bewährt hat:
∙  Es werden verbindliche Vorgaben 

für die Laufzeit der BK-Verfahren 
gemacht.

∙  Der Umsetzungsstand der Vorgaben 
wird regelmäßig, mindestens viertel-
jährlich überprüft.

∙  Überschreitet ein Fall die Vorgaben, 
sind die Vorgesetzten gehalten, 
gemeinsam mit dem Sachbearbeiter 
die Bearbeitung zu beschleunigen.

∙  Die Verantwortung für die Einhaltung 
des Zeitziels tragen der Sachbearbeiter 
und seine Vorgesetzten gemeinsam.

Daneben haben die Fachgremien ge-
meinsam mit der DGUV die Aufgabe, 

Prozessbeschreibungen (Workflows) zu 
entwickeln und zum Beispiel Begutach-
tungsempfehlungen zu erarbeiten, um 
auch strukturell eine Basis zu schaff en, 
in die die Bearbeitung des konkreten Fal-
les eingebettet ist. 

Maßnahmen der 
Individualprävention
Im Qualitätssicherungskonzept werden 
als Ziele die Erhaltung der Gesundheit des 
Versicherten, die Erhaltung des Arbeits-
platzes und die Wirtschaftlichkeit genannt, 
deren Erreichung der Messparameter 
„Maßnahmen der Individualprävention“ 
bemisst. Maßnahmen der Individualprä-
vention nach § 3 Berufskrankheitenverord-
nung (BKV) betreff en aus dem gesamten 
Spektrum der Berufskrankheiten derzeit 
vor allem die Hautkrankheiten, die ob-
struktiven Atemwegserkrankungen und 
die Wirbelsäulen-Berufskrankheiten. 

Wie schon bei der Laufzeit der Verfahren 
fi ndet sich auch bei der Individualpräven-
tion ein breites Spektrum hinsichtlich des 
Anteils der Fälle mit solchen Maßnahmen 
sowie hinsichtlich der Art dieser Maßnah-
men. Derzeit wird analysiert, ob nicht zu-
mindest für die BK 5101 ein Zielwert für 
den Anteil der Fälle mit Maßnahmen nach 
§ 3 BKV an den Verdachtsanzeigen be-
stimmt werden kann, wobei eine gleichge-

Abbildung 3: Individualprävention 2009 nach Art der 
Maßnahmen bei BK 5101

UV-Träger

Abbildung 2: Mittlere Laufzeit der BK-Verfahren 2009 nach 
UV-Träger
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UV-Träger

wichtige Verteilung auf medizinische und 
technische / organisatorische Maßnahmen 
anzustreben ist. Die Basis für diese Überle-
gungen stellt die Prozessbeschreibung für 
die BK 5101, das Verfahren Haut, dar. 

Abbildung 3 zeigt für die BK 5101 die In-
dividualprävention nach Art der Maßnah-
men im Jahr 2009 über alle Unfallversiche-
rungsträger hinweg.

Widerspruchs-/Klageverfahren
Das Qualitätssicherungskonzept nennt 
als Ziel die Sicherstellung der rechtlichen 
Korrektheit des Verwaltungshandelns. Die 
Zielerreichung soll über den Messparame-
ter Quote der Fälle bemessen werden, bei 
denen das Widerspruchs-/Klageverfahren 
zugunsten der Verwaltung ausgegangen ist.

In der Sozialversicherung gehören die jähr-
liche Übermittlung der Zahl der Widersprü-
che und deren Erledigung zu den Pfl icht-
statistiken, die an das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales (BMAS) zu liefern 
sind. Die Unfallversicherung hat diese Er-
hebung insoweit ergänzt, als sie die Wider-
sprüche, die sich auf Berufskrankheiten 
beziehen, gesondert erhebt. Hintergrund 
für diese Diff erenzierung waren die häufi -
gen Nachfragen aus den Bereichen Medi-
en und Politik. Aus dem gleichen Grund 
haben die Unfallversicherungsträger eine 

ähnlich gehaltene Erhebung der Klage-
verfahren eingeführt, aus der sich ergibt, 
ob der Bescheid des Unfallversicherungs-
trägers Bestand hatte oder aber korrigiert 
wurde.

Die Ergebnisse beider Erhebungen zeigt 
Abbildung 4. Auch wenn es Unterschiede 
bei den Unfallversicherungsträgern gibt: 
Zu einem sehr hohen Prozentsatz werden 
die Entscheidungen der Unfallversiche-
rungsträger sowohl im Widerspruchs- als 
auch im SG-Verfahren bestätigt. Als Ver-
gleich kann hier ein Blick auf andere Auf-
gabengebiete der Unfallversicherung so-
wie auf die Sozialversicherung insgesamt 
geworfen werden. Der dortige Verfahrens-
ausgang fi ndet sich in Abbildung 5.

Obwohl die Ergebnisse für die Unfallver-
sicherung als sehr befriedigend zu werten 
sind, gibt es interne Kritik an der Bewer-
tung der Rechtmäßigkeit von Entschei-
dungen allein über diese Erhebung. Sie sei 
nicht diff erenziert genug. Vermisst werden 
vor allem die Zuordnung zur BK-Nummer 
sowie die Möglichkeit, Schwerpunkte der 
fehlenden Akzeptanz der Entscheidungen 
durch die Versicherten zu erkennen. 

Aufwendungen für die Rehabilitation 
Wie schon beim Messparameter Indi-
vidualprävention stehen auch beim 

Messparameter „Aufwendungen für die 
Rehabilitation“ als Ziele die Erhaltung 
der Gesundheit des Versicherten, die Er-
haltung des Arbeitsplatzes und die Wirt-
schaftlichkeit im Vordergrund.

Aus den Aufwendungen der Unfallver-
sicherungsträger für die Rehabilitation, 
die fallbezogen über die BK-DOK abge-
fragt wird, lässt sich ermitteln, welche 
Leistungen anfallen. Tabelle 1 (Seite 12) 
zeigt für 2009 eine solche Aufstellung 
für die häufigeren Berufskrankheiten. 
Dabei werden die Aufwendungen der 
„Anfangs-Reha“ ausgewiesen, die bis 
zur Bestätigung der Berufskrankheit und 
darüber hinaus bis zum Ende des darauf 
folgenden Kalenderjahres angefallen 
sind. Auch wenn diese zeitliche Zuord-
nung nicht ganz scharf ist, so ergibt sich 
doch eine Orientierung für die Größen-
ordnung der Ausgaben, so dass Unfall-
versicherungsträger mit abweichenden 
Ergebnissen ihr Vorgehen hinterfragen 
können. Hilfreich sind dabei die struktu-
rellen Angaben zu den Anteilen der Fäl-
le mit Maßnahmen beziehungsweise der 
Rentenfälle, wobei es das vorrangige Ziel 
ist, im Interesse der Versicherten durch 
Rehabilitationsmaßnahmen die gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen und damit 
auch den Anteil der neuen BK-Renten zu 
minimieren. ▸
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Abbildung 4: Erfolgsquoten der gewerblichen Berufsgenossen-
scha� en bei Widersprüchen und Sozialgerichtsklagen 2009 
hinsichtlich BK-Verfahren

Abbildung 5: Erfolgsquoten der Sozialversicherungsträger 2009 
bei Widersprüchen
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Tabelle 1: Kosten der (Anfangs-)Rehabilitation für häu� gere Berufskrankheiten

Berufskrankheiten-Dokumentation (BK-DOK) – Gewerbliche BGen *

BK-Nr. Bestätigte 
Fälle

darunter: 
Reha- 
Leistungsfälle

Reha-Kosten 
pro Reha-
Leistungsfall

Anteil der Reha-
Leistungsfälle 
an bestätigten 
Fällen

Zahl der 
neuen 
BK-Renten

Anteil der neu-
en BK-Renten 
an bestätigten 
Fällen

Anzahl der 
Fälle mit 
Leistungen 
zur Teilhabe

1201 Kohlenmonoxid 63 46 701,9 73,0 0 0 0

1301 Aromatische Amine 109 101 17.742,7 92,7 99 90,8 0

1303 Benzol 100 80 63.786,1 80,0 93 93,0 2

1315 Isocyanate 35 31 26.551,9 88,6 14 40,0 22

2102 Meniskusschäden 202 158 10.843,2 78,2 66 32,7 8

2103  Vibration 
(Drucklu� werkzeuge)

90 52 18.834,3 57,8 61 67,8 12

2105 Schleimbeutel 117 93 6.472,6 79,5 2 1,7 5

2108  Lendenwirbelsäule, 
Heben und Tragen

404 312 23.383,3 77,2 145 35,9 117

2301 Lärm 4.796 1.514 1.644,6 31,6 362 7,5 4

2402 Ionisierende Strahlen 117 106 28.727,9 90,6 113 96,6 0

3101 Infektionskrankheiten 356 161 11.393,8 45,2 70 19,7 5

3102 Zoonosen 65 39 4.042,2 60,0 5 7,7 0

3104 Tropenkrankheiten 131 107 2.577,0 81,7 3 2,3 0

4101 Silikose 551 262 7.827,1 47,5 270 49,0 4

4103 Asbestose 1.843 754 4.074,2 40,9 401 21,8 25

4104  Lungen-/Kehlkopf-
krebs, Asbest

724 653 29.654,3 90,2 699 96,5 7

4105 Mesotheliom, Asbest 898 831 31.370,8 92,5 877 97,7 11

4111  Bronchitis / 
Emphysem
der Bergleute

332 229 7.592,9 69,0 282 84,9 0

4112 Lungenkrebs, Quarz 42 33 20.806,9 78,6 33 78,6 1

4203 Holzstaub 33 30 30.951,1 90,9 30 90,9 1

4301  Atemwegserkrankung 
allergisch

612 453 20.119,5 74,0 84 13,7 292

4302  Atemwegserkrankung 
toxisch

150 117 18.096,1 78,0 82 54,7 44

5101 Hautkrankheiten 9.809 6.268 3.911,9 63,9 181 1,8 757

 § 9 Abs. 2 SGB VII 110 71 21.989,0 64,5 83 75,5 4

BKen insgesamt 21.896 12.657 9.525,0 57,8 4.184 19,1 1.343

* Messparameter Leistungskosten: Kosten der Rehabilitation (Kontenklasse 4 insgesamt) bis Ende 2009 für Fälle mit bestätigtem BK-Verdacht im Jahr 2008

Ausblick
Die Unfallversicherung verfolgt seit zehn 
Jahren eine Qualitätssicherung im BK-
Verfahren, die als Erfolgsmodell gilt. Aus 
den Ausführungen wird aber auch deut-
lich, dass weiterhin Entwicklungspoten-
zial besteht, das angesichts des nunmehr 
geltenden Unfallversicherungsmoderni-
sierungsgesetzes (UVMG) mit besonde-

rer Intensität aufgegriff en werden wird. 
Welchen Weg die Unfallversicherung im 
Zusammenhang mit dem Qualitätsaspekt 
Kundenorientierung gehen wird, ist der-
zeit noch off en. Es wird darüber nachge-
dacht, Aspekte der Kundenzufriedenheit 
unmittelbar bei den Versicherten abzufra-
gen und auf diese Weise Impulse für die 

Unfallversicherungsträger als Dienstleis-
ter im Sinne des SGB IX zu gewinnen. ●

Autor
Dr. Martin Butz, 
Leiter des Referats Berufskrankheiten 
– Statistik, Direktionsbüro, DGUV
E-Mail: martin.butz@dguv.de
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m Oktober 2010 war die Empfeh-
lung zur Begutachtung asbestbe-
dingter Berufskrankheiten (BK) in 

der Berufsgenossenschaftlichen Klinik 
für Berufskrankheiten in Falkenstein 
vorgestellt und mit Fachleuten verschie-
dener Disziplinen diskutiert worden. 
Nachdem die Vorstände der mitwirken-
den sieben medizinischen Fachgesell-
schaften zur Jahreswende 2010 / 2011 
dieser „Falkensteiner Empfehlung“ 
zugestimmt haben, wird nun ein neu-

es Kapitel in der Begutachtung von 
asbestbedingten Erkrankungen auf-
geschlagen. Entscheidungen über die 
Anerkennung asbestbedingter Berufs-
krankheiten können künftig wesentlich 
besser nach einheitlichen Kriterien ge-
troff en und nachvollzogen werden. Dies 
ist insbesondere von Bedeutung, da die 
Zahl der durch beruflichen Asbestkon-
takt verursachten Erkrankungen auch in 
den nächsten Jahren keineswegs spürbar 
zurückgehen dürfte. 

Hintergrund
Erkrankungen, die auf beruflichen 
Asbestkontakt zurückgeführt werden, 
stellen mit 14,1 Prozent aller Anzeigen 
und 24,1 Prozent aller Anerkennungen 
im Jahre 2009 (Quelle: Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit – SuGA – 
2009) immer noch einen erheblichen An-
teil am gesamten Berufskrankheitenge-
schehen dar, auch wenn Herstellung und 
Verwendung von Asbest in Deutschland 
schon seit 1993 verboten sind. ▸

„Falkensteiner Empfehlung“

Neues Kapitel in der Begutachtung 
asbestbedingter Berufskrankheiten 
Die seit langem erwartete Empfehlung der gesetzlichen Unfallversicherung zur Begutachtung 
asbestbedingter Berufskrankheiten ist erschienen. Zum ersten Mal werden die medizinischen und 
rechtlichen Grundlagen der Begutachtung in einer Publikation, der „Falkensteiner Empfehlung“, 
umfassend dargestellt.
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Dies erklärt sich aus der weithin bekann-
ten Tatsache, dass zwischen dem Erstkon-
takt mit Asbest und einer möglichen Er-
krankung in der Regel mehrere Jahrzehnte 
liegen können. Die aktuelle Liste der Be-
rufskrankheiten erfasst in vier Tatbestän-
den das Erkrankungsgeschehen infolge 
von Asbestkontakt: 

∙  Asbestose oder Erkrankung 
der Pleura (BK-Nr. 4103)

∙  Lungenkrebs oder Kehlkopfkrebs 
(BK-Nr. 4104)

∙  Mesotheliom des Rippenfells, Bauch-
fells oder Herzbeutels (BK-Nr. 4105) 

∙  Lungenkrebs nach Einwirkung von 
Asbest und polyzyklischen 
aromatischen Kohlenwasserstoff en 
(PAK) (BK-Nr. 4114).

Schon seit mehreren Jahren waren die ge-
setzliche Unfallversicherung und die me-
dizinische Wissenschaft bemüht, Emp-
fehlungen für die Begutachtung dieser 
Erkrankungen zu erarbeiten, um eine 
wissenschaftlich fundierte Gleichbehand-
lung der Versicherten in entsprechenden 
Feststellungsverfahren zu erreichen. Die 
Experten waren jedoch hinsichtlich der 
Schlussfolgerungen aus den vorliegen-
den medizinisch-wissenschaftlichen Er-
kenntnissen unterschiedlicher Meinung. 
Dies betraf wichtige Punkte, insbesondere 
die Fragen, wann die Erkrankungen ein-

deutig auf die berufl ichen Asbestexposi-
tionen zurückgeführt beziehungsweise 
welche gesundheitlichen Folgen dieser 
Erkrankungen der Berufskrankheit zuge-
ordnet werden können. 

Nach einem daraus resultierenden vor-
übergehenden Stillstand nahmen sich 
die Deutsche Gesetzliche Unfallversiche-
rung (DGUV) einerseits sowie die Deut-
sche Gesellschaft für Arbeitsmedizin und 
Umweltmedizin (DGAUM) und die Deut-
sche Gesellschaft für Pneumologie und 
Beatmungsmedizin (DGP) andererseits 
im Jahr 2008 der Fragestellung nochmals 
konzentriert an. Sie erarbeiteten gemein-
sam mit Vertretern weiterer medizinischer 
Fachgesellschaften nach umfangreichen 
Auswertungen der Literatur und inten-
siven Diskussionen einen Konsens, der 
nunmehr als Empfehlung zur Begutach-
tung asbestbedingter Berufskrankheiten – 
„Falkensteiner Empfehlung“ (DGUV 2011) 
– publiziert wurde. 

Die medizinischen Feststellungen fan-
den darüber hinaus ihren Niederschlag 
in der S2-Leitlinie „Diagnostik und Be-
gutachtung asbestbedingter Berufs-
krankheiten“, die nach dem Standard der 
Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftli-
chen Medizinischen Fachgesellschaften 
(AWMF) erarbeitet und im Januar 2011 
veröff entlicht wurde.

Zwei Papiere – ein Inhalt?
Dass damit nun zwei Papiere zur Thema-
tik vorliegen, mag den einen oder ande-
ren Leser verwirren und vielleicht auch 
nach dem Primat fragen lassen. Die Ant-
wort darauf ist jedoch einfach: Die Inhalte 
sind im Kern identisch – nicht selten wort-
gleich –, die Schwerpunkte und der Auf-
bau der Publikationen aber jeweils etwas 
anders ausgerichtet. 

Die „Falkensteiner Empfehlung“ richtet 
sich an den medizinischen Sachverstän-
digen (Gutachter), der prüfen muss, ob 
eine asbestbedingte Berufskrankheit vor-
liegt und ob und in welchem Ausmaß es 
durch deren Folgen zu einer Minderung 
der Erwerbsfähigkeit (MdE) gekommen 
ist. Daneben dient sie aber auch der Ori-
entierung der Sachbearbeiter bei den Un-
fallversicherungsträgern, zu deren Auf-
gabe unter anderem die Ermittlung der 
entscheidungserheblichen Daten, insbe-
sondere zu Exposition und Erkrankung, 
gehört. Schließlich soll die Empfehlung 
die Schlüssigkeitsprüfung der Gutachten 
für die Unfallversicherungsträger und die 
Sozialgerichtsbarkeit erleichtern sowie 
die Transparenz für die betroff enen Versi-
cherten erhöhen. In diesem Sinne enthält 
die Empfehlung neben einer detaillierten 
Darstellung der rechtlichen Grundlagen 
und des medizinischen Kenntnisstandes 
auch einige Verfahrensempfehlungen.

„Entscheidungen über die 
Anerkennung asbestbedingter 
Berufskrankheiten können 
kün� ig wesentlich besser 
nach einheitlichen Kriterien 
getro� en und nachvollzogen 
werden.“

Abbildung 1: Chrysotilfaserbündel (Weißasbest) im Rasterelektronenmikroskop. 
Die dünnsten auf dem Bild erkennbaren Fasern haben einen Durchmesser von 0,2 µm.
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Zielgruppe der S2-Leitlinie der AWMF 
sind demgegenüber Ärzte, die Versicher-
te mit Verdacht auf eine asbestbedingte 
Erkrankung erst- oder bei anerkannter 
Berufskrankheit nachbegutachten. 

In der personellen Zusammensetzung 
der Arbeitsgruppen – in beiden Papie-
ren sind die Mitwirkenden im Anhang 
aufgelistet – gab es Unterschiede, viel-
fach aber auch Personenidentität. Der 
Grund hierfür liegt in den unterschiedli-
chen Entwicklungsprozessen. Leitlinien 
werden von den medizinischen Fachge-
sellschaften bei der AWMF angemeldet, 
erarbeitet, verabschiedet und abschlie-
ßend von der AWMF nach formaler Prü-
fung publiziert. Die Beschlussfassungen 
folgen dabei dem Mehrheitsprinzip. Die 
Empfehlungen der gesetzlichen Unfall-
versicherung zur Begutachtung von Be-
rufskrankheiten werden von Vertretern 
der medizinischen Fachgesellschaften 
und der Unfallversicherung grundsätz-
lich im Konsensprinzip mit der Möglich-
keit von „dissenting votes“ erarbeitet. 
Anschließend werden sie der Selbst-
verwaltung der Unfallversicherung zur 
Kenntnis gegeben und nach einer Prä-
sentation und Diskussion in der Fachöf-
fentlichkeit mit Vertretern der Medizin, 
der Betroff enen, der Anwalt- und Rich-
terschaft sowie den Sozialpartnern ver-
öff entlicht. 

Die wichtigsten Festlegungen und einzelne 
Neuerungen der „Falkensteiner Empfeh-
lung“ fi nden sich im Bereich der Diagnos-
tik, der Funktions- und MdE-Beurteilung 
sowie bei den Verfahrensempfehlungen 
beziehungsweise -festlegungen.

Diagnostik der Erkrankung
Der radiologischen Diagnostik mit einem 
Low-Dose-Mehrzeilen-Volumen-CT kommt 
künftig bei der Sicherung der Diagnose ei-
ner Asbestose beziehungsweise pleuraler 
Veränderungen im Sinne der BK-Nr. 4103 
besondere Bedeutung zu. Hierbei ist ein 
standardisiertes Untersuchungs- und Be-
fundungsprotokoll anzuwenden. 

Die „Falkensteiner Empfehlung“ stellt 
klar, dass bei fehlendem radiologischem 
Nachweis pathologisch-anatomische und 
staubanalytische Untersuchungen in Be-
tracht kommen, sofern entsprechendes 
Gewebematerial zur Verfügung steht. Eine 
Gewebeentnahme nur zu diesem Zweck 
ist unzulässig. Eine große Rolle spielen 
diese Untersuchungen bei der gutachter-
lichen Beurteilung einer Asbestose Grad I
(früher auch als „Minimalasbestose“ be-
kannt) nach den sogenannten „Helsinki-
Kriterien“, da dieser Asbestose-Grad mit 
radiologischen Methoden nicht nachweis-
bar ist. Auch im Zusammenhang mit der 
Prüfung, ob neben einem festgestellten 
Lungenkrebs der Brückenbefund einer 

Asbestose oder einer durch Asbeststaub 
verursachten Erkrankung der Pleura im 
Sinne einer BK-Nr. 4104 vorliegt, kön-
nen die vorgenannten Untersuchungen 
von Bedeutung sein. Wann diese Unter-
suchungen in Betracht kommen und wel-
che Anforderungen an Material und Me-
thode der Lungenstaubanalyse zu stellen 
sind, wird in der Empfehlung detailliert 
dargestellt.

Zur Sicherung der Diagnose eines Meso-
thelioms (BK- Nr. 4105) empfi ehlt die „Fal-
kensteiner Empfehlung“ histologische 
und / oder immunhistochemische Unter-
suchungen. Eine allein zytologische Dia-
gnostik wird nur in Einzelfällen für sinn-
voll erachtet. 

Kausalitätsprüfung
Zur Frage, ob eine im Sinne der jeweili-
gen BK-Definition relevante Erkrankung 
vorliegt, wurden für die Berufskrankhei-
ten Nr. 4103 und 4104 medizinische Prüf-
schemata entwickelt, welche die einzelnen 
Fragestellungen und Untersuchungs-/Prüf-
schritte anschaulich verdeutlichen, wobei 
der Sachbearbeiter der Unfallversicherung 
die Schritte fallspezifi sch (in der Regel be-
reits vor Erteilung des Gutachtenauftrags) 
realisieren muss. Die für den Gutachter zur 
Kausalitätsbeurteilung relevanten Aspekte 
der einzelnen Berufskrankheitentatbestän-
de werden aufgezeigt. ▸

Abbildung 3: Asbestose Grad IV mit eingelagerten Asbestkörpern 
(200-fache Vergrößerung) 

Abbildung 2: Low-Dose-Volumen-CT des 
Thorax mit parietaler Plaque und Fibrose
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Neu ist, dass bei Karzinoidtumoren, einer 
seltenen Form der epithelialen Lungen-
tumoren, bei nachgewiesener berufl icher
Asbestexposition der Ursachenzusammen-
hang (Kausalität) bejaht und dementspre-
chend empfohlen wird, die Erkrankung als 
BK-Nr. 4104 anzuerkennen. Die meist güns-
tigere Prognose dieser Tumoren – im Ver-
gleich zu den sonsti-
gen Lungentumoren 
– fi ndet bei der Beur-
teilung der MdE Be-
rücksichtigung.

Neu ist auch der Vor-
schlag, besondere 
Formen des Meso-
thelioms (gut diffe-
renziertes papilläres 
Mesotheliom, benignes multizystisches 
peritoneales Mesotheliom), die allerdings 
nur ganz vereinzelt vorkommen, bei er-
höhter berufl icher Asbestexposition und 
entsprechender Latenzzeit als BK-Nr. 4105 
anzuerkennen. Auch hier ist aufgrund ei-
nes in der Regel deutlich günstigeren Ver-
laufs der Erkrankung der gutachterliche 
MdE-Vorschlag entsprechend auszuge-
stalten.

Diagnostik der Erkrankungsfolgen
Die kardiopulmonale Funktionsdiagnos-
tik wird hinsichtlich der Methoden, der 
apparativen Ausstattung und der stan-
dardisierten Durchführung beschrieben. 
Einen besonderen Stellenwert haben da-
bei die Prüfung der Atemmechanik und 
des pulmonalen Gasaustauschs sowie 
die Durchführung einer Spiroergometrie 
erhalten. Beim Kehlkopfkarzinom (BK-Nr. 
4104) stehen Feststellungen zur Stimmbe-
einträchtigung, des Schluckens und der 
Atmung im Vordergrund.

Untersuchungsabstände 
und -umfang
Angepasst an die Besonderheiten der 
einzelnen Krankheitsbilder und des Un-
tersuchungsziels (Erst- versus Nach-
untersuchung) gibt die „Falkensteiner 
Empfehlung“ auch Hinweise zum Unter-
suchungsumfang und zu Untersuchungs-
intervallen. Die derzeit noch unterschied-
lichen Vorgehensweisen der einzelnen 
Unfallversicherungsträger können somit 
künftig vereinheitlicht werden.

Zuordnung der Funktionsstörungen
Eine zweite wesentliche Herausforderung 
für den Gutachter ist die Beurteilung, 
welche der festgestellten Funktionsein-
schränkungen auf die Berufskrankheit 
zurückzuführen sind und welche gegebe-
nenfalls nicht. Denn die Funktionsstörun-
gen, die bei asbestbedingten Berufskrank-

h e i te n  au f t re te n 
können, sind nicht 
BK-spezifisch, sie 
treten auch bei vie-
len anderen Atem-
wegserkrankungen 
auf. Der Gutachter 
muss daher konkre-
te Aussagen zu Art 
und Schwere der der 
Berufskrankheit zu-

zuordnenden Funktionseinschränkun-
gen machen, denn nur diese bilden die 
Grundlage der Beurteilung der Minderung 
der Erwerbsfähigkeit (MdE).

In Übereinstimmung mit den Bewertun-
gen der American Thoracic Society (ATS) 
aus dem Jahr 2004 und den Aussagen in 
der AWMF-Leitlinie (2011) stellt die „Fal-
kensteiner Empfehlung“ fest, dass rest-
riktive Ventilationsstörungen charakte-
ristisch für eine Asbestose (BK-Nr. 4103) 

sind. Obstruktive Störungen können zwar 
hinzukommen, ein isoliertes Auftreten 
aber ist ungewöhnlich.

Als schwieriger erweist sich die Frage der 
Zuordnung von restriktiven und / oder 
obstruktiven Ventilationsstörungen zu 
pleuralen Veränderungen, da die wis-
senschaftliche Datenlage hier noch nicht 
eindeutig ist und keine generellen Aus-
sagen erlaubt. Der Zusammenhang von 
pulmokardialen Funktionsstörungen und 
asbestbedingten pleuralen Verdickungen 
muss differenziert – nach Art und Aus-
maß der Verdickung – und stets im Ein-
zelfall betrachtet werden.

Minderung der Erwerbsfähigkeit 
– neue Tabellen
In der „Falkensteiner Empfehlung“ wird 
erstmals eine Bewertungstabelle für die 
Beurteilung der Minderung der Erwerbs-
fähigkeit bei einer BK-Nr. 4103 zur Verfü-
gung gestellt, in der Beschwerdeangaben 
sowie klinische und funktionsdiagnos-
tische Befunde einschließlich Therapie-
erfordernissen berücksichtigt sind. Die 
Tabelle soll den Gutachter darin unter-
stützen, die MdE-Beurteilung in einer Ge-
samtschau unter Abwägung der einzelnen 
Teilaspekte vorzunehmen.

„Die Empfehlung soll auch 
die Schlüssigkeitsprüfung 
der Gutachten für die Unfall-
versicherungsträger und 
die Sozialgerichts barkeit 
erleichtern sowie die Trans-
parenz für die betro� enen 
Versicherten erhöhen.“

Eine Arbeitssituation aus früheren Zeiten: Der Arbeiter bedient – ohne jeden Schutz – 
einen Kollergang, in dem Asbest zerkleinert wird. Der Mann wird von dem Staub regel-
recht bedeckt.
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Die MdE-Empfehlungen zu Krebserkran-
kungen nach Asbestexposition (BK-Nrn. 
4104, 4114 und 4105) berücksichtigen 
insbesondere auch die Maßgaben des 
Urteils des Bundessozialgerichts (BSG) 
vom 22. Juni 2004 (B 2 U 14 / 03 R), wo-
nach bei Erkrankungen, die zu einem 
Rezidiv neigen, über die Funktionsbe-
urteilung hinaus „besondere Aspekte 
der Genesungszeit“ zu berücksichtigen 
sind. Gemeint sind damit neben den all-
gemeinen Folgen der Therapie auch die 
Beeinträchtigungen von Allgemein- und 
psychischem Befi nden. 

Beim Lungentumor (BK-Nr. 4104 und BK-
Nr. 4114) wird eine MdE von 100 v. H. für 
fünf Jahre empfohlen. Nur für das Stadi-
um IA (nach der internationalen TNM-
Klassifi kation) wird aufgrund der güns-
tigeren Prognose im Regelfall eine MdE 
von 80 v. H. vorgeschlagen. Für die dann 
nach fünf Jahren neu festzustellende 
MdE werden unter Berücksichtigung der 
Vorgaben des BSG-Urteils Spannbreiten 
und beispielhafte Befunde vorgestellt. 
Die entsprechenden Angaben sind bei 
Karzinoidtumoren (siehe oben) schon 
vom Beginn der Erkrankung an anwend-
bar.

Für Kehlkopfkrebserkrankungen (BK-Nr. 
4104) wurde festgelegt, dass in der Re-

gel drei Jahre nach Erkrankungsbeginn 
schon Schätzungen der MdE auf unbe-
stimmte Zeit erfolgen können. Hierfür 
wurden eigene Tabellenwerte erstellt.

Für das Mesotheliom (BK-Nr. 4105) geht 
die „Falkensteiner Empfehlung“ in der 
Regel dauerhaft von einer MdE von 100 
v. H. aus. Sonderformen (siehe oben) sind 
ab Erkrankungsbeginn unter Berücksich-
tigung der Funktionsausfälle im Einzel-
fall zu bewerten. 

Für die Praxis wird von Bedeutung sein, 
dass die Tabellen und Empfehlungen der 
„Falkensteiner Empfehlung“ zur MdE 
von den bisher in der Kommentarlitera-
tur veröff entlichten Vorgaben teilweise 
abweichen, dass aber auch bislang feh-
lende Anhaltspunkte nunmehr erstmals 
zur Verfügung stehen.

Individuelle Prävention und 
Rehabilitation
Die medizinischen Sachverständigen 
müssen in ihren Gutachten vielfach auch 
zu den Möglichkeiten der individuellen 
Prävention (technische, organisatori-
sche, persönliche Schutzmaßnahmen) 
bei noch bestehendem Beschäftigungs-
verhältnis Stellung nehmen. Bei Vorstu-
fen einer möglichen Krebserkrankung 
(Präkursorläsionen / carcinomata in situ) 
schlägt die „Falkensteiner Empfehlung“ 
medizinische Maßnahmen zur Früher-
kennung bei geeigneten Fachärzten vor. 
Bei bestehenden Erkrankungen (verglei-
che BK-Nr. 4103) empfiehlt sie medizi-
nische Rehabilitationsmaßnahmen, um 
etwaigen Verschlimmerungen der Er-
krankung vorzubeugen.

Praxisgerechte Bearbeitungshilfen
Welche Fragen Unfallversicherungsträ-
ger an den Gutachter herantragen und 
welche Unterlagen ihm zur Begutach-
tung von den Verwaltungen zur Verfü-
gung gestellt werden sollen, wird in der 
„Falkensteiner Empfehlung“ durch das 
Muster eines Gutachtenauftrags und die 
Beschreibung einer „begutachtungsrei-
fen“ Akte verdeutlicht. 

Die im Anhang der Publikation zur Ver-
fügung gestellten „Protokolle“ für die 
Durchführung von Untersuchungen, 

standardisierten Dokumentationsbögen 
und Schemata zur Veranschaulichung 
des Prüfprozesses sowie schließlich die 
Tabellen zur Beurteilung der MdE sollen 
in erheblichem Maße dazu beitragen, 
dass die Feststellungsverfahren künftig 
durch ein einheitliches Vorgehen geprägt 
sind. Dem dient auch die im Anhang bei-
gefügte, derzeit noch sehr begrenzte Liste 
geeigneter (auch internationaler) Labore, 
deren Referenzwerte publiziert sind und 
die damit für lungenstaubanalytische 
Untersuchungen in Betracht kommen.

Das „arbeitstechnische“ Thema „Typi-
sche Asbestexpositionen“ wird in der 
Empfehlung nur kursorisch behandelt, 
da für diese Fragestellung der bekannte 
und allseits akzeptierte BK-Report 1 / 2007 
„Faserjahre“ zur Verfügung steht. Der 
BK-Report wird noch in diesem Jahr in 
Neuaufl age erscheinen.

Ausblick
Empfehlungen für die Praxis sind im-
mer nur so gut, wie sie in der Praxis an-
genommen und umgesetzt werden – sie 
müssen sich bewähren. Mit der Veröf-
fentlichung der „Falkensteiner Empfeh-
lung“ ist der erste große Schritt getan. 
Nun gilt es, die Inhalte zu vermitteln, 
ihre Anwendung zu fördern und die Ak-
zeptanz bei Gutachtern, Anwaltschaft, 
Sozialgerichtsbarkeit und Versicherten 
zu beobachten. Nach angemessener Zeit 
sind dann – falls erforderlich – Aktuali-
sierungen möglich.

Aus heutiger Sicht lässt sich schon fest-
stellen, dass die Bedingungen für Objek-
tivität, Transparenz und Gleichbehand-
lung der Versicherten in den Verfahren 
zu asbestbedingten Berufskrankheiten 
durch die „Falkensteiner Empfehlung“ 
erheblich verbessert werden. ●

Autoren
Melanie Duell, Referentin im Referat 
Berufskrankheiten, Abteilung 
Versicherung und Leistungen, DGUV
E-Mail: melanie.duell@dguv.de

Dr. Heinz Otten, Leiter des Referats 
Prävention und Berufskrankheiten, Abtei-
lung Sicherheit und Gesundheit, DGUV
E-Mail: heinz.otten@dguv.de
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Die „Wunderfaser“ Asbest wurde in vielen 
Branchen eingesetzt. Hier ein Bild aus der 
Textilindustrie.
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Muskel-Skelett-Erkrankungen

Stand der wissenscha� lichen Ermittlung
Die Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems (MSE) haben im Bereich der Berufskrankheiten 
eine lange Tradition. Die Entwicklung von Standards für die Expositionsbeurteilung und konsens-
fähigen Empfehlungen für die medizinische Begutachtung schreitet voran.

n der Liste der Berufskrankheiten, 
die als Anlage zur Berufskrankheiten-
Verordnung (BKV) in unregelmäßi-

gen Abständen von der Bundesregierung 
durch Rechtsverordnungen aktualisiert 
wird, finden sich in Gruppe 2 unter den 
physikalischen Erkrankungen mehrere 
Tatbestände, deren Zielorgan Teile des 
Stütz- und Bewegungsapparates sind. Im 
Fokus dieses Beitrags stehen drei Berei-
che von Krankheitsbildern, die – aus un-
terschiedlichen Gründen – als besonders 
„aktuell“ bezeichnet werden können. Da-
bei handelt es sich um die Erkrankungen 
der Wirbelsäule (BK-Nrn. 2108 – 2110), die 
Gonarthrose (BK-Nr. 2112) sowie das Car-
paltunnelsyndrom (CTS). Alle drei haben 
für viele Träger der gesetzlichen Unfall-
versicherung große Bedeutung.

Erkrankungen der Wirbelsäule –
BK-Nrn. 2108 – 2110
Bereits seit 1993 beschäftigen sich die Trä-
ger der gesetzlichen Unfallversicherung 
mit Erkrankungen der Hals- beziehungs-
weise Lendenwirbelsäule (HWS, LWS). 
Damals war das Verfassen einer „Wissen-
schaftlichen Begründung“ noch nicht 
Usus, so dass die medizinisch-wissen-
schaftliche Auseinandersetzung mit dem 
jeweils aktuellen und anerkannten Er-
kenntnisstand durch den Ärztlichen Sach-
verständigenbeirat „Berufskrankheiten“ 
beim Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales nicht umfassend dokumentiert ist. 
Die Amtlichen Merkblätter gleichen dieses 
Manko nur teilweise aus. Nicht zuletzt dies 
führte zunächst zu Unsicherheiten bei al-
len an der Entscheidung über das Vorlie-
gen einer Berufskrankheit Beteiligten. 

Im weiteren Verlauf wurden sowohl für 
die Beurteilung der Exposition als auch 

für die medizinische Bewertung des Ur-
sachenzusammenhangs zwischen der 
arbeitsbedingten Belastung und den 
nachgewiesenen Krankheitsbildern wis-
senschaftliche Erkenntnisse gesucht. Dies 
geschah insbesondere durch die Konsen-
sus-Arbeitsgruppe des früheren Hauptver-
bandes der gewerblichen Berufsgenossen-
schaften (HVBG) und im Rahmen der vom 
HVBG in Auftrag gegebenen Deutschen 
Wirbelsäulenstudie (DWS). Schrittweise, 
aber nach wie vor nicht abschließend, 
wurden Konsens und einheitliche Stan-
dards entwickelt.

In den letzten Jahren hatte sich für die 
Expositionsbeschreibung der am häufi gs-
ten zu beurteilenden Berufskrankheit, 
der BK 2108, das Mainz-Dortmunder-Do-
sismodell (MDD) als Standardinstrument 
etabliert (BK 2108: Bandscheibenbeding-
te Erkrankungen der Lendenwirbelsäule 
durch langjähriges Heben oder Tragen 
schwerer Lasten oder durch langjähri-
ge Tätigkeiten in extremer Rumpfbeu-
gehaltung, die zur Unterlassung aller 
Tätigkeiten gezwungen haben, die für 
die Entstehung, die Verschlimmerung 
oder das Wiederaufl eben der Krankheit oder das Wiederaufl eben der Krankheit 
ursächlich waren oder sein können). ursächlich waren oder sein können). 
Mit seinem Urteil vom 30. Oktober 2007 Mit seinem Urteil vom 30. Oktober 2007 
(B 2 U 4 / 06) hat das Bundessozialgericht (B 2 U 4 / 06) hat das Bundessozialgericht 
(BSG) die Beurteilungsmethode des MDD,(BSG) die Beurteilungsmethode des MDD,
wenn auch mit einigen Anpassungen, als wenn auch mit einigen Anpassungen, als 
das unter den vorliegenden Instrumentendas unter den vorliegenden Instrumenten
am besten geeignete bestätigt.

BSG-Urteil zum MDD
Die vom BSG für erforderlich gehalte-Die vom BSG für erforderlich gehalte-
nen Anpassungen des MDD wurden von nen Anpassungen des MDD wurden von 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallver-der Deutschen Gesetzlichen Unfallver-
sicherung (DGUV) wie folgt zusammen-sicherung (DGUV) wie folgt zusammen-
gefasst: 

„Das BSG hat trotz formulierter Bedenken „Das BSG hat trotz formulierter Bedenken 
derzeit auch weiterhin an der Anwend-derzeit auch weiterhin an der Anwend-
barkeit des MDD zur Beurteilung der ar-barkeit des MDD zur Beurteilung der ar-
beitstechnischen Voraussetzungen bei beitstechnischen Voraussetzungen bei 
der BK 2108 festgehalten. Dieses Modell der BK 2108 festgehalten. Dieses Modell 
kann daher auch zukünftig – mit den vom kann daher auch zukünftig – mit den vom 
BSG vorgesehenen Modifi kationen – ange-BSG vorgesehenen Modifi kationen – ange-
wandt werden. Ferner hat das BSG noch-wandt werden. Ferner hat das BSG noch-
mals betont, dass der im MDD formulierte mals betont, dass der im MDD formulierte 
Orientierungswert einer Gesamtdosis von Orientierungswert einer Gesamtdosis von 
25 x 10 6 Nh keinen Grenzwert darstellt, un- Nh keinen Grenzwert darstellt, un-
terhalb dessen das Vorliegen einer Berufs-terhalb dessen das Vorliegen einer Berufs-
krankheit ausgeschlossen sei. krankheit ausgeschlossen sei. 
Es hat aber nunmehr klargestellt, dass Es hat aber nunmehr klargestellt, dass 
unterhalb des hälftigen Orientierungs-unterhalb des hälftigen Orientierungs-
wertes und somit bei Nichterreichen einer wertes und somit bei Nichterreichen einer 
Gesamtdosis von 12,5 x 10 Gesamtdosis von 12,5 x 10 6 Nh das Vorlie-
gen einer Berufskrankheit bereits mangels gen einer Berufskrankheit bereits mangels 
Vorliegens der arbeitstechnischen Voraus-Vorliegens der arbeitstechnischen Voraus-
setzungen ausgeschlossen werden kann. setzungen ausgeschlossen werden kann. 
Weitere Ermittlungen, insbesondere eine Weitere Ermittlungen, insbesondere eine 
medizinische Begutachtung, erübrigen medizinische Begutachtung, erübrigen 
sich damit in diesen Fällen. sich damit in diesen Fällen. 
Ab Erreichen des hälftigen Orientierungs-Ab Erreichen des hälftigen Orientierungs-
wertes (Gesamtdosis von 12,5 x 10 wertes (Gesamtdosis von 12,5 x 10 6 Nh) hat 
nach der Entscheidung des BSG eine Ein-nach der Entscheidung des BSG eine Ein-
zelfallbewertung mit medizinischer Be-zelfallbewertung mit medizinischer Be-
gutachtung und kritischer Prüfung des 
Kausalzusammenhangs zu erfolgen. Die-
ser dürfte umso schwieriger zu begründen 
sein, je weiter die im Einzelfall festgestell-
te Gesamtdosis unterhalb des Orientie-te Gesamtdosis unterhalb des Orientie-
rungswertes nach MDD liegt ….rungswertes nach MDD liegt ….
… Für die Ermittlung der Gesamtdosis ist … Für die Ermittlung der Gesamtdosis ist 
nach der Entscheidung des BSG künftig nach der Entscheidung des BSG künftig 
kein Tagesdosis-Richtwert mehr zu beach-kein Tagesdosis-Richtwert mehr zu beach-
ten: Selbst wenn also an einigen Tagen nur ten: Selbst wenn also an einigen Tagen nur 
einzelne Hebe- oder Tragevorgänge mit einzelne Hebe- oder Tragevorgänge mit 
schweren Gewichten stattgefunden haben, schweren Gewichten stattgefunden haben, 
die bislang infolge des Nichterreichens des die bislang infolge des Nichterreichens des 
Tagesdosis-Richtwertes unberücksichtigt Tagesdosis-Richtwertes unberücksichtigt 
blieben, sind diese künftig in die Ermitt-blieben, sind diese künftig in die Ermitt-
lung der Gesamtdosis einzubeziehen …“lung der Gesamtdosis einzubeziehen …“

I
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Ferner sind nach dem BSG-Urteil bei Män-
nern Druckkräfte bereits ab 2,7 kN zu be-
rücksichtigen.

Insbesondere die gerichtliche Entschei-
dung, dass künftig in den Fällen eine Be-
gutachtung nicht notwendig sei, in de-
nen die Gesamtdosis 12,5 x 10 6 Nh nicht 
erreicht, führte zu missverständlichen 
Deutungen. Überlegungen, ob das BSG 
gar einen neuen Richt- oder Orientie-
rungswert geschaff en habe, der künftig 
für die weiteren Beurteilungen zugrunde 
zu legen sei, halten aber einer Überprü-
fung nicht stand. Die Neuschaff ung eines fung nicht stand. Die Neuschaff ung eines 
unteren echten Grenzwertes, unterhalb unteren echten Grenzwertes, unterhalb 
dessen das BSG eine berufl iche Verursa-dessen das BSG eine berufl iche Verursa-
chung der Bandscheibenschädigung im chung der Bandscheibenschädigung im 
LWS-Bereich für ausgeschlossen hält, ist LWS-Bereich für ausgeschlossen hält, ist 
im Zusammenhang mit der Bestätigung im Zusammenhang mit der Bestätigung 
des bisherigen MDD-Orientierungswer-des bisherigen MDD-Orientierungswer-
tes zu sehen. Hier hat das BSG nur fest-tes zu sehen. Hier hat das BSG nur fest-
gestellt, dass bei Unterschreitung dieses gestellt, dass bei Unterschreitung dieses 
Orientierungswertes nicht automatisch Orientierungswertes nicht automatisch 
das Vorliegen einer Berufskrankheit aus-das Vorliegen einer Berufskrankheit aus-
geschlossen ist, sondern eine medizini-geschlossen ist, sondern eine medizini-
sche Begutachtung mit gründlicher Be-sche Begutachtung mit gründlicher Be-
urteilung des Ursachenzusammenhangs urteilung des Ursachenzusammenhangs 
notwendig erscheint. Somit können alle notwendig erscheint. Somit können alle 
Äußerungen, die von einer Reduzierung Äußerungen, die von einer Reduzierung 
oder gar Halbierung des MDD-Orien-oder gar Halbierung des MDD-Orien-
tierungswertes ausgehen, nicht mit der tierungswertes ausgehen, nicht mit der 
BSG-Entscheidung begründet werden.BSG-Entscheidung begründet werden.

Mit Veröffentlichung der Konsens-Mit Veröffentlichung der Konsens-
empfehlungen (Teil I und II) im Jahr empfehlungen (Teil I und II) im Jahr 
2005 wurden auch einheitliche Grund-2005 wurden auch einheitliche Grund-
lagen für die medizinisch vorzuneh-lagen für die medizinisch vorzuneh-
menden Beurteilungen geschaffen. Da menden Beurteilungen geschaffen. Da 
diese Konsensempfehlungen immer diese Konsensempfehlungen immer 
häufi ger berücksichtigt wurden, konnte häufi ger berücksichtigt wurden, konnte 
eine weitgehende Einheitlichkeit in der eine weitgehende Einheitlichkeit in der 
gutachterlichen Beurteilung erreicht wer-gutachterlichen Beurteilung erreicht wer-
den. Die Frage, ob und welche Auswir-den. Die Frage, ob und welche Auswir-
kungen das BSG-Urteil zum MDD auf die kungen das BSG-Urteil zum MDD auf die 
Konsensempfehlungen hat – insbeson-Konsensempfehlungen hat – insbeson-
dere bezogen auf die Kategorie B2 –, wird dere bezogen auf die Kategorie B2 –, wird 
noch zu prüfen sein.noch zu prüfen sein.

Parallel zur Urteilsfi ndung des BSG hatte Parallel zur Urteilsfi ndung des BSG hatte 
die DGUV mit den Wissenschaftlern, die die DGUV mit den Wissenschaftlern, die 
an der Deutschen Wirbelsäulenstudie be-an der Deutschen Wirbelsäulenstudie be-
teiligt waren, Beratungen über mögliche teiligt waren, Beratungen über mögliche 
Nachfolgeauswertungen des gesammel-Nachfolgeauswertungen des gesammel-

ten Datenmaterials aufgenommen. Dar-
aus entwickelten sich zwei aktuell in der 
Durchführung befi ndliche Folgeprojekte. 
Deren Zielsetzung ist einerseits, aus den 
Ergebnissen der Wirbelsäulenstudie ein 
Verfahren zur Beurteilung der arbeits-
technischen Voraussetzungen in Anleh-
nung an das MDD zu entwickeln. Ande-
rerseits soll versucht werden, anhand der 
medizinischen Datenlage eine genauere 
Beschreibung und Zuordnung des Krank-
heitsbildes zu den Konstellationen der 
Konsensempfehlungen zu ermöglichen.

Gonarthrose – BK-Nr. 2112
Mit Wirkung zum 1. Juli 2009 ist die 2. 
BKV-Änderungsverordnung wirksam ge-
worden. Mit ihr wurde unter anderem die 
BK-Nr. 2112 mit folgendem Wortlaut in die 
Liste der Berufskrankheiten aufgenom-
men: „Gonarthrose durch eine Tätigkeit 
im Knien oder vergleichbare Kniebelas-
tung mit einer kumulativen Einwirkungs-
dauer während des 
Arbeitslebens von 
mindestens 13.000 
Stunden und einer 
Mindesteinwirkungs-
dauer von insgesamt 
e i n e r  S t u n d e  p r o 
Schicht“.

Die DGUV hatte be-
reits vor Inkrafttreten der 2. BKV-Ände-
rungsverordnung mehrere Forschungs-
projekte initiiert und fi nanziell gefördert. 
Für das Projekt GonKatast des Instituts 
für Arbeitsschutz (IFA) der DGUV liegt 
der Abschlussbericht mittlerweile als 
IFA-Report 1 / 2010 „Messwertkataster 
zu beruflichen Kniebelastungen“ vor 
(www.dguv.de > Webcode: d107547). Das 
Projekt des IFA zur Messung der im Knie-
gelenk auftretenden Druckkräfte sowie 
das Projekt der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München, in dem versucht wird, 
mittels Magnetresonanztomographie 
(MRT) hauptbelastete Gelenkzonen zu 
defi nieren, sind zwischenzeitlich eben-
falls abgeschlossen.

Bereits jetzt deuten aber Präsentationen 
aus dem Druckkräfteprojekt darauf hin, 
dass weniger die knienden oder hocken-

den Tätigkeiten als vielmehr das Hinho-
cken oder Hinknien beziehungsweise 
das Aufstehen zu einer wesentlichen Er-
höhung der Druckkräfte führen könnten. 
Die Wissenschaftliche Begründung weist 
selbst darauf hin, dass zum Zeitpunkt ih-
rer Veröff entlichung die biomechanische 
Erkenntnislage nicht gesichert war. Daher 
kann das geforderte Erreichen von 13.000 
Stunden kniender oder hockender Tä-
tigkeit auch dergestalt interpretiert wer-
den, dass es eine entsprechende Anzahl 
gefährdungserhöhender Bewegungen – 
Hinhocken, Hinknien, Aufstehen – be-
inhaltet. Problematisch ist diese These 
im Hinblick auf zu empfehlende präven-
tive Maßnahmen: Folgt man der Wissen-
schaftlichen Begründung, so wäre unter 
präventiven Gesichtspunkten ein häufi ges 
Aufstehen mit Unterbrechungen der kni-
enden oder hockenden Tätigkeit zu emp-
fehlen. Diese Empfehlung könnte wiede-
rum im Gegensatz zu den Ergebnissen des 

Druckkräfteprojektes 
stehen.

Zusätzlich zu den Be-
mühungen der DGUV 
konnten zwischen-
zeitlich weitere For-
s c h u n g s vo r h a b e n 
abgeschlossen wer-
den. Ein Beispiel ist 

die Fall-Kontroll-Studie zur Bewertung 
von berufl ichen Faktoren im Zusammen-
hang mit Gonarthrosen – ArGon-Studie 
– der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (BAuA), im Inter-
net abrufbar unter www.baua.de / de / 
Publikationen / Fachbeitraege / F2096.html.

Neben dem Angebot eines Workflows 
und einer IFA-Anamnesesoftware zur 
Beurteilung der arbeitstechnischen Vo-
raussetzungen für die Berufskrank-
heiten-Sachbearbeitung der Unfallver-
sicherungsträger wird aktuell unter 
Beteiligung aller maßgeblichen medi-
zinisch-wissenschaftlichen Fachgesell-
schaften (Arbeitsmedizin, Orthopädie, 
Unfallchirurgie, Radiologie, Biomecha-
nik) sowie Gewerbeärzten und Vertretern 
der BAuA versucht, eine Begutachtungs-
empfehlung zu erarbeiten. ▸

„Äußerungen, die von 
einer Reduzierung oder 
gar Halbierung des MDD- 
Orientierungswertes 
ausgehen, können nicht 
mit der BSG-Entscheidung 
begründet werden.“
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Zumindest ein Konsenspapier ist das Ziel, 
um für die Begutachtungen einheitliche 
Qualitätsstandards zu erhalten. Die ge-
naue Definition einer Gonarthrose im 
Sinne des Listentatbestandes sowie die 
Frage, welche außerberufl ichen Faktoren 
evidenzbasiert bei der Kausalitätsbewer-
tung zu berücksichtigen sind, stellen be-
sondere Schwerpunkte dar. Hinzu kommt 
das Problem, dass es der heutige Kennt-
nisstand wohl nicht erlaubt, ein wissen-
schaftlich belegtes belastungskonformes 
Schadensbild zu formulieren.

Es bleibt festzuhalten, dass es sich bei der 
Gonarthrose typischerweise um ein dege-
neratives Krankheitsbild handelt, bei dem 
nach Lokalisation, Art und Ausprägung 
des Befundes kaum zwischen arbeitsbe-
dingten und davon unabhängigen Erkran-
kungen diff erenziert werden kann. Umso 
wichtiger ist es, in Betracht zu ziehende 
nicht arbeitsbedingte Faktoren zu spezi-
fi zieren. Die DGUV strebt einen baldigen 
Abschluss der Beratungen mit Veröff ent-
lichung der Ergebnisse an.

Carpaltunnelsyndrom – CTS
Nach wie vor ist die Anerkennung ei-
nes Carpaltunnelsyndroms (CTS) als 
Listen-Berufskrankheit nach Nr. 2106 
nicht möglich. Zeitlich nach der 2. BKV-
Änderungsverordnung hat der Ärztliche 
Sachverständigenbeirat der Bundesre-
gierung die Wissenschaftliche Begrün-

dung für dieses Krankheitsbild vorgelegt. 
Hier wird empfohlen, bei der nächsten 
Änderung der Berufskrankheiten-Liste 
die Erkrankung wie folgt aufzunehmen: 
„Druckschädigung des Nervus medianus 
im Carpaltunnel (Carpaltunnelsyndrom) 
durch repetitive manuelle Tätigkeiten mit 
Beugung und Streckung der Handgelenke, 
durch erhöhten Kraftaufwand der Hände 
oder durch Hand-Arm-Schwingungen“.

Medizinisch scheint Einigkeit darin zu be-
stehen, dass sich auch bei dieser Erkran-
kung allein aus dem Krankheitsbild kein 
Unterschied zwischen einem arbeitsbe-
dingt erworbenen und einem auf anderem 
Wege entstandenen CTS herleiten lässt. 
Demzufolge wird in diesen Fällen keine 
Möglichkeit der Diff erenzierung über die 
Ausprägung des jeweiligen Befundes zu 
erwarten sein. Andererseits ist zu erwar-
ten, dass CTS nach entsprechender Diag-
nostik und geeigneter Therapie – in den 
meisten Fällen eine operative Versorgung 
– mit Ausnahme von Einzelfällen nahezu 
folgenlos ausheilen. 

Dementsprechend selten dürfte eine Be-
gutachtung zur Feststellung der Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit notwendig 
sein. Insoweit und vor dem Hintergrund 
einer vorliegenden medizinischen 
S3-Leitlinie zur Diagnostik und Thera-
pie eines CTS erscheint eine abgestimm-
te Begutachtungsempfehlung derzeit 
entbehrlich. Ähnlich dürfte es sich mit 
der Frage nach vorbeugenden Maßnah-
men im Sinne von § 3 BKV verhalten: 
Bislang sind keinerlei Indikatoren be-
kannt, die frühzeitig auf die konkrete 
Gefahr der Entstehung eines CTS hin-
deuten und somit Raum für individuell-
präventive Maßnahmen schaffen könn-
ten. Für generalpräventive Maßnahmen 
ist auf den BGIA-Report 4 / 2005 „Fach-
gespräch Ergonomie“ (www.dguv.de >
Webcode: d6256) sowie den BGIA-Report 
2 / 2007 „Muskel-Skelett-Erkrankungen 
der oberen Extremität“ (www.dguv.de > 
Webcode: d4617) zu verweisen. 

In der jetzigen Phase, in der die Unfall-
versicherungsträger auf Basis der Wis-
senschaftlichen Begründung Einzelfall-

entscheidungen nach § 9 Abs. 2 SGB VII 
treff en, gilt es, die Expositionsbeschrei-
bung aus der Wissenschaftlichen Begrün-
dung zu konkretisieren und standardisiert 
in einen Workfl ow für die Berufskrankhei-
ten-Sachbearbeitung zu integrieren. Diese 
Vorhaben sollen 2011 abgeschlossen wer-
den. Mittel- bis langfristig bietet sich die 
Erstellung eines Expositionskatasters an, 
wie es für die Gonarthrose bereits erarbei-
tet wurde.

Zusammenfassung
In allen drei Beispielen bestehen Schwie-
rigkeiten, die nach dem Kausalitätsgedan-
ken geforderte Diff erenzierung zwischen 
arbeitsbedingten und davon unabhän-
gigen Verursachungsfaktoren vorzuneh-
men. Auch wenn die Zusammenhänge 
jeweils epidemiologisch ausreichend 
nachgewiesen worden sind, lässt sich 
dieses Problem nur mit Hilfe standardi-
sierter Expositionsbeschreibungen und 
-ermittlungen einerseits sowie konsen sual 
verabschiedeter Hinweise für die medizi-
nische Begutachtung andererseits lösen. 
Auf beiden Handlungsfeldern ist die ge-
setzliche Unfallversicherung in Koopera-
tion mit den medizinischen Fachdiszipli-
nen aktiv. ●

Autor
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Häu� ge BK-Fälle: bandscheibenbedingte 
Erkrankungen der Wirbelsäule 
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Herr Dr. Breuer, Frau Professor Tann apfel, 
auf dem Feld der Berufskrankheiten ge-
hört die „Falkensteiner Empfehlung“ zu 
asbestbedingten Berufskrankheiten si-
cherlich zu den wichtigsten Neuentwick-
lungen des vergangenen Jahres. Was än-
dert sich durch die Empfehlung?
Breuer: Zunächst einmal wollen wir mit 
einer solchen Empfehlung für den Prak-
tiker, den Sachbearbeiter vor Ort, den 
Arzt eine Wissensbasis schaffen, wie er 
im Begutachtungsverfahren vorgehen 
soll. Die Empfehlung ist also eigentlich 
eine Art gesammelte Erkenntnis von Wis-
senschaft und Praxis und eine Art Hand-
lungsleitfaden. Ohne sie müsste jeder, 
der mit der Begutachtung asbestbeding-
ter Erkrankungen zu tun hat, erst einmal 
an verschiedenen Stellen Informationen 
sammeln. Die Empfehlung bringt also 
konkrete Verbesserungen für die Rechtssi-
cherheit, Versicherungsgerechtigkeit und 
die Verwaltungsabläufe.

Die Begutachtung asbestinduzierter Er-
krankungen war bislang Gegenstand hefti-
ger wissenschaftlicher Kontroversen. Stich-
wort Minimalasbestose. Hat das auch die 
„Falkensteiner Empfehlung“ beeinfl usst?
Tannapfel: Ja. Die Empfehlung legt zum 
Beispiel die Defi nition der verschiedenen 
Grade der Asbestose defi nitiv und vor al-
lem einheitlich fest. Wir reden jetzt von 
Asbestose Grad 1 bis 4. Grad 1 ist die ehe-
malige Minimalasbestose, Grad 4 ist das 

Vollbild der Lungenfi brose, also die soge-
nannte Wabenlunge mit einer sehr star-
ken Vernarbung des Lungengewebes. Die 
Empfehlung fasst zusammen, wie man die 
vier Grade der Asbestose diagnostizieren 
kann. Sie defi niert die diagnostischen Kri-
terien und resümiert, was für die Diagnos-
tik notwendig ist.

Kritiker führen immer wieder ins Feld, 
dass die gesetzliche Unfallversicherung 
für die Anerkennung einer Asbestose ver-
langt, dass ein Wert von 1.000 Asbestkör-
perchen im Lungengewebe erreicht wird. 
Findet er sich in der Empfehlung? 

Tannapfel: Nein. Dieser Grenzwert geis-
tert zwar durch die Literatur. Über 1.000 
Asbestkörperchen sollen danach Asbes-
tose bedeuten, alles darunter, dass der 
Versicherte nichts hat. Das ist komplett 
falsch und wird auch in der Empfehlung 
deutlich dargestellt. Standard ist jetzt: 
Wenn die Lunge entsprechende mikro-
skopisch sichtbare Veränderungen plus 
Asbest aufweist, dann hat der Versicher-
te eine Asbestose Grad 1, egal wie viel 
Asbest noch in der Lunge zu finden ist. 
Es reicht also theoretisch ein Asbest-
körper mit entsprechendem mikrosko-
pischem Bild. ▸

Interview

Mehr Gerechtigkeit und Qualität 
durch gebündelte Forschung
Die gesetzliche Unfallversicherung ist seit Jahrzehnten in der Forschung zu asbestbedingten 
Berufskrankheiten aktiv. Ihr Engagement wird jedoch nicht immer unkritisch gesehen. Ein häu� g 
geäußerter Vorwurf lautet, die Aktivitäten zielten darauf ab, keine Versicherungsfälle anerkennen 
zu müssen. DGUV Forum sprach dazu mit Herrn Dr. Joachim Breuer, Hauptgeschä� sführer der 
DGUV, und Frau Professor Dr. Andrea Tannapfel, Leiterin des Deutschen Mesotheliomregisters, 
über die Unabhängigkeit der Forschung und die Rolle des Mesotheliomregisters für Forschung 
und Versicherung.

Dr. Joachim Breuer, Hauptgeschä� sführer 
der DGUV

Professor Dr. Andrea Tannapfel, Leiterin 
des Deutschen Mesotheliomregisters
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„Das Engagement der gesetz-
lichen Unfallversicherung 
in der Forschung zu asbest-
bedingten Berufskrankheiten 
wird häu� g kritisiert. Der 
Vorwurf: Die Aktivitäten zielten 
nur darauf ab, keine Ver-
sicherungsfälle anerkennen 
zu müssen. Dabei arbeiten 
alle Forschungsinstitute der 
gesetzlichen Unfallversiche-
rung praxis- statt ergebnis-
orientiert – es gibt also 
keine Vorgabe, was am Ende 
der Forschung herauskommen 
soll. Das Mesotheliomregister 
ist ein gutes Beispiel dafür.“

Was bedeutet das für den Versicherten?
Tannapfel: Das bedeutet, selbst wenn der 
Radiologe nichts sieht, kann der Versi-
cherte eine Asbestose haben. Der Radio-
loge kann uns nämlich nur ab Asbesto-
se Grad 2 weiterhelfen. Denn bei Grad 1 
kann man die entsprechende histologi-
sche Veränderung, also die Veränderung 
im Gewebe, nur unter dem Mikroskop er-
kennen. Diese Diagnose-Anleitung kann 
übrigens jeder Pathologe nachvollziehen, 

da die Kriterien transparent sind. Damit 
ist auch der Vorwurf vom Tisch, das Me-
sotheliomregister hätte auf diesem Feld 
ein Monopol.

Alle Unklarheiten beseitigt hat die „Fal-
kensteiner Empfehlung“ aber nicht – zum 
Beispiel beim Thema Weißasbest. 
Tannapfel: Das ist richtig. Aber diese Pro-
bleme werden nun offen thematisiert. 
Bei den Kernaussagen besteht Einigkeit: 
Weiß asbest ist gefährlich, allerdings weni-
ger biobeständig als andere Asbestarten. 
Das heißt, seine Fasern werden in der 
Lunge sehr viel schneller abgebaut. Man-
ches wissen wir aber trotzdem nicht ge-
nau, da müssen wir weiter forschen. Wer 
eine andere Privatmeinung vertritt, muss 
sich damit auseinandersetzen. 

Aber wäre es vor diesem Hintergrund 
nicht besser gewesen, keine Empfehlung 
zu machen?
Tannapfel: Es gibt Leute, die das sagen. 
Ich denke aber, es ist der falsche Weg, 
nichts zu machen. Wenn man transpa-

rent ist, wenn man die Kriterien off enlegt 
und wenn man sagt: „Da ist ein Problem 
und wir versuchen es nach bestem Wissen 
und Gewissen zu lösen“, dann ist das auf 
jeden Fall der richtige Weg. 

Dennoch ist es so, dass die gesetzliche 
Unfallversicherung eine Empfehlung her-
ausgibt, die für das Versicherungsgesche-
hen – und damit für ihre Kosten – eine 
wichtige Rolle spielt.
Breuer: Wir geben sie heraus, aber das ist 
nicht alleine unsere Empfehlung. Wie bei 
anderen Berufskrankheiten auch, haben 
wir die medizinischen Fachgesellschaften 
zusammengeholt und in die Erarbeitung 
der Empfehlung eingebunden. Es han-
delt sich also um das zusammengetragene 
Fachwissen aller beteiligten wissenschaft-
lichen Gruppen. Die Besonderheit der „Fal-
kensteiner Empfehlung“ liegt darin, dass 
es trotz der im Vorfeld sehr intensiven Dis-
kussionen und unterschiedlichen Positio-
nierungen gelungen ist, die verschiedenen 
Fachgesellschaften und die verschiedenen 
Sichtweisen auf einen Nenner zu bringen.

Falkensteiner Empfehlung
Die „Falkensteiner Empfehlung“ ist 
das Ergebnis der Zusammenarbeit 
von sieben medizinischen Fachge-
sellscha� en. Sie fasst die medizini-
schen und rechtlichen Grundlagen 
für die Begutachtung asbestbeding-
ter Berufskrankheiten zusammen. 
Damit liegen erstmals einheitliche 
Kriterien für die Anerkennung dieser 
Berufskrankheiten vor. 
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Frau Professor Tannapfel war als Leiterin 
des Mesotheliomregisters in die Erarbei-
tung der Empfehlung eingebunden. Ihr 
Institut ist aber mit der gesetzlichen Un-
fallversicherung sehr stark verbunden. 
Breuer: Allerdings hat nicht die DGUV 
gefragt, ob sie das Mesotheliomregister 
mitmachen möchte. Die DGUV hat die 
Deutsche Gesellschaft für Pathologie an-
geschrieben und ihr Vorhaben geschil-
dert, und daraufhin hat die Deutsche 
Gesellschaft für Pathologie entschieden, 
dass Frau Professor Tannapfel in die Ar-
beitsgruppe delegiert wird.

In diese Arbeit sind sicherlich auch die 
wissenschaftlichen Erkenntnisse einge-
fl ossen, die im Bochumer Mesotheliom-
register gesammelt werden. 
Tannapfel: Das ist richtig. Wir machen 
eigene Forschung. Wir beobachten zum 
Beispiel die Zahl der neu entstandenen 
Mesotheliome und verfolgen das Aus-
maß von toxischen Stoff en in der Lunge. 
Aufgrund der Zunahme des Mesotheli-
oms des Bauchfells führen wir intensive 

Untersuchungen zur Entstehung dieses 
fatalen Tumors durch. Das heißt, wir prü-
fen anhand von Gewebe – von Patienten 
beispielsweise, die eine Operation wegen 
eines Emphysems haben –, wie hoch die 
Hintergrundbelastung mit Asbest, Alumi-
nium oder Dioxin ist. Wir versuchen also 

zu ermitteln, wie viel toxische Substanz 
beim Menschen normalerweise – also 
ohne arbeitsbedingte Einfl üsse – vorhan-
den ist, denn so lässt sich der berufl iche 
Einfluss besser einschätzen. Das Meso-
theliomregister ist außerdem patholo-
gisches Referenzzentrum für arbeitsbe-
dingte Lungenerkrankungen. Bei diesen 
Erkrankungen werden wir aufgrund unse-
rer Expertise in der Diagnostik eingebun-
den – teilweise auch in die Begutachtung.

Ist es aber nicht problematisch, wenn ei-
ne Institution, die von der gesetzlichen 
Unfallversicherung fi nanziert wird, eine 
so prominente Rolle in der Erforschung 
und Begutachtung von Berufskrankhei-
ten spielt?
Breuer: Zunächst: Diese Frage ist legitim, 
absolut zulässig. Aber: Dass das Meso-
theliomregister von uns fi nanziert wird, 
heißt nicht, dass daraus Vorgaben für die 
Arbeit entstehen. Alle Forschungsinstitu-
te im Bereich der gesetzlichen Unfallver-
sicherung arbeiten praxisorientiert, also 
mit Blick auf Probleme der Praxis. Sie ar-
beiten aber nicht ergebnisorientiert – es 
gibt also keine Vorgabe, was am Ende der 
Forschung herauskommen soll. Gerade 
das Mesotheliomregister ist ein gutes Bei-
spiel dafür. Die Verbesserung der Verfah-
ren hat dazu beigetragen, dass wir Fälle 
als asbestbedingte Bauchfellmesotheli-
ome erkennen, die wir früher als solche 
nicht erkannt hätten. Wir entdecken heute 
also mehr Fälle und können so positiv für 
die Versicherten handeln. ▸

Das Mesotheliomregister
Das Deutsche Mesotheliomregister wurde im Jahr 1987 auf Betreiben der gewerb-
lichen Berufsgenossenscha� en am damaligen Institut für Pathologie des Berufs-
genossenscha� lichen Universitätsklinikums Bergmannsheil eingerichtet. Das Ziel 
war, Mesotheliom-Fälle zentral an einer Stelle zu erfassen und auszuwerten, um so 
Erkenntnisse über die Krankheit, ihre Diagnostik, Verursachung und Therapiemög-
lichkeiten zu sammeln. Die zu diesem Zweck entwickelten Methoden und Instru-
mente � nden inzwischen auch bei der Diagnose anderer Berufskrankheiten, zum 
Beispiel der Leber, des Knochenmarks und der Harnblase, Anwendung. Jährlich 
untersucht das Institut rund 3.000 Gewebeproben aus der Lunge und 500 Proben 
aus anderen Organen. Diese Untersuchungen werden von den Au� raggebern – Un-
fallversicherungsträger, Gerichte, andere medizinische Einrichtungen – vergütet; 
für den Rest, vor allem die über den Einzelfall hinausgehenden Aufgaben, kommt 
die DGUV auf. Seit 2005 ist das Mesotheliomregister dem Institut für Pathologie 
der Ruhr-Universität Bochum angegliedert.
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Tannapfel: Diese Mesotheliome sind frü-
her immer fehldiagnostiziert worden, weil 
man dachte: Asbest kommt ohnehin nicht 
durch das Zwerchfell. Wir haben dazu im 
Mesotheliomregister Daten gesammelt 
und Pathologen gebeten, sie möchten 
uns verdächtige Gewebeproben schicken. 
Früher bekamen wir nur Gewebe aus 
dem Rippenfell zur Analyse, heute auch 
aus dem Bauchfell. Man sollte außerdem 
nicht vergessen: Wenn wir bei einer Un-
tersuchung zufällig auf Verdachtsmomen-
te für eine asbestbedingte Berufskrank-
heit stoßen – was im Jahr mehr als 50 Mal 
vorkommt –, erstatten wir eine Anzeige 
auf Verdacht einer Berufskrankheit. 

Breuer: Das alles spricht gegen den an-
gesprochenen Verdacht. Zudem: Hätte 
jemand anderes vor 20 Jahren das Meso-
theliomregister aufgebaut und dauerhaft 
fi nanziert, wäre das nicht falsch gewesen. 
Fakt ist aber: Niemand außer uns hat es 
getan. Und wir tun das nicht aus wirt-
schaftlichen Interessen, sondern weil wir 
gesetzlich dazu verpfl ichtet sind, Berufs-
krankheiten zu erforschen. Wer also fragt: 
„Besteht da eine Abhängigkeit?“, stellt ei-
gentlich die Grundsatzfrage: Möchte man 
eigentlich, dass das Gesetz uns dazu ver-
pfl ichtet, auf diesem Feld tätig zu werden?

Was spricht denn dafür, die gesetzliche 
Unfallversicherung mit der Forschung zu 
beauftragen?

Breuer: Den Auftrag zu haben, heißt ja 
nicht, dass wir das immer mit eigenen 
Mitteln, eigenem Personal und eigenen 
Institutionen machen. Zu einem bedeu-
tenden Teil betreiben wir die Berufskrank-
heiten-Forschung auch mit externen Ein-
richtungen. Es stellt sich aber die Frage: 
Wer sollte es sonst tun? Der Staat und die 
Universitäten sind zwar aktiv, aber im all-
gemeinen Forschungsdschungel fallen 
Themen wie Berufskrankheiten gerne hin-
ten runter. Also die Frage ist, wer sonst?

War das auch der Hintergrund, vor dem 
das Mesotheliomregister ursprünglich 
eingerichtet wurde?
Breuer: Das muss man im historischen 
Kontext sehen. 1977 wurde das Mesothe-
liom in die Berufskrankheiten-Liste auf-
genommen. Damals haben sich die Be-
rufsgenossenschaften schon intensiv für 
ein Asbestverbot eingesetzt, der Staat war 
aber noch nicht so weit. Wir wussten zwar 
schon genug über das Mesotheliom, was 
die Verursachung durch Asbest betraf, 
aber es war dennoch eine neue Krank-
heit für uns. Diese Krankheit war im ge-
samten Krebsgeschehen zwar äußerst 
selten – unter 1 Prozent – aber die asbest-
bedingte Verursachung war mit über 90 
Prozent sehr klar. Das hat dazu geführt, 
dass wir Forschungsaufträge vergeben ha-
ben, um herauszufi nden, wie man dieses 
Krankheitsbild nachweist. Aus diesen For-
schungsprojekten haben wir dann 1987 
eine Institution geschaff en, das Mesothe-
liomregister. Wir hatten gesehen, dass 
hier ein permanenter Forschungsbedarf 
bestand und dass es gerade bei seltene-
ren Erkrankungsbildern ein riesengro-
ßer Erkenntnisgewinn ist, wenn wir die 
Forschung an einer Stelle bündeln und 
möglichst alle Fälle an dieser Stelle un-
tersuchen lassen. Einfach um eine größe-
re Expertise und eine breitere Grundlage 
auch für die Forschung zu haben.

Aber hat man damit nicht gleichzeitig ei-
nen Monopolisten für die Sammlung und 
Auswertung dieser Daten geschaff en?
Breuer: Doch, aber dafür gibt es gute Grün-
de. Die Diskussion kommt ja meist aus der 
entgegengesetzten Richtung. Wie lan-
ge diskutieren wir in Deutschland schon 
über ein einheitliches Krebsregister? Oder 
über Landeskrebsregister? Beim Mesothe-
liom hatten wir jetzt einmal die historische 
Chance, zu sagen, die Erfassung und For-
schung führen wir faktisch an einer Stelle 
zusammen. Darüber hinaus gibt es in der 
Wissenschaft einen gewissen Skalierungs-
eff ekt. Das heißt: Je häufi ger Sie etwas tun, 
desto profunder und sicherer werden Sie. 
Das dürfte heute unbestritten sein. Das hat 
auch Auswirkungen auf die Qualitätssiche-
rung im Verwaltungsverfahren.

Tannapfel: Das Problem ist, dass das Me-
sotheliom ein seltener Tumor ist. Es gibt 
etwa 1.500 Fälle in Deutschland pro Jahr, 
im Gegensatz zu Darmkrebs mit 69.000 Fäl-
len pro Jahr und Brustkrebs, an dem jähr-
lich 55.000 Frauen erkranken. Pathologen 
sind in den letzteren Fällen also wesentlich 
geschulter, was die Diagnose betriff t. Das 
Mesotheliom verursacht außerdem unspe-
zifi sche Symptome. Da denkt man nicht an 
diese Möglichkeit. Das führt dazu, dass die 
Diagnose von Mesotheliomen eine Fehler-
wahrscheinlichkeit von 30 Prozent hat. In 
jedem dritten Fall korrigieren wir also das 
Ergebnis des erstdiagnostizierenden Arz-
tes. Dem Versicherten gibt das zumindest 
eine gewisse Rechtssicherheit, wenn auch 
die Diagnose „Ja, es ist ein Mesotheliom“ 
schrecklich ist.

Dass Sie die Daten über asbestassoziierte 
Erkrankungen sammeln, macht also Ihre 
Arbeit besser?
Tannapfel: Ja. Ein Diagnostiker ist nur so 
gut wie sein Referenzwert – also die Zahl 
der Fälle, die er bekommt. Statistisch ge-

„In die Erarbeitung der ‚Falkensteiner Empfehlung‘ waren die 
medizinischen Fachgesellscha� en eingebunden. Es handelt sich 
also um das zusammengetragene Fachwissen aller beteiligten 
wissenscha� lichen Gruppen.“
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sehen sieht jeder Pathologe alle zwei Jah-
re ein Mesotheliom. Bei uns sitzen Leu-
te, die jeden Tag zwei, drei Mesotheliome 
diagnostizieren, die sagen können, das 
hier ist ein Mesotheliom und das hier ist 
keins. Dieses Wissen monopolisieren wir 
übrigens nicht, sondern teilen es im Rah-
men von Fortbildungen und wissenschaft-
lichen Veranstaltungen. Bei Mesothelio-
men ist es so, dass man immer wieder 
sagen muss: Es gibt diesen Tumor, er ist 
ein Signaltumor für Asbest. Nach diesen 
Fortbildungen bekommen wir sehr viele
Fälle, bei denen es heißt: Schaut mal 
nach. Es könnte ein Mesotheliom sein. 
Die Beobachtung von Mesotheliommel-
dungen hilft uns außerdem, Regionen zu 
identifi zieren, in denen das Meldeverhal-
ten locker gehandhabt wird. Da können 
wir dann gezielt Fortbildungen anbieten. 
Damit stellen wir auch eine Form von Ge-
rechtigkeit für die Versicherten her. Das 
funktioniert aber nur, wenn an einer Stel-
le möglichst viele Daten zusammenflie-
ßen. Wenn jeder allein auf seine Fälle 
starrt, würde das niemandem auff allen. 
Referenzzentren gibt es zum Beispiel auch 
für Lymphome oder Sarkome – die sind 
allerdings häufi ger als Mesotheliome.

Hat sich denn dadurch auch etwas an der 
Prognose für Mesotheliompatienten ge-
ändert?
Tannapfel: Zum Teil. Wir sehen, dass die 
Prognose besser wird. Wir haben heute 
immer mehr Patienten, die tatsächlich 
zwei, drei Jahre noch ein relativ gutes Le-
ben führen können. Das hat zwei Grün-
de: Die Pneumologen sind sensibilisiert. 
Bei Wasser in der Lunge, was ein frühes 
Zeichen für ein Mesotheliom ist, ist die 
Medizin heute wesentlich stringenter in 
der Abklärung der Ursachen. Der zweite 
Grund ist, dass wir tatsächlich onkologi-
sche Medikamente haben, die das Tumor-
leiden positiv beeinfl ussen.

Eine Behandlungsleitlinie gibt es aber 
noch nicht.
Tannapfel: Nein, aber wir arbeiten inten-
siv zusammen mit Pneumologen und an-
deren Experten daran.

Schauen wir auf die internationale Ebene. 
Können diese Erkenntnisse auch für ande-
re Länder nützlich sein?
Breuer: Was die Frage der Untersuchungs-
methoden angeht, sind diese Erkennt-
nisse auch international hilfreich und 
verwertbar. Die Diagnostik ist in allen 
Ländern, die Berufskrankheiten kennen, 
auch immer eine der zentralen Fragen. Bei 
den Verfahren und Hinweisen sind wir 
nah an deutschen Spezifi ka – das ist nur 
sehr begrenzt für das Ausland hilfreich. 
Wir hatten bei der Diskussion in Falken-
stein auch schon Vertreter aus den Nie-
derlanden, Österreich und der Schweiz zu 
Gast. Diese waren sehr angetan, nehmen 
das Wissen mit nach Hause und versu-
chen zu übernehmen, was in ihren recht-
lichen Rahmen passt.

International ist Asbest aber nicht nur 
ein Versicherungsthema, sondern nach 
wie vor auch ein Thema der Prävention. 
Gerade erst war der kanadische Asbestex-
port wieder in den Schlagzeilen. Welche 
Chancen sehen Sie dafür, dass sich hier 
etwas ändert?
Breuer: International ist es in der Tat so, 
dass die Diskussion um Asbestprodukti-
on und -verarbeitung noch nicht zu Ende 
ist. Es ist ein heikles Thema, das mitunter 
infam gehandhabt wird. Kanada hat zum 
Beispiel ein Verarbeitungsverbot von As-
best, aber kein Produktionsverbot. Die sa-
gen: Die Produktion ist ungefährlich. Wir 
schaff en das mit allen Vorkehrungsmaß-
nahmen – zumal der Abbau in menschen-
leeren Regionen stattfindet. Gefährlich 
ist der Verarbeitungsprozess, aber den 
machen wir nicht. Und es gibt Länder, 

die haben Produktionsverbote, aber kein 
Verarbeitungsverbot – wie Ägypten. Und 
komischerweise – oder besser tragischer-
weise – spielen diese Länder zusammen. 

Die Produzenten rechtfertigen das immer 
wieder damit, dass sie „ungefährlichen 
Asbest“ – Weißasbest – abbauen.
Tannapfel: Die Gefährlichkeit von Weißas-
best ist da. Er ist krebserregend. Vielleicht 
ist er nicht so gefährlich wie Blauasbest, 
dazu wissen wir noch zu wenig. Aber der 
unterschiedliche Erkenntnisstand recht-
fertigt in keinem Fall die Verwendung.

Breuer: Wir müssen international weiter 
an der banalen Aussage arbeiten, dass es 
keinen ungefährlichen Asbest gibt, egal 
welcher Art. Wir werden immer noch mit 
Aussagen konfrontiert, die interessenge-
steuert, nämlich rücksichtslos profi torien-
tiert sind. Ein Beispiel dafür ist die Pro As-
bestliga, die behauptet, Asbest sei sogar 
gesundheitsförderlich. Dagegen müssen 
wir immer wieder die Kraft der besseren 
wissenschaftlichen Erkenntnis ins Feld 
führen und darauf hinweisen, dass Asbest 
sich nicht rechnet – erst recht nicht vor 
dem Hintergrund des damit verbundenen 
menschlichen Leids.

Wir danken für das Gespräch. ●

Das Interview führte Natalie Peine, 
Redaktion DGUV Forum.

„Das Problem ist, dass das Mesotheliom ein seltener Tumor ist. 
Je mehr Daten wir also zu asbestassoziierten Erkrankungen 
haben, desto besser wird unsere Arbeit.“
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Demographische Entwicklung 

Den Wandel strategisch gestalten

2012: Europäisches Jahr des 
„Aktiven Alterns“
Die Europäische Union sieht sich mit ei-
ner signifi kanten Bevölkerungsalterung 
konfrontiert. Eurostat hat errechnet, 
dass in 50 Jahren auf jede Person über 
65 Jahre zwei Personen im erwerbsfähi-
gen Alter von 15 bis 65 Jahren kommen 
werden. Dieses Verhältnis, auch als „Al-
tenquotient“ bezeichnet, liegt heute in 
Europa bei 1:4, in Deutschland schon 
bei 1:3. Die Gruppe der Erwerbsfähigen 
verringert sich ständig, während der 
Anteil älterer Menschen in der Bevölke-
rung weiterhin zunimmt. Mit der Gene-
ration der Baby-Boomer, die in der Folge 

des wirtschaftlichen Aufschwungs nach 
dem Zweiten Weltkrieg als geburtenstar-
ke Jahrgänge geboren wurden, wird sich 
diese Situation zuspitzen. Auf den Punkt 
gebracht, hat aus heutiger Sicht die Ba-
by-Boomer-Generation im Zuge von Wirt-
schaftswachstum, Wohlstand und Selbst-
verwirklichung es selbst versäumt, sich 
zu reproduzieren, um auf diese Weise, 
wie die Generationen zuvor, durch ihren 
Nachwuchs Altersvorsorge zu treffen. 
Selbst wenn heute eine Trendwende ein-
treten würde – was optimistisch aus dem 
sanften Anstieg der Geburtenrate erwar-
tet wird –, wird sich diese Situation nicht 
mehr abwenden lassen. 

Prognosen gehen davon aus, dass bereits 
ab 2015 bis zum Jahr 2035 markante ge-
sellschaftliche Veränderungen zu erwar-
ten sind. Die EU-Kommission befasst sich 
seit Jahren mit den Fragen, die sich aus 
den Folgen des demographischen Wan-
dels ergeben. 1 Doch angesichts der bevor-
stehenden Situation drängt sie das Euro-
päische Parlament und den Rat zu dem 
Beschluss, das Jahr 2012 zum Jahr des 
„Aktiven Alterns“ auszurufen. 2 Auf diese 
Weise erhoff t sie sich, schon 2011 öff ent-
liche Behörden, Sozialpartner und Orga-
nisationen der Zivilgesellschaft auf allen 
Ebenen dazu zu ermutigen und dabei zu 
unterstützen, sich selbst zu spezifi schen 

Schon in wenigen Jahren werden die Auswirkungen des demographischen Wandels deutlich 
spürbar sein. Die Baby-Boomer-Generation kommt in die Jahre. Um die Herausforderungen 
für die sozialen Sicherungssysteme zu bewältigen, bedarf es mehr, als Beschä� igungsoptionen 
für Ältere zu � nden.
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Zielen im Bereich des aktiven Alterns zu 
verpfl ichten. „Bessere Möglichkeiten und 
Arbeitsbedingungen sollen geschaffen 
werden, damit sich ältere Arbeitnehmer in 
den Arbeitsmarkt einbringen können …“ 
(Beschlussvorschlag, Artikel 2). 2012 soll 
dann die schrittweise Umsetzung der 2011 
eingegangenen Verpfl ichtungen erfolgen, 
die mit entsprechender medialer Unter-
stützung der Sensibilisierung der breiten 
Öff entlichkeit dienen wird.

Ruhestand als Lebensphase 
vor dem Alter
Dabei ist die gestiegene Lebenserwartung 
an sich ein Erfolg, der nicht nur dem me-
dizinischen Fortschritt zu verdanken ist, 
sondern historisch betrachtet das Ergeb-
nis von Wohlstand und konfliktarmen 
Zeiten widerspiegelt. Dieser Tatsache ist 
es zu verdanken, dass in unserer Gesell-
schaft der Lebensabschnitt, der mit „Ru-
hestand“ bezeichnet wird, wegen der 
verbesserten Lebensbedingungen positiv 
eingeschätzt wird. Ruhestand wird noch 
nicht mit Alter gleichgesetzt. Nach einem 
ausgefüllten Arbeitsleben besitzt diese 
Lebensphase hohe Attraktivität, voraus-
gesetzt, der erarbeitete Lebensstandard 
kann bis ins Alter beibehalten werden. 
Welche Bedeutung diese Lebensphase 
für die heutigen Gesellschaften hat, er-
kennt man nicht zuletzt an der heftigen 
Reaktion auf die verlängerten Lebensar-
beitszeiten und den späteren Einstieg in 
das Rentenalter. Ein früher, wenn nicht 
sogar vorzeitiger Ausstieg aus dem Er-
werbsleben galt lange Zeit als eine Errun-
genschaft der Wohlstandsgesellschaft. 

Nur bestimmte Berufsgruppen, meist mit 
akademischer Ausbildung wie Mediziner, 
Juristen, Wissenschaftler und Architek-
ten, bilden seit jeher eine Ausnahme. 
Wenn der Beruf als Berufung und Lebens-
inhalt empfunden wird, so werden ge-
setzte Altersgrenzen zur Beendigung der 
berufl ichen Tätigkeit abgelehnt. Ist die 
Versetzung in den Ruhestand rechtlich 
unausweichlich, wird dies durch Auf-

nahme einer selbstständigen Tätigkeit 
alternativ kompensiert. Diese individu-
elle Lösung wird immer wieder beispiel-
haft angeführt, um davon zu überzeu-
gen, dass eine langfristige berufliche 
Tätigkeit über das sechzigste Lebens-
jahr hinaus bis ins Alter Sinn spendend 
und zufriedenstel-
lend ausgeführt 
werden kann, vo-
rausgesetzt ,  die 
gesundheitlichen 
Voraussetzungen 
sind gegeben. 

Z a h l e n m ä ß i g 
schlägt sich dieses 
Altersmodell aber nicht nennenswert nie-
der: Allein in Deutschland mit einer Popu-
lation von 82 Millionen Menschen umfasst 
die Gruppe der 50- bis 60-Jährigen derzeit 
16,5 Millionen Menschen – bei steigender 
Tendenz bis 2020 auf 19,5 Millionen. In 
diesen Größenordnungen bedarf es an-
derer strategischer Maßnahmen, um eine 
Trendwende in der Akzeptanz eines län-
geren Arbeitslebens bei den Beschäftigten 
zu erreichen; ebenso wie bei denjenigen, 
die dieser Altersgruppe Beschäftigungs-
optionen bis ins Alter anbieten könnten. 
Es zeichnet sich zumindest ein Trend ab, 
länger in Beschäftigung zu bleiben, denn 
der durchschnittliche Ruhestandsbeginn 
hat sich um ungefähr zwei Jahre nach 
hinten verschoben. Doch nur 50 Prozent 
aller, die sich im Ruhestand befinden, 
sind regulär wegen des Alters aus dem 
Erwerbsleben ausgeschieden. Immerhin 
jeder Fünfte ging gesundheitsbedingt 
sehr viel früher, nämlich mit 55 Jahren, in 
Rente, und die Übrigen nutzen Vorruhe-
standsregelungen. 3

Dass die finanziellen Voraussetzungen 
nicht länger gegeben sind, einen vorzei-
tigen oder vorgezogenen Ausstieg aus 
dem Erwerbsleben zu rechtfertigen, so-
fern er durch die sozialen Sicherungs-
systeme abgefedert werden soll, müssen 
die Beschäftigten, aber auch die Unter-

nehmen einsehen. Ökonomische Zielvor-
stellungen von stetiger Umsatzsteigerung 
und Gewinnmaximierung mit Erfüllung 
der Renditeerwartung der Investoren 
hatten zur Folge, dass insbesondere bei 
dem Innovationskapital „Human Resour-
ces“ in Europa gespart wurde. Nach wie 

vor bestätigen Be-
rechnungen, dass 
die industriellen 
Arbeitskosten im 
internat ionalen 
Vergleich Euro -
pa zu einem teu-
ren Standort ma-
chen. Wenngleich 
Deutschland im 

europäischen Vergleich von 2000 bis 
2009 die beste Kostendisziplin aufweist, 
bleibt Westdeutschland einer der teuers-
ten Industriestandorte weltweit, obwohl 
einer der kostenstabilsten. 4, 5  ▸

„Dass der demographische 
Wandel gesellscha� srelevante 
Fragen aufwir� , die sich nicht 
über marktwirtscha� liche 
Denkansätze und ökonomische 
Argumentation lösen lassen, 
ist mittlerweile o� enkundig.“

*
1 Mitteilung der Kommission: Grünbuch 
 „Angesichts des demographischen 
 Wandels – eine neue Solidarität zwischen 
 den Generationen“, KOM (2005) 94 
 endgültig.

 Entschließung des Europäischen 
 Parlaments vom 21. Februar 2008 
 zu der demographischen Zukun�  
 Europas (2007 / 2156 (INI)).

 Grünbuch „Angemessene, nachhaltige 
 und sichere europäische Pensions- und
 Rentensysteme“, KOM / 2010 / 365 endgültig.

2 Vorschlag für einen Beschluss des 
 Europäischen Parlaments und des Rates 
 über das Europäische Jahr für aktives 
 Altern, KOM (2010) 462 endgültig, 
 COD 2010 / 0242.

3 Wingerter, C.: Später in den Ruhestand? 
 STATmagazin, Arbeitsmarkt, Statistisches 
 Bundesamt, Wiesbaden 2010.

4 Schröder, C.: Industrielle Arbeitskosten 
 im internationalen Vergleich. In: IW-Trends 
 3 / 2010.

5 Schröder, C.: Produktivität und Lohnstück-
 kosten der Industrie im internationalen 
 Vergleich. In: IW-Trends 4 / 2010.

DGUV Forum 3/11 · 27

Demographischer Wandel



Die Bemühungen, qualifi ziertes Personal 
trotz der angespannten wirtschaftlichen 
Situation nach der Finanzkrise zu halten, 
schlagen sich natürlich in den neuesten 
Berechnungen nieder. Abbau von Zeitgut-
haben auf Zeitkonten bei gleichem Gehalt 
oder Remanenzkosten der zwar öff entlich 
geförderten Kurzarbeit verzerren diese 
positive Bilanz der ersten Jahre im neu-
en Jahrtausend, indem sie den bisherigen 
prozentualen Anstieg der Arbeitskosten 
von 2,2 Prozent pro Jahr auf 5,1 Prozent im 
Berechnungszeitraum 2008 / 2009 mehr 
als verdoppelten. Andererseits scheinen 
im internationalen Vergleich die deut-
schen Unternehmen am stärksten aus der 
Wirtschaftskrise hervorgegangen zu sein.

Zuwachs an niedrig entlohnten 
Tätigkeiten
Diese wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen haben den Arbeitsmarkt erheblich be-
einfl usst. Globale Märkte mit Verlagerung 
von Produktionsstandorten ins Ausland, 
wirtschaftliche Konkurrenzsituationen 
innerhalb der EU durch die Erweiterung 
in den osteuropäischen Raum, Einfl uss-
nahme neuer Wirtschaftsmächte auf den 
europäischen Binnenmarkt und / oder die 
Wirtschaftskrise in der Folge der Finanz-
krise 2007 / 2008 haben letztlich dazu ge-
führt, dass sozialversicherungspfl ichtige 
Beschäftigungsverhältnisse rückläufig 
sind. Seit Anfang der 90er Jahre hatte sich 
die Anzahl dieser Arbeitsplätze dezimiert. 

Erst 2006 kam die Meldung, dass der 
Trend gebrochen sei und die Marke von 
27,34 Millionen in etwa wieder die Grö-
ßenordnung von 1997 erreicht hat. Dass 
diese Größenordnung zu Beginn des neu-
en Jahrtausends schon einmal geringfügig 
höher lag, mag zur Beurteilung der Trend-
wende nicht entscheidend sein. Wichtiger 
scheint jedoch der Hinweis, dass sich die-
se Trendwende durch die erhebliche Zu-
nahme an Teilzeitjobs erklärt, die aber 
in der Gesamtsumme der sozialversiche-
rungspfl ichtigen Beschäftigungsverhält-
nisse nicht getrennt von den Vollzeitjobs 
ausgewiesen werden. Immerhin war der 
Anstieg um insgesamt 1,4 Millionen neuer 
Stellen zur Hälfte durch neue Teilzeitjobs 
begründet. Bis zum Herbst 2008 war ein 

deutlicher Aufschwung am Arbeitsmarkt 
spürbar, der durch die Wirtschaftskrise 
jäh gestoppt wurde. 6

Wenngleich durch konzertierte Aktionen 
von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und öf-
fentlicher Hand die Beschäftigungssitua-
tion trotz Krise stabilisiert werden konnte, 
sind in der Art der bestehenden Beschäf-
tigungsverhältnisse nunmehr qualitative 
Einbußen hinzunehmen. Die strukturellen 
Veränderungen am Arbeitsmarkt haben ei-
nen Zuwachs atypischer Beschäftigungs-
formen und niedrig entlohnter Tätigkeiten 
zulasten stabiler sozialversicherungspfl ich-
tiger Beschäftigungen begünstigt. 7

In der Bevölkerung entwickelt sich da-
durch ein kritischeres Bewusstsein für 
die Zusammenhänge, die sich einerseits 
aus der Beschäftigungslage ergeben und 
andererseits aus den sozialen Verpfl ich-
tungen gegenüber der Gesellschaft, die 
durch das Steueraufkommen und die So-
zialabgaben aufgebracht werden müssen. 
Mittlerweile hat sich auch in der öff entli-
chen Diskussion niedergeschlagen, dass 
eine langfristige Beschäftigung bis zum 
Erreichen des Regelrentenalters – ob nun 
mit 65 oder demnächst mit 67 Jahren – 
nur möglich ist, wenn entsprechende Be-
schäftigungsmöglichkeiten vorhanden 
sind. Dabei haben sich die Regierungen 
der europäischen Länder, so auch die 
deutsche Bundesregierung, aktiv bemüht, 
bei den Beschäftigten die Einsicht in das 
Erforderliche zu erreichen. 
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Abbildung 1: Altersstruktur der deutschen Bevölkerung 2010 – 2020
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Abbildung 2: Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen Beschä� igungsverhältnisse
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Wie die Beschäftigungsvoraussetzungen 
in Produktion und Dienstleistung oder 
dem öff entlichen Sektor gestaltet werden 
könnten, ist in zahlreichen wissenschaft-
lichen Studien analysiert, bewertet und 
beispielhaft dargelegt worden. Publikati-
onen, Veranstaltungen, Workshops, Medi-
en und Internet haben diese Erkenntnisse 
der Öff entlichkeit zugänglich gemacht. So 
ist es gelungen, dass der Begriff  des de-
mographischen Wandels in der Bevölke-
rung bekannt wurde. Die Umsetzung der 
Erkenntnisse hat man jedoch etwas ver-
schämt dem freien Spiel der – ökonomi-
schen – Kräfte überlassen. Dabei wurde 
schon früh deutlich, dass die Prognosen 
über die Bevölkerungsentwicklung unter 
marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten 
keinerlei Bedeutung für Industrie und 
Produktion besitzen. Mit einer Ausnah-
me: Die Ruheständler wurden als eigene 
Kundenklientel, die sogenannten „Silver 

Ager“, entdeckt. Neue Marktstrategien 
wurden entwickelt, die ihren Fokus auf 
die Bedürfnisse einer vermögenden, aber 
nicht jugendlichen Kundengruppe rich-
ten. Auch wenn die Zeit nach Lösungen 
drängt, sollte man seitens der Bundesre-
gierung prüfen, ob man nicht ebenso wie 
die EU-Kommission ein eigenes Berater-
gremium einrichtet, das den Handlungs-
bedarf auf die gesellschaftliche Bedeu-
tung dieser Entwicklung hin prüft und 
der Regierung Vorschläge für geeignete 
politische Strategien unterbreitet.

Appelle versus Strategien 
Dass der demographische Wandel gesell-
schaftsrelevante Fragen aufwirft, die sich 
nicht über marktwirtschaftliche Denkan-
sätze und ökonomische Argumentation 
lösen lassen, ist mittlerweile offenkun-
dig. Dabei hat Deutschland zweifelsfrei in 
den letzten zehn Jahren in beispielhafter 

Weise das Thema des demographischen 
Wandels durch bundesweite wie regiona-
le Initiativen und Aktionen ins öff entliche 
Gespräch gebracht, Diskussionen ange-
stoßen, Beispiele aus Unternehmen auf-
gezeigt und Beratung und Unterstützung
in vielfältiger Weise angeboten. Allerdings 
haben sich die angesprochenen Maßnah-
men darauf konzentriert, die wesentli-
chen Voraussetzungen zur langfristigen 
Beschäftigung auf der individuellen Ebe-
ne des Beschäftigten zu suchen.  ▸

„Ruhestand wird noch nicht mit Alter gleichgesetzt. Nach einem ausgefüllten Arbeitsleben besitzt 
diese Lebensphase hohe Attraktivität, vorausgesetzt, der erarbeitete Lebensstandard kann bis ins 
Alter beibehalten werden.“

*
6 Arbeitsmarkt 2009, Amtliche Nachrichten
 der Bundesagentur für Arbeit, 
 58. Jahrgang, Sondernummer 2.

7 Walwei, U.: Folgen der Finanzkrise: 
 Wie robust ist der deutsche Arbeitsmarkt? 
 In: Arbeit. Zeitschri�  für Arbeitsforschung, 
 Arbeitsgestaltung und Arbeitspolitik, 
 Jg. 19 (2010), H. 2 / 3, S. 116 – 131.
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Eine stabile Arbeitsfähigkeit gilt als bes-
te Voraussetzung für eine langfristige Be-
schäftigung. Sie zu entwickeln, wird in 
die Selbstverantwortung des Einzelnen 
gelegt. Besondere Bedeutung hat dabei 
die Förderung des gesundheitsgerechten 
Verhaltens erlangt, da diese Botschaften 
auf den Trend der Gesundheitsförderung 
aufsetzen und nahezu in jede Altersgrup-
pe und jede Schicht der Bevölkerung wert-
frei zu vermitteln sind. Doch auch diese 
Förderung zeigt eine gewisse Endlichkeit 
in ihrer Wirkung. 8

Der biologische Alterungsprozess, so wei-
sen es alle Krankheitsartenstatistiken aus, 
geht zwangsläufig mit einer Einschrän-
kung der Gesundheit einher und muss 
daher als gegeben angesehen werden. 
Aber die Motivation und die Flexibilität, 
die Einsatzbereitschaft und das Engage-
ment, Erfahrungswerte und Solidarität 
haben sich als eigenständige Werte er-
wiesen, die neben einer erforderlichen 
zeitgemäß angepassten Qualifi kation bei 
Arbeitnehmern nachgefragt werden. Da-
bei ist hervorzuheben, dass sich diese 
Fähigkeiten erst mit dem Alterungspro-
zess entwickeln. Wenn ältere Beschäftig-
te noch aktiv im Beschäftigungsverhält-
nis stehen, werden ihnen gerade diese 
Eigenschaften als wesentliches Merkmal 
im Vergleich zu Jüngeren zugeschrieben. 

Sind sie jedoch beschäftigungslos am Ar-
beitsmarkt auf der Suche nach einer neu-
en Tätigkeit, scheinen diese Fähigkeiten 
nichts zur Profi lierung beizutragen, weil 
die Komponente des biologischen Alters 
überdimensional negativ bewertet wird. 

Im November 2010 kam die Bundesregie-
rung ihrer Verpfl ichtung gemäß § 154 Ab-
satz 4 SGB VI nach, ab dem Jahr 2010 durch 
regelmäßige Berichterstattung den gesetz-
gebenden Körperschaften „… alle vier Jah-
re über die Entwicklung der Beschäftigung 
älterer Arbeitnehmer zu berichten und ei-
ne Einschätzung darüber abzugeben, ob 
die Anhebung der Regelaltersgrenze unter 
Berücksichtigung der Entwicklung der Ar-
beitsmarktlage sowie der wirtschaftlichen 
und sozialen Situation älterer Arbeitneh-
mer weiterhin vertretbar erscheint...“. In 
ihrem 1. Bericht zur Anhebung der Regel-
altersgrenze auf 67 Jahre zieht sie eine po-
sitive Bilanz und berichtet, dass die von ihr 
ergriff enen Initiativen und Maßnahmen zur 
Entwicklung der Arbeitsmarktlage erfolg-
reich waren. 9 Im Vergleich zum Beginn des 
Jahrtausends konnte die Erwerbsquote der 
60- bis 64-Jährigen von 21 auf 41 Prozent 
nahezu verdoppelt werden. Auch hat sich 
der Anteil der über 55-Jährigen unter den 
Arbeitslosen seit 2008 deutlich reduziert 
und lag auch 2009 im Jahresdurchschnitt 
15 Prozent niedriger als noch 2005.

Wenngleich diese Angaben den Eindruck 
einer Trendwende vermitteln, so blei-
ben doch auch nach der Lektüre des Be-
richts und seiner Empfehlungen Fragen 
offen. Im Vergleich zum Vorschlag der 
EU-Kommission vermisst man eine kriti-
sche Auseinandersetzung mit den Bevöl-
kerungsprognosen und die Übertragbar-
keit der bisher ergriffenen Maßnahmen 
zur Lösung der Frage, wie sich die Situa-
tion in den kommenden 20 Jahren ange-
sichts des Alterungsprozesses der gebur-
tenstarken Jahrgänge entwickeln wird. In 
Zeitreihen von 2000 bis 2009 wird zwar 
eine Reihe von Angaben über die Daten 
des Arbeitsmarktes als Absolutangaben 
vorgelegt, doch werden diese noch nicht 
in einen Zusammenhang mit den sich än-
dernden Größenordnungen der zugrunde 
liegenden Gesamtheit der Altersjahrgän-
ge gebracht. Doch diese Relationen sind 
wesentlich zur Einschätzung der weiteren 
Entwicklung. Der Bericht selber bleibt also 
ein Appell, der sich mit seinen Empfehlun-
gen zur Personalpolitik, Arbeitsgestaltung 
und Arbeitsorganisation an die Unterneh-
men richtet und mit seinen Empfehlungen 
zu gesundheitsgerechtem Verhalten und 
einer kontinuierlichen berufl ichen Quali-
fi zierung an die Arbeitnehmer. 

„Des Pudels Kern“
Doch das trifft nicht „des Pudels Kern“: 
Vielmehr wird sich die Bundesregierung 
ebenso wie die EU-Kommission intensiv mit 
der Frage befassen müssen, wie sie den ste-
tigen Abbau sozialversicherungspfl ichtiger 
Beschäftigungsverhältnisse stoppen kann, 
um die Herausforderungen, die sich wegen 
des Alterungsprozesses der Baby-Boomer-
Generation für die sozialen Sicherungssys-
teme ergeben werden, zu bewältigen. 10

*
8 Spindler, M.: Vom Recht auf Gesundheit
 zur Pflicht zum gesunden Alter(n). In: 
 Gesundheitswesen 2010, 72, S. 135 – 139.

9 „Au� ruch in die altersgerechte 
 Arbeitswelt“, Bericht der Bundesregierung 
 gemäß § 154 Abs. 4 SGB VI, November 2010.

10 Kistler, E., Trischler, F.: 12. koordinierte
 Bevölkerungsvorausberechnung – 
 kein tragfähiges Argument für die Rente 
 – Teil II. In: Gute Arbeit 7 / 8/2010.
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Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung trägt dazu bei, die Arbeitsfähigkeit nicht nur der 
älteren Arbeitnehmer zu erhalten. Hier ein Musterarbeitsplatz „Montage“ im Institut für 
Arbeit und Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IAG).
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Zweifelsfrei waren dabei die bislang er-
griffenen, wenngleich bei der Bevölke-
rung unpopulären Maßnahmen zur Ren-
te mit 67 ein erster Schritt. Doch weitere 
Schritte werden folgen müssen. Derartige 
gesellschaftsrelevante Probleme lassen 
sich nicht länger durch die ökonomische 
Betrachtung der Erfordernisse am Markt 
und das daraus resultierende Arbeitsan-
gebot lösen. Dies lässt sich klar durch die 
Zunahme an atypischen Beschäftigungs-
formen und prekären Arbeitsverhältnis-
sen belegen, die längst nicht mehr im ur-
sprünglichen Sinne zur Entlastung des 
Arbeitsmarktes beitragen, sondern sich 
ins Gegenteil verkehrt haben. Angesichts 
der Zahlen des Statistischen Bundesamtes 
erscheint es beinahe zynisch, obwohl es 
nicht so gemeint ist, wenn man öff entlich 
darüber nachdenkt, die Zuverdienstmög-
lichkeiten für Rentner und Pensionäre an-
zuheben. An welche Möglichkeiten dabei 
gedacht wird, über welchen Zeitraum der 
eigentlich in den Ruhestand Versetzte die-
se Möglichkeit bis ins Alter ausschöpfen 
kann und wie sich dieser „Arbeitsmarkt“ 
mit seiner Nachfrage gegenüber den üb-
rigen Erwerbspersonen darstellt, müsste 
einer intensiven Betrachtung unterzogen 
werden, bevor man mit ähnlichen Lösun-
gen wie den Ein-Euro-Jobs das Gegenteil 
dessen bewirkt, was man bezweckt.

Es bleibt somit zwischenzeitlich keine 
andere Wahl, als in der gegenwärtigen 
Situation die bestehenden Bedingungen 
zu optimieren. Anders als es der Bericht 
der Bundesregierung vermittelt, wird 
man aber die Lösung nicht allein in den 
Beschäftigungsoptionen für die Älteren 
jenseits der 55 beziehungsweise 60 Jahre 
fi nden. Mit Blick auf die Gesamtpopulati-
on erscheinen zwei Dinge zwingend gebo-
ten: Erstens muss man jungen Menschen 
bessere Chancen verschaff en, im Arbeits-
markt durch solide Beschäftigungsver-
hältnisse Fuß zu fassen. Und zweitens 
muss man für die Menschen mittleren 

Alters, die als Eltern in Verantwortung 
für ihre Kinder und zugleich als Kinder in 
Verantwortung ihren alten Eltern gegen-
über die größte soziale Bürde schultern, 
die Bedingungen des Arbeitslebens ver-
bessern und erleichtern. Diese Generation 
bedarf der besonderen Aufmerksamkeit. 

Primär sollte man bei allen zukünftigen 
Maßnahmen den Fokus auf diese Gruppe 
der Erwerbspersonen zwischen 30 und 50 
Jahren richten. Ihre Arbeitsfähigkeit soll-
te gezielt durch Präventionsmaßnahmen 
gefördert werden, um sie langfristig zu er-
halten. Dabei geht es nicht allein um ge-
sundheitsgerechte Arbeitsbedingungen. 
Die Arbeitsanforderungen müssen auch 
unter dem Blickwinkel der Vereinbarkeit 
von Beruf und Privatleben einschließlich 
Familie und Freizeit gestaltet sein, was 
durch geeignete Arbeitszeitmodelle und 
entsprechende Anforderungen an die Ar-
beitsorganisation erreicht werden kann. 
Solche Maßnahmen können wirksame 
Instrumente sein, um psychische Belas-
tungen abzubauen, die bei Doppelbela-
stungen in Beruf und Familie auftreten 
können. Wesentlich ist auch die Unter-
stützung bei Weiterbildungsmaßnahmen, 
die sich mit den Anforderungen des Be-
rufs und des privaten Lebens finanziell 
und zeitlich in Einklang bringen lassen. 
Die Erfüllung dieser Ansprüche kann aber 
nicht allein eine Initiative der Unterneh-
men sein. Flankierende Maßnahmen des 
Arbeitsrechts und des Arbeitsschutzes 
könnten dazu beitragen, dass der Trans-
fer der Erkenntnisse in die betriebliche 
Praxis gefördert und die Umsetzung un-
terstützt wird.

Hilfestellung der Unfallversicherung
Mit ihrem Präventionsangebot zur mo-
dernen Gestaltung der Arbeit kann die 
gesetzliche Unfallversicherung den Un-
ternehmen konkrete Hilfestellung an-
bieten. Sie verfügt über ein umfassendes 
Beratungsangebot zur alter(n)sgerechten 

Gestaltung der Arbeit, das zudem den 
Anforderungen der verschiedenen Bran-
chen angepasst werden kann. Ein neuer 
Arbeitskreis der Unfallversicherungsträ-
ger, der sich mit den Folgen des demo-
graphischen Wandels auseinandersetzen 
wird, ist eingerichtet und wird den Erfah-
rungsaustausch untereinander befördern, 
damit weitere praktische Lösungsansätze 
für die Unternehmen erarbeitet werden. 
Die gesetzliche Unfallversicherung wird 
sich jedenfalls mit dem eingeschlagenen 
Weg leichttun, sich ganz im Sinne des Be-
schlussvorschlags der EU-Kommission für 
das Jahr 2012 eigene Ziele für das „Aktive 
Altern“ zu setzen. Vielleicht macht die-
ses Beispiel Schule und weitere Partner 
schließen sich den Aktionen an, um sich 
gemeinsam der gesellschaftlichen Ent-
wicklung verantwortungsvoll zu stellen. 
Erst wenn die Standortfrage für die Wirt-
schaft auch die Frage der sozialen Verant-
wortung für die Gesellschaft am Standort 
mit einschließt, werden die erforderlichen 
Voraussetzungen am Arbeitsmarkt durch 
ein ausreichendes Angebot an Arbeit ge-
schaff en werden. ●
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Leiterin des Referats Gesellscha� -
licher Wandel und Demographie, 
Stabsbereich Prävention, DGUV
E-Mail: edith.perlebach@dguv.de

„Primär sollte man bei allen zukün� igen Maßnahmen den Fokus auf die Gruppe der 
Erwerbspersonen zwischen 30 und 50 Jahren richten. Ihre Arbeitsfähigkeit sollte 
gezielt durch Präventionsmaßnahmen gefördert werden, um sie langfristig zu erhalten.“
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it dem Ziel, das Unfallrisiko 
durch unüberlegtes, kopfl oses 
Handeln beim innerbetrieb-

lichen Transport und Verkehr sowie im 
Straßenverkehr zu reduzieren, startete zu 
Beginn des Jahres 2010 die zweijährige 
Präventionskampagne „Risiko raus!“. Sie 
richtet sich hauptsächlich an Unterneh-
men und ihre Beschäftigten sowie Schü-
lerinnen und Schüler, deren Eltern, Lehrer 
und Lehrerinnen. 

Evaluation der Kampagne
Um die Wirkung der Kampagne zu erfas-
sen, wurde ein umfassendes Evaluations-
konzept entwickelt. Darin wird berück-
sichtigt, dass Präventionskampagnen auf 
mehreren Wirkungsebenen Einfl uss neh-
men. Die angestrebten Veränderungen in 
den kampagnenrelevanten Zielgruppen 
und Betrieben kommen schrittweise über 
mehrere Stufen zustande. Veränderungen 

der Einstellung, des Wissens und schließ-
lich der Verhältnisse und des Verhaltens 
können dabei nur durch eine grundlegen-
de Voraussetzung erreicht werden: Die 
Kampagne und ihre Botschaften müssen 
öff entlich gemacht und verbreitet werden, 
damit sie von den Zielgruppen wahrge-
nommen werden können. Auf den ersten 
beiden Evaluationsebenen werden daher 
die Kampagnenpräsenz und die Medien-
resonanz ermittelt. Zur Bestimmung der 
Kampagnenpräsenz in der Öff entlichkeit 
werden die verschiedenen Kampagnenak-
tivitäten und -maßnahmen durch die Trä-
ger der Kampagne kontinuierlich doku-
mentiert sowie deren Reichweite ermittelt. 

Mit Hilfe der Medienresonanzanalyse 
kann man Aussagen über die Verbreitung 
und Wahrnehmung der Kampagne „Risi-
ko raus!“ durch die Medien treff en. 

Die Medienresonanzanalyse stellt eine 
zentrale sozialwissenschaftliche, meist 
computergestützte, inhaltsanalytische 
Methode dar, mit deren Hilfe Medien wie 
Texte, Audiobeiträge, Spots oder Bild-
material systematisch hinsichtlich qua-
litativer und quantitativer Merkmale 
untersucht werden können. So kann bei-
spielsweise ermittelt werden, inwiefern 
Medien – also Presse, Funk und Fernse-
hen sowie Onlinemedien – auf eine Ak-
tion, eine Kampagne oder Ereignisse re-
agieren und diese darstellen. Mit den so 
gewonnenen Daten lässt sich aufzeigen, 

wie häufig die Zielgruppen Gelegenheit 
dazu hatten, etwas über beziehungswei-
se durch die Präventionskampagne zu 
erfahren. Unterschieden werden hierbei 
zum einen Meldungen über die Präven-
tionskampagne, welche von der Presse 
eigenständig veröff entlicht werden (das 
sogenannte Presse-Echo), sowie Meldun-
gen, die Träger und Kooperationspartner 
der Kampagne in ihren eigenen Medien 
veröff entlichen. Diese wurden hinsicht-
lich quantitativer Merkmale (zum Beispiel 
Aufl agenhöhe, Region) bewertet. Mehr als 
ein Jahr ist seit dem Kampagnenstart ver-
gangen. Zeit für eine Zwischenbilanz: 

Ergebnisse zur Kampagnenpräsenz
Die Dokumentation aller Kampagnen-
maßnahmen zeigt deutlich, dass die Prä-
ventionskampagne in den Betrieben an-
gekommen ist: So wurden 2010 von den 
Berufsgenossenschaften und Unfallkas-
sen zirka 42.000 Aktionen mit fast 36.000 
Beratungen / Begehungen in den Betrieben, 
über 4.800 Schulungen / Seminare zur Kam-
pagne beziehungsweise mit „Risiko raus!“-
Bausteinen und fast 700 Gesundheits- und 
Aktionstage / Events in Betrieben durchge-
führt. Allein mit diesen betrieblichen Maß-
nahmen konnten zirka 750.000 Beschäf-
tigte unmittelbar an ihrem Arbeitsplatz 
angesprochen werden. Zusammen mit wei-
teren öff entlichen Aktionen wurden knapp 
1,3 Millionen Menschen direkt erreicht. Da-
rüber hinaus war „Risiko raus!“ auf etwa 
130 Messeveranstaltungen präsent.

Zwischenbilanz der Präventionskampagne

„Risiko raus!“ in den Köpfen 
– Kampagnenaktivitäten 
und Medienresonanz 2010
Seit über einem Jahr wirbt die aktuelle Präventionskampagne der gesetz-
lichen Unfallversicherung für mehr Sicherheit beim Fahren und Trans-
portieren. Die Analyse der Kampagnenpräsenz und der Medienresonanz 
zeigt, dass „Risiko raus!“ ankommt.

*
1 Besuche: Anzahl der Seitenaufrufe der 
 Pro� lseite. Mehrfachkontakte möglich, 
 insofern keine Aussage über die Zahl 
 der tatsächlichen Personen, die die Seite 
 besucht haben. 

2 Aktive User: echte Nutzer, das heißt die
 Zahl der Personen, die in den letzten 
 30 Tagen mit der Seite interagiert haben 
 (Klick auf Foto, Video, Werbeanzeige). 

3 „Gefällt mir“: Zahl der „Fans“, die ihr Pro� l 
 mit der „Risiko raus!“-Seite verlinkt haben.

M
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Ergebnisse der 
Medienresonanzanalyse
Zur Verbreitung der Kampagne wurde ein 
Kommunikationskonzept entwickelt, bei 
dem schwerpunktmäßig auf Print-, Online- 
und Radiobeiträge gesetzt wird, da die 
Zielgruppen so am besten erreicht werden 
können. Im ersten Kampagnenjahr wur-
den zu „Risiko raus!“ insgesamt 1617 Bei-
träge in den Medien veröff entlicht, davon 
erschienen 465 bundesweit. 1142 Beiträge 
wurden in den Printmedien abgedruckt, 
353 Beiträge sind online erschienen und 
117 Mal wurde im Hörfunk ein Beitrag zur 
Kampagne ausgestrahlt. Im Fernsehen 
wurde bisher 5 Mal über die Kampagne 
berichtet. Allein die Printmedien, welche 
sich aus Tageszeitungen, Anzeigenblät-
tern, Fachzeitschriften, Publikumszeitun-
gen und Wochenzeitungen zusammenset-
zen, erreichten eine Gesamtauflage von 
knapp 40 Millionen Exemplaren, woraus 
sich mehr als 87 Millionen Leserkontakte 
ableiten lassen. Der Anzeigenäquivalenz-
wert von 753 Printmeldungen, für die die-
ser Wert ermittelt werden konnte, liegt bei 
4,23 Millionen Euro. Der Anzeigenäquiva-
lenzwert bezeichnet die Höhe der fiktiv 
berechneten Kosten für Anzeigen, wenn 
diese in gleicher Größe und Platzierung 
wie die redaktionellen Beiträge geschal-
tet worden wären. Hinzu kommen weitere 
383 Beiträge der beteiligten Träger und Ver-
bände sowie der Kooperationspartner der 
Kampagne in eigenen Mitteilungsblättern 

und Onlinemedien, welche über laufende 
Aktionen, Materialien zum Download und 
Wissenswertes zum Thema informierten. 
So gab es beispielsweise Pressemitteilun-
gen und Veröff entlichungen zu den The-
men „So wird Ladung sicher verstaut“, 
„Mit Action gegen Unfälle – Aktionstage 
„Risiko raus!“ und „Tipps für einen siche-
ren Schulweg mit dem Fahrrad“. 

„Risiko raus!“ auf Facebook
Auch die seit April 2010 bestehende Pro-
fi lseite „Risiko raus!“ auf Facebook, dem 
größten sozialen Online-Netzwerk, ge-
winnt zunehmend an Beachtung: Im letz-
ten Jahr wurden mehr als 25.000 Besuche 
auf der Seite registriert, darüber hinaus 
wurden bis zu 2937 aktive User, bezogen 
auf einen 30-Tage-Zeitraum, gezählt. 1, 2

773 der Nutzer, denen der Inhalt der Pro-
filseite gefällt, nutzten die Möglichkeit, 
ihr Interesse direkt über den „Gefällt 
mir“- Button zum Ausdruck zu bringen. 3

Wer den „Gefällt mir“-Button anklickt, 
verbreitet den Link auch über seine eige-
ne Facebook-Profi lseite.

Eine hohe Kampagnenpräsenz in der Öf-
fentlichkeit sowie eine große Medienre-
sonanz sind Voraussetzungen, damit die 
Kampagne „Risiko raus!“, ihre Kernbot-
schaften und die dahinterstehenden Ak-
teure von den Zielgruppen wahrgenom-
men werden können. Die Evaluation zeigt, 
dass dies für die Kampagne „Risiko raus!“ 

gelingt. Zum einen hat 2010 bereits eine 
Vielzahl betrieblicher, regionaler und bun-
desweiter Aktionen zur Kampagne stattge-
funden. Zum anderen greifen die Medien 
das Kampagnenthema gern und in großer 
Zahl auf. Dass sie dies noch häufiger als 
bei der Vorgängerkampagne „Deine Haut 
– die wichtigsten 2 m2 deines Lebens“ 
(Abbildung 1) tun, zeigt die weitere Profes-
sionalisierung der Kampagnenaktivitäten 
der gesetzlichen Unfallversicherung. ●

Autoren
Anna-Maria Hessenmöller, 
Referentin im Bereich „Evaluation von 
Präventionsmaßnahmen“, Institut für 
Arbeit und Gesundheit der Deutschen 
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Abbildung 1: Presse-Echo 2010 der Kampagne „Risiko raus!“ im 
Vergleich zum ersten Kampagnenjahr der Vorgängerkampagne 
„Haut“.
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„Eine hohe Präsenz in der Ö� entlich-
keit sowie eine große Medienresonanz 
sind Voraussetzungen, damit die 
Kampagne ‚Risiko raus!‘ wahrgenommen
werden kann. Die Evaluation zeigt, 
dass dies für die Kampagne ‚Risiko 
raus!‘ gelingt.“

„Eine hohe Präsenz in der Ö� entlich-
keit sowie eine große Medienresonanz 
sind Voraussetzungen, damit die 
Kampagne ‚Risiko raus!‘ wahrgenommen
werden kann. Die Evaluation zeigt, 
dass dies für die Kampagne ‚Risiko 
raus!‘ gelingt.“

DGUV Forum 3/11 · 33

Zwischenbilanz „Risiko raus!“



trag führe oder Arbeitsentgelt oder Ar-
beitseinkommen nicht erzielt worden sei. 
Ziel des § 48 SGB IX sei es, während einer 

ie Autoren nehmen dies zum An-
lass, sich eingehend mit den Be-
stimmungen zur Höhe und Be-

rechnung des Übergangsgeldes (§§ 46 
ff. SGB IX) zu befassen. 1 Im Ergebnis 
schlagen sie eine trägerübergreifende, 
einheitliche Regelung vor, nach der in 
jedem Einzelfall die Sonderfallprüfung 
nach § 48 SGB IX vorzunehmen wäre. Ein 
Diskussionsbeitrag zu einem Thema, mit 
dem sich in Kürze die Gremien der DGUV 
befassen.

1 Hintergrund
Übergangsgeld wird erbracht, wenn Ver-
sicherte infolge des Versicherungsfalls 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
erhalten, um den Ausfall an Arbeitsent-
gelt und Arbeitseinkommen zu kompen-
sieren beziehungsweise um Versicherte, 
die vor der Maßnahme kein Einkommen 
hatten, wirtschaftlich abzusichern. 2 Die 
gesetzliche Unfallversicherung (UV), die 
gesetzliche Rentenversicherung (RV) 3 so-
wie die Arbeitsförderung erbringen Über-
gangsgeld nach Maßgabe der für sie gel-
tenden speziellen Gesetze (SGB VII, SGB 
VI, SGB III), die hinsichtlich der Höhe 
und Berechnung des Übergangsgeldes 
jeweils auf die §§ 46 ff . SGB IX verweisen. 

Mit den §§ 46 ff . SGB IX wurden zum 1. Ju-
li 2001 die Bestimmungen zur Höhe und 
Berechnung des Übergangsgeldes für al-
le Rehabilitationsträger vereinheitlicht. 4 

Dem Urteil des Sozialgerichts Lüneburg 
vom 15. November 2007 5 ist jedoch zu 
entnehmen, dass es trotz der einheitli-
chen Berechnungsgrundsätze bei gleich-
gelagerten Fällen zu unterschiedlich 
hohen Leistungen und damit zu fi nanzi-
ellen Nachteilen für Versicherte kommt. 

Der Entscheidung des Sozialgerichts Lü-
neburg lag die Übergangsgeldberechnung 
eines Unfallversicherungsträgers auf der 
Grundlage des von der Klägerin tatsäch-
lich erzielten Arbeitsentgelts zugrunde. In 
dem maßgeblichen auf drei Monate aus-
geweiteten Bemessungszeitraum hatte die 
Klägerin Arbeitsentgelt erzielt; im letzten 
Kalendermonat allerdings nur aus einer 
Teilzeitbeschäftigung. 

Den Antrag der Klägerin, das Übergangs-
geld gemäß § 48 SGB IX aus einem tarif-
lichen Entgelt zu berechnen, lehnte der 
beklagte Unfallversicherungsträger un-
ter Hinweis auf den aus § 49 SGB IX ab-
geleiteten Kontinuitätsgrundsatz ab: Da 
die Übergangsgeldzahlung sich nahtlos 
an die Verletztengeldzahlung anschlie-
ße, sei die Anwendung von § 48 SGB IX 
ausgeschlossen und somit das der Verletz-
tengeldzahlung zugrunde gelegte Arbeits-
entgelt zu berücksichtigen. 

Nach Auff assung des Gerichts hingegen 
hätte der Unfallversicherungsträger eine 
zusätzliche Berechnung des Übergangs-
geldes nach § 48 SGB IX durchführen und 
das sich nach der Vergleichsberechnung 
ergebende höhere Übergangsgeld auszah-
len müssen. Zwar richte sich die Bemes-
sung des Übergangsgeldes nach §§ 46, 47 
SGB IX grundsätzlich nach dem tatsäch-
lich erzielten Arbeitsentgelt. Nach § 48 
SGB IX aber solle die Bemessungsgrund-
lage mindestens 65 Prozent des auf ein 
Jahr bezogenen tariflichen beziehungs-
weise am Wohnsitz des Leistungsemp-
fängers geltenden ortsüblichen Arbeits-
entgelts betragen. Dies gelte insbesondere 
dann, wenn die Berechnung nach den 
§§ 46, 47 SGB IX zu einem geringeren Be-

Übergangsgeld

Eine einheitliche Leistung der 
Rehabilitationsträger?
Das Übergangsgeld ist eine ergänzende Leistung zur beruflichen Rehabilitation. Die Praxis der 
Rehabilitationsträger zeigt, dass trotz einheitlicher Berechnungsgrundsätze in vergleichbaren 
Fällen häu� g unterschiedlich hohe Leistungen erbracht werden.

*
1 Der Beitrag fußt auf einer im Rahmen des
 Wahlpflichtfachs „Übergangsgeld“ durch-
 geführten Untersuchung der Autoren in
 Zusammenarbeit mit Studierenden der
 Hochschule Bonn-Rhein-Sieg im Sommer-
 semester 2010. Beteiligt waren: B. Dresken, 
 K. Eichler, A. Erdmann, V. Erlenbruch, 
 S. Golchert, A. Gurnik, A. Heisterkamp, 
 J. Kern, D. Lentz, F. Oestreicher, B. Putschke, 
 P. Stein und M. Strathe. Die Untersuchung  
 ist bei den Autoren erhältlich. 

2 Vgl. Bereiter-Hahn / Mertens, SGB VII, 
 § 49 SGB VII Rn 3. 

3 Die RV zahlt darüber hinaus nach § 20 SGB
 VI Übergangsgeld auch an Versicherte, die 
 Leistungen zur medizinischen Rehabilita-
 tion oder sonstige Leistungen erhalten.
 
4 Zur geschichtlichen Entwicklung der be-
 ruflichen Rehabilitation vgl. z. B. Welti, F.:
  Behinderung und Rehabilitation im sozia-
 len Rechtsstaat, Tübingen, 2005, S. 183 � . 

5 SG Lüneburg, Urt. v. 15.11.2007 – AZ: 
 S 2 U 185 / 03.

6 Vgl. Erstkommentierung des Sozialgesetz-
 buches – Neuntes Buch – (SGB IX), Anm. zu
 § 48, Kapitel 6, S. 138. 

7 Vgl. Römer in Hauck / No� z, SGB VII, 
 K § 50 Rz 5. 

8 Vgl. Schütze in Hauck / No� z, SGB IX, 
 K § 48 Rz 3,4.

9 Vgl. Schütze in Hauck / No� z, SGB IX, 
 K § 48 Rz 4. 

10 Vgl. Bereiter-Hahn / Mehrtens, SGB VII, 
 Anhang zu § 50 SGB VII – § 46 SGB IX, 
 Rn 2, 2.1.

11 Vgl. Bereiter-Hahn / Mehrtens, SGB VII, 
 Anhang zu § 50 SGB VII – § 48 SGB IX, Rn 4.
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Leistung zur Teilhabe den Lebensunter-
halt sicherzustellen. 

Dies gelte auch für denjenigen, dessen 
Übergangsgeld – wie im Falle der Kläge-
rin – nach § 49 SGB IX berechnet werde, 
so dass unter Beachtung des Gleichheits-
satzes (Art. 3 Grundgesetz) auch in den Fäl-
len des § 49 SGB IX eine Vergleichsberech-
nung nach § 48 SGB IX zu erfolgen habe. 
Ein sachlicher Grund, die Verletztengeld-
bezieher beziehungsweise die anderen in 
§ 49 SGB IX genannten Personen gegenüber 
allen anderen Übergangsgeldbeziehern 
schlechter zu stellen, sei nicht ersichtlich. 

Mit Blick auf die unterschiedlichen Ver-
fahrensweisen der verschiedenen Sozial-
versicherungsträger regte das Gericht an, 
dass sich die Spitzenverbände auf eine 
einheitliche Regelung verständigen.

2 Problemstellung
Im Folgenden werden Vorgehensweisen 
bei der Berechnung des Übergangsgeldes 
untersucht und ein Vorschlag zur einheit-
lichen Berechnung entwickelt. In der Pra-

lichen Arbeitsentgelt vorzunehmen ist. 
Nur so könne ermittelt werden, ob die-
se Berechnung zu einem für den Leis-
tungsempfänger günstigeren Ergebnis 
führt. Dem entspricht die Auff assung von 
Römer 7 und Schütze 8. § 48 SGB IX lege 
fest, dass von der Regelberechnung nach 
§ 47 SGB IX beim Vorliegen der in der Vor-
schrift genannten drei Sonderfälle abge-
wichen werden soll. Ein Sonderfall ist 
nach Schütze dann gegeben, wenn eine 
Vergleichsberechnung zu einem für den 
Versicherten günstigeren Ergebnis führt. 9

Bereiter-Hahn / Mehrtens 10 hingegen 
sind der Meinung, dass die Prüfung, ob 
ein Sonderfall nach § 48 S. 1 Nr. 1–3 SGB 
IX vorliegt, nur dann vorzunehmen ist, 
wenn der Kontinuitätsgrundsatz aus § 49 
SGB IX nicht greift. Insbesondere der 
Günstigkeitsvergleich zwischen der Über-
gangsgeldberechnung nach §§ 46, 47 SGB 
IX einerseits und dem fi ktiven Entgelt aus 
§ 48 S. 1 Nr. 1 SGB IX andererseits sei nicht 
in jedem Fall, sondern entsprechend der 
Überschrift nur in „Sonderfällen“ durch-
zuführen. 11 ▸

xis ergeben sich zwei grundlegende Prob-
lembereiche:
1.  Ist die Prüfung, ob ein Sonderfall ge-

mäß § 48 Satz 1 Nr. 1 – 3 SGB IX vorliegt, 
in jedem Fall vorzunehmen?

2.  Welche Berechnungsgrundlage wird 
dem Übergangsgeld zugrunde gelegt, 
wenn der Versicherte unmittelbar vor 
einer Leistung zur Teilhabe am Arbeits-
leben oder einer vorangegangenen Ar-
beitsunfähigkeit kein Arbeitsentgelt 
oder -einkommen und keine der in § 49 
SGB IX genannten Entgeltersatzleistun-
gen bezogen hat?

3  Berechnung des Übergangsgeldes: 
Verfahrensweisen

3.1 Literatur
Zu der Frage, wann eine Sonderfallprü-
fung vorzunehmen ist, gibt es in der Lite-
ratur im Wesentlichen zwei Auff assungen: 
In der Erstkommentierung des Sozialge-
setzbuchs – Neuntes Buch – (SGB IX) 6

wird die Ansicht vertreten, dass in jedem 
Fall, in dem ein Anspruch auf Übergangs-
geld besteht, eine Berechnung nach § 48 
SGB IX aus dem tarifl ichen oder ortsüb-
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dem tatsächlich erzielten Entgelt, zum 
anderen aus dem tariflichen / ortsübli-
chen Arbeitsentgelt. Der höhere Betrag 
ist maßgebend. Liegt der letzte Tag des 
Bemessungszeitraums außerhalb der 
Drei-Jahres-Frist, wird die Berechnungs-
grundlage nur aus dem tarifl ichen oder 
ortsüblichen Arbeitsentgelt ermittelt. 17

Die Regelung des § 48 S. 1 Nr. 2 SGB IX 
hat in der Rentenversicherung keine Be-
deutung. 18 War der Versicherte unmit-
telbar vor der Leistung zur Teilhabe am 
Arbeitsleben arbeitslos, ist die Berech-
nungsgrundlage für das Übergangsgeld 
das Arbeitsentgelt, das der Arbeitslosen-
geldberechnung zugrunde gelegt wurde, 
sofern dieser Bemessungszeitraum inner-
halb der Drei-Jahres-Frist liegt. 19

Unterschiedlich wird auch die Frage be-
antwortet, welche Berechnungsgrundla-
ge maßgeblich ist, wenn der Versicherte 
unmittelbar vor einer Leistung zur Teil-
habe am Arbeitsleben oder einer voran-
gegangenen Arbeitsunfähigkeit kein Ar-
beitsentgelt oder -einkommen und keine in 
§ 49 SGB IX genannte Entgeltersatzleis-
tung bezogen hat. 

Für diejenigen, die vor dem Versiche-
rungsfall ausschließlich Arbeitslosen-
geld oder Arbeitslosengeld II bezogen 
haben, befürwortet Römer 12 mangels 
ausdrücklicher gesetzlicher Regelung 
eine entsprechende Anwendung des § 49 
SGB IX, wonach das der Berechnung des 
Arbeitslosengeldes zugrunde liegende 
Arbeitsentgelt maßgeblich sei. Habe der 
Betroff ene zuvor Arbeitslosengeld II er-
halten, sei nach § 48 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX 
zu verfahren.

Schütze 13 hingegen empfi ehlt in diesen 
Fällen die Anwendung der Nr. 2 des § 48 
SGB IX. Ein Sonderfall liege dann vor, 
wenn kein Arbeitsentgelt oder -einkom-
men erzielt worden sei. Das betreff e zum 
einen die Fälle, in denen der Leistungs-
empfänger zu keinem Zeitpunkt berufl ich 
tätig geworden ist, und zum anderen die 
Fälle, in denen kein nach § 47 Abs. 1 SGB 
IX berücksichtigungsfähiges Arbeitsent-

gelt vorliege. Damit lassen sich die Fälle, 
in denen Versicherte vor der Maßnahme 
Arbeitslosengeld oder Arbeitslosengeld II 
erhalten haben, unter § 48 S. 1 Nr. 2 SGB 
IX subsumieren. Das heißt, es liegt ein 
Sonderfall mit der Konsequenz vor, dass 
das tarifl iche oder ortsübliche Arbeits-
entgelt zugrunde zu legen ist. 

Nach Bereiter-Hahn / Mehrtens 14 hinge-
gen gilt § 48 S. 1 Nr. 2 SGB IX im Wesent-
lichen nur in den Fällen, in denen der 
Versicherte noch nie erwerbstätig war. 
Für Leistungsempfänger, die vor dem 
Versicherungsfall ausschließlich Arbeits-
losengeld bezogen, nicht aber Arbeits-
entgelt oder Arbeitseinkommen erzielt 
haben, sei § 50 in Verbindung mit § 47 
Abs. 2 SGB VII maßgeblich. 15

3.2 Gesetzliche Rentenversicherung
Nach dem Gemeinsamen Rundschrei-
ben der Rentenversicherungsträger zum 
Übergangsgeld regelt § 48 SGB IX die Er-
mittlung der Berechnungsgrundlage für 
das Übergangsgeld während der Leistun-
gen zur Teilhabe am Arbeitsleben und ist 
bei jeder Berechnung anzuwenden. 16

Liegt der letzte Tag des Bemessungs-
zeitraums innerhalb der Drei-Jahres-
Frist, sind zwei Berechnungen durchzu-
führen: zum einen die Berechnung aus 

*
12 Vgl. Römer in Hauck / No� z, SGB VII, 
 K § 50 Rz 10. 

13 Vgl. Schütze in Hauck / No� z, SGB IX, 
 K § 48 Rz 5. 

14 Vgl. Bereiter-Hahn / Mehrtens, SGB VII, 
 Anhang zu § 50 SGB VII – § 48 SGB IX, Rn 5. 

15 Vgl. Bereiter-Hahn / Mehrtens, SGB VII, 
 § 50, Rn 3.4. 

16 Gemeinsames Rundschreiben der 
 Rentenversicherungsträger zum 
 Übergangsgeld (Stand 01 / 2010), im 
 Internet abru� ar unter: www.deutsche- 
 rentenversicherung.de / SharedDocs / de / 
 Inhalt / 04_Formulare_Publikationen /
  05_fachmitteilungen_rundschreiben / 
 gemeinsame_rundschreiben_
 uebergangsgeld.html?nn=38808, 
 V. 3., S. 80.

17 Vgl. Gemeinsames Rundschreiben 
 der Rentenversicherungsträger zum 
 Übergangsgeld. 

18 Vgl. Gemeinsames Rundschreiben 
 der Rentenversicherungsträger zum 
 Übergangsgeld. 

19 Vgl. Gemeinsames Rundschreiben 
 der Rentenversicherungsträger zum 
 Übergangsgeld, V. 2., Beispiel 3, S. 79. 

20 Vgl. Gemeinsames Rundschreiben 
 der Rentenversicherungsträger zum 
 Übergangsgeld, V. 3, S. 80. 

21 Vgl. Gemeinsames Rundschreiben 
 der Rentenversicherungsträger zum 
 Übergangsgeld, V. 2., Beispiel 4, S. 79. 
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3.3 Die häu� gsten Fälle im Einzelnen
Die vier in der Praxis häufi gsten Fälle wer-
den im Folgenden unter Berücksichtigung 
dieser unterschiedlichen Auffassungen 
überprüft. Den Fallgestaltungen ist ge-
meinsam, dass ein Versicherungsfall (VF) 
der Unfallversicherung eine medizinische 
Rehabilitation und eine sich daran naht-
los anschließende Leistung zur Teilhabe 
am Arbeitsleben (LTA) auslöst.

Fall 1
In diesem Fall hat der Versicherte vor dem 
Versicherungsfall Arbeitsentgelt erzielt. 
Die medizinische Rehabilitation mit Be-
zug von Verletztengeld (VG) endete zum 
30. September. Ab dem 1. Oktober schloss 
sich unmittelbar die Leistung zur Teilhabe 
am Arbeitsleben mit Anspruch auf Über-
gangsgeld (ÜG) an. 

Hier erfolgt eine Regelberechnung des 
Übergangsgeldes nach den §§ 46, 47 SGB 
IX aus dem unmittelbar vor dem Versiche-
rungsfall erzielten Arbeitsentgelt (letzter 
abgerechneter Entgeltabrechnungszeit-
raum = Bemessungszeitraum). Eine zu-
sätzliche Prüfung, ob ein Sonderfall gemäß 
§ 48 SGB IX vorliegt – mit der möglichen 
Konsequenz, dass das Übergangsgeld nach 
dem tarifl ichen beziehungsweise ortsübli-
chen Arbeitsentgelt zu berechnen ist –, 
wird nur vereinzelt durchgeführt.

In der Rentenversicherung 20 wird zusätz-
lich überprüft, ob ein Sonderfall nach § 48 
S. 1 Nr. 1 SGB IX vorliegt. Das für den Ver-
sicherten günstigere Ergebnis wird ausge-
zahlt.

Fall 2
Dieser Fall unterscheidet sich von dem ers-
ten darin, dass das Ende des maßgeblichen 
Bemessungszeitraums bei Beginn der Leis-
tung zur Teilhabe am Arbeitsleben länger 
als drei Jahre zurückliegt. Hier lassen sich 
drei Lösungsmöglichkeiten identifi zieren. 
Erstens: Regelberechnung nach §§ 46, 47 
SGB IX aus dem unmittelbar vor dem Ver-
sicherungsfall erzielten Arbeitsentgelt oh-
ne Sonderfallprüfung nach § 48 S. 1 Nr. 1 
SGB IX. Zweitens: Regelberechnung nach 
§§ 46, 47 SGB IX aus dem unmittelbar vor 
dem Versicherungsfall erzielten Arbeitsent-
gelt mit Sonderfallprüfung. Und drittens: 
Berechnung des Übergangsgeldes ohne 

vorherige Regelberechnung sofort nach 
§ 48 S. 1 Nr. 3 SGB IX. Den dritten Weg geht 
auch die Rentenversicherung. 21

Fall 3
In diesem Fall hat der Versicherte unmit-
telbar vor dem Versicherungsfall Arbeits-
losengeld (ALG) bezogen. An die medizi-
nische Rehabilitation schließt sich direkt 
die Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben 
an. Folgende Lösungen sind denkbar:
1.  Regelberechnung (§§ 46, 47 SGB IX) aus 

dem vor der Arbeitslosigkeit erzielten 
Arbeitsentgelt ohne zusätzliche Sonder-
fallprüfung nach § 48 S. 1 Nr. 1 SGB IX

2.  Regelberechnung (§§ 46, 47 SGB IX) aus 
dem vor der Arbeitslosigkeit erzielten 
Arbeitsentgelt mit zusätzlicher Sonder-
fallprüfung nach § 48 S. 1 Nr. 1 SGB IX

3.  Regelberechnung auf Grundlage des vor 
dem Versicherungsfall bezogenen Ar-
beitslosengeldes ohne zusätzliche Son-
derfallprüfung nach § 48 S. 1 Nr. 1 SGB IX, 
wobei das kalendertägliche Arbeitslosen-
geld (§ 50 2. Halbsatz in Verbindung mit 
§ 47 Abs. 2 SGB VII) Berechnungsgrund-
lage für das Übergangsgeld ist

4.  Regelberechnung wie bei 3., jedoch mit 
zusätzlicher Sonderfallprüfung nach 
§ 48 S. 1 Nr. 1 SGB IX. ▸

Medizinische 
Rehabilitation mit VG

Arbeit LTA ab 1.10.2009 
mit ÜG

VF 8.6.2005

Abbildung 2: Fall 2

ALG Medizinische 
Rehabilitation mit VG

Arbeit LTA ab 1.10.2009 
mit ÜG

1.1.2008 VF 8.6.2008

Abbildung 3: Fall 3

ALG Medizinische 
Rehabilitation mit VG

Arbeit LTA ab 1.10.2009 
mit ÜG

1.1.2005 VF 8.6.2005

Abbildung 4: Fall 4

Medizinische 
Rehabilitation mit VG

Arbeit LTA ab 1.10.2009 
mit ÜG

VF 8.6.2008

Abbildung 1: Fall 1

DGUV Forum 3/11 · 37

Übergangsgeld



Die Vorgehensweise der Rentenversiche-
rung 22 entspricht Lösung 4.

Fall 4
Fall 4 unterscheidet sich von Fall 3 dar-
in, dass zwischen Versicherungsfall und 
Beginn der Leistung zur Teilhabe am 
Arbeitsleben mehr als drei Jahre liegen. 
Folgende Lösungen werden praktiziert:
1.  Ausschließliche Berechnung des Über-

gangsgeldes gemäß § 48 S. 1 Nr. 3 SGB 
IX (Sonderfallberechnung), ohne dass 
zuvor eine Regelberechnung durchge-
führt wurde

2.  Regelberechnung (§§ 46, 47 SGB IX) aus 
dem vor der Arbeitslosigkeit erzielten 
Arbeitsentgelt ohne zusätzliche Son-
derfallprüfung nach § 48 S. 1 Nr. 1 SGB 
IX

3.  Regelberechnung auf Grundlage des 
vor dem Versicherungsfall bezogenen 
Arbeitslosengeldes ohne zusätzliche 
Sonderfallprüfung nach § 48 S. 1 Nr. 1 
SGB IX 

4.  Regelberechnung aus dem Arbeitslo-
sengeld mit zusätzlicher Sonderfall-
prüfung nach § 48 S. 1 Nr. 1 SGB IX. 

Die Vorgehensweise der Rentenversiche-
rung 23 entspricht Lösung 1.

3.4  Auswirkungen der 
Verfahrensweisen

Die Zahlen in der Tabelle zeigen die Aus-
wirkungen der unterschiedlichen Vorge-
hensweisen bei der Berechnung des Über-
gangsgeldes. In den Fällen 1 und 2 wird 
bei der Regelberechnung davon ausgegan-

gangsgeldes. Wie ist § 48 SGB IX nun aus-
zulegen?

Ihrem Wortlaut nach sieht die Vorschrift 
eine Berechnung des Übergangsgeldes 
nach dem tariflichen oder ortsüblichen 

Arbeitsentgelt bei 
Vorliegen besonde-
rer Situationen vor. 
Diese besonderen 
Situationen sind 
gegeben, wenn die gegeben, wenn die 
Berechnung nach Berechnung nach 
§§ 46, 47 SGB IX zu §§ 46, 47 SGB IX zu 

einem geringeren Betrag führt, wenn Ar-einem geringeren Betrag führt, wenn Ar-
beitsentgelt oder Arbeitseinkommen nicht beitsentgelt oder Arbeitseinkommen nicht 
erzielt wurde oder der letzte Tag des Be-erzielt wurde oder der letzte Tag des Be-
messungszeitraums länger als drei Jahre messungszeitraums länger als drei Jahre 
zurückliegt. Dazu passt der Wortlaut der zurückliegt. Dazu passt der Wortlaut der 
Überschrift „Berechnung in Sonderfäl-Überschrift „Berechnung in Sonderfäl-
len“. Er lässt in jedem Übergangsgeldfall len“. Er lässt in jedem Übergangsgeldfall 
die Prüfung zu, ob ein Sonderfall vorliegt.die Prüfung zu, ob ein Sonderfall vorliegt.

Auch die Entwicklung der Vorschrift Auch die Entwicklung der Vorschrift 
stützt diese Ansicht. § 14 des Rehabilita-stützt diese Ansicht. § 14 des Rehabilita-
tions-Angleichungs-Gesetzes (RehaAnglG) tions-Angleichungs-Gesetzes (RehaAnglG) 
aus dem Jahr 1974 25 regelte als Vorläufer- regelte als Vorläufer-
vorschrift die „anderweitige Berechnung“ vorschrift die „anderweitige Berechnung“ 
des Übergangsgeldes, wenn 
1.  der letzte Tag des Bemessungszeit-  der letzte Tag des Bemessungszeit-

raums zu Beginn der Maßnahme län-raums zu Beginn der Maßnahme län-
ger als drei Jahre zurückliegt oder

2.  kein Entgelt nach § 13 Abs. 6 erzielt   kein Entgelt nach § 13 Abs. 6 erzielt 
worden ist oder

3.  es unbillig hart wäre, das (im Bemes-  es unbillig hart wäre, das (im Bemes-
sungszeitraum erzielte 26) Entgelt nach ) Entgelt nach 
§ 13 Abs. 6 der Bemessung des Über-§ 13 Abs. 6 der Bemessung des Über-
gangsgeldes zugrunde zu legen.

gen, dass der ledige und kinderlose Ver-
sicherte im Bemessungszeitraum vor dem 
Versicherungsfall in 168 Stunden bei einer 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
von 38,5 Stunden ein Arbeitsentgelt in 
Höhe von 2.000 Euro brutto / 1.300 Euro 
netto erzielt hat. In 
den Fällen 3 und 4 
hat der ledige und 
kinderlose Versi-
cherte unmittelbar 
vor dem Versiche-
rungsfall Arbeits-
losengeld in Höhe 
von 784,20 Euro monatlich bezogen (be-
rechnet mit Hilfe eines Onlinerechners 
der Arbeitsagentur 24 aus 2.000 Euro brut-
to / 1.300 Euro netto).

Der Übergangsgeldberechnung nach § 48 
SGB IX wurde ein tarifl iches Arbeitsent-
gelt von monatlich 2.500 Euro brutto zu-
grunde gelegt. Einmal- oder Sonderzah-
lungen sieht der Tarifvertrag nicht vor.

Besonders deutlich werden die Unter-
schiede, wenn man die kalendertäglichen 
Ergebnisse auf einen monatlichen Be-
zugszeitraum hochrechnet: Im günstigs-
ten Fall stehen dem Versicherten 1.104,90 
Euro monatlich zur Verfügung (36,83 Euro 
x 30 Tage), im ungünstigsten Fall 533,40 
Euro (17,78 Euro x 30 Tage).

4 Auslegung
Der uneinheitliche Umgang mit § 48 SGB 
IX führt – wie dargelegt – zu deutlichen 
Unterschieden in der Höhe des Über-

Erläuterungen zur Tabelle:
∙  17,78 Euro – Ergebnis der Regelberechnung

nach den §§ 46, 47 SGB IX aus dem Arbeits-
losengeld I in Höhe von 784,20 Euro monat-
lich.

∙  28,95 Euro – Ergebnis der Regelberechnung 
nach den §§ 46, 47 SGB IX aus dem Arbeits-
entgelt in Höhe von 2.000 Euro brutto / 1.300 
Euro netto monatlich.

∙  36,83 Euro – Ergebnis der Berechnung nach 
§ 48 SGB IX aus dem tariflichen Arbeitsent-
gelt in Höhe von 2.500 Euro brutto monatlich

∙  Gegebenenfalls erforderliche Anpassungen 
nach § 50 SGB IX wurden nicht berücksichtigt.

Tabelle 1: Ergebnisübersicht der kalendertäglichen Übergangsgelder (ÜG)

Berechnung des ÜG nach … Fall1 Fall 2 Fall 3 Fall 4

Lösung 1 §§ 46, 47 SGB IX
§ 48 SGB IX

28,95 Euro
–

28,95 Euro
–

28,95 Euro
–

–
36,83 Euro

Lösung 2 §§ 46, 47 SGB IX
§ 48 SGB IX

28,95 Euro
36,83 Euro

–
36,83 Euro

–
36,83 Euro

28,95 Euro
–

Lösung 3 §§ 46, 47 SGB IX
§ 48 SGB IX

–
36,83 Euro

–
–

17,78 Euro
–

17,78 Euro
–

Lösung 4 §§ 46, 47 SGB IX
§ 48 SGB IX

–
–

–
–

–
36,83 Euro

–
36,83 Euro

Lösung RV §§ 46, 47 SGB IX
§ 48 SGB IX

36,83 Euro
–

36,83 Euro
–

36,83 Euro
–

36,83 Euro
–

„Ziel der Neuregelung sollte 
nicht eine Verwaltungsverein-
fachung, sondern die Siche-
rung der Existenzgrundlage 
der Rehabilitanden sein.“
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Die Härtefallklausel des § 14 S. 1 Nr. 3 
RehaAnglG wurde schließlich durch die 
Vergleichsberechnung in § 48 S. 1 Nr. 1 
SGB IX ersetzt. Damit wurde seit der Ein-
führung des RehaAnglG im Jahr 1974 kon-
tinuierlich an der anderweitigen Berech-
nung in Sondersituationen festgehalten. 

Gesetzessystematisch betrachtet stellt 
sich das Verhältnis der §§ 46, 47 zu § 48 
SGB IX als ein Regel-Ausnahme-Verhält-
nis dar. Grundsätzlich richtet sich die Be-
rechnung des Übergangsgeldes nach dem 
tatsächlichen im Bemessungszeitraum 
erzielten Arbeitsentgelt oder Arbeitsein-
kommen. § 48 SGB IX sieht demgegenüber 
65 Prozent des auf ein Jahr bezogenen ta-
rifl ichen beziehungsweise am Wohnsitz 
des Leistungsempfängers ortsüblichen 
Arbeitsentgelts als Bemessungsgrund-
lage vor, insbesondere in Fällen, in de-
nen das nach §§ 46, 47 SGB IX berechnete 
Übergangsgeld geringer ist oder gar kein 
Arbeitsentgelt beziehungsweise Arbeits-
einkommen erzielt wurde. Die Vorschrift 
stellt also sicher, dass das Übergangsgeld 
nicht nach einer geringeren als der in § 48 
SGB IX vorgegebenen Bemessungsgrund-
lage berechnet wird. lage berechnet wird. 

Dem steht die Regelung des § 49 SGB IX 
nicht entgegen. Die Vorschrift betrifft 
Leistungsempfänger, die Krankengeld, 
Verletztengeld, Versorgungskrankengeld 
oder Übergangsgeld bezogen haben – also 
Leistungen, die den Entgeltausfall bei be-
stehendem Arbeitsverhältnis kompensie-
ren sollen. Die Vorschrift stellt klar, dass 
bei der Berechnung des Übergangsgeldes 
in diesen Fällen von dem bisher zugrunde 
gelegten Arbeitsentgelt auszugehen ist. Ist 
dieses aber geringer als die durch § 48 SGB 
IX beschriebene Mindestbemessungs-
grundlage, so liegt wiederum ein Sonder-
fall mit der Folge einer Berechnung nach 
dem tarifl ichen oder ortsüblichen Arbeits-
entgelt vor.

Auch der in der Gesetzesbegründung 27

zum Ausdruck kommende Sinn und 
Zweck der Vorschrift stützt diese Ausfüh-
rungen. Danach regelt § 48 SGB IX die Er-
mittlung der Berechnungsgrundlage für 
das Übergangsgeld für die Fälle, in denen 
eine Orientierung an den tatsächlichen 
Einkommensverhältnissen des Betroff e-
nen vor Beginn der Leistung zu einer nicht 
angemessenen Höhe des Übergangsgeldes 
führt, und zwar einheitlich für alle Reha-führt, und zwar einheitlich für alle Reha-
bilitationsträger. Das bedeutet gleichzei-bilitationsträger. Das bedeutet gleichzei-
tig, dass bei Unterschreitung der in § 48 tig, dass bei Unterschreitung der in § 48 
SGB IX festgelegten Bemessungsgrund-SGB IX festgelegten Bemessungsgrund-
lage stets eine unangemessene Höhe des lage stets eine unangemessene Höhe des 
Übergangsgeldes vorliegt, die den Erfolg Übergangsgeldes vorliegt, die den Erfolg 
der Rehabilitationsmaßnahme durch ei-der Rehabilitationsmaßnahme durch ei-
ne nicht ausreichende Versorgung infrage ne nicht ausreichende Versorgung infrage 
stellen kann. stellen kann. 

Folge dieser Betrachtungsweise kann ein Folge dieser Betrachtungsweise kann ein 
höherer Verwaltungsaufwand sein, weil höherer Verwaltungsaufwand sein, weil 
zum Beispiel Tarifentgelte ermittelt wer-zum Beispiel Tarifentgelte ermittelt wer-
den müssen. Dem ist jedoch entgegen-den müssen. Dem ist jedoch entgegen-
zuhalten, dass das Ziel der Neuregelung zuhalten, dass das Ziel der Neuregelung 
nicht eine Verwaltungsvereinfachung, nicht eine Verwaltungsvereinfachung, 
sondern die Sicherung der Existenz-sondern die Sicherung der Existenz-
grundlage der Rehabilitanden sein soll-grundlage der Rehabilitanden sein soll-
te. Übergangsgeldempfänger sollen wäh-te. Übergangsgeldempfänger sollen wäh-
rend der Maßnahme nicht gezwungen rend der Maßnahme nicht gezwungen 
sein, zu arbeiten oder ergänzende Sozi-sein, zu arbeiten oder ergänzende Sozi-
alleistungen in Anspruch zu nehmen. alleistungen in Anspruch zu nehmen. 28

Im Übrigen lassen sich in die Sachbe-Im Übrigen lassen sich in die Sachbe-
arbeitung durchaus Vereinfachungsele-arbeitung durchaus Vereinfachungsele-
mente integrieren, etwa dergestalt, dass mente integrieren, etwa dergestalt, dass 
der Entgeltfragebogen um den Zusatz er-der Entgeltfragebogen um den Zusatz er-
gänzt wird, ob das gezahlte Arbeitsent-gänzt wird, ob das gezahlte Arbeitsent-

gelt dem tarifl ichen entspricht. Entschei-
dend ist jedoch, dass mit dem Argument 
eines eventuell höheren Verwaltungs-
aufwands das gesetzgeberische Ziel, den 
Lebensstandard während einer Teilhabe-
maßnahme zu sichern, nicht unterlaufen 
werden darf.

Diese Auffassung vermeidet auch eine 
Ungleichbehandlung von Personen, de-
ren Übergangsgeld nach §§ 46, 47 SGB IX, 
und solchen, deren Übergangsgeld nach 
§ 49 SGB IX berechnet wird. Selbst wenn 
durch § 49 SGB IX eine Verwaltungsver-
einfachung beabsichtigt sein sollte, so 
ist dies kein ausreichender sachlicher 
Grund für die Ungleichbehandlung der 
Versicherten. 29 Die Auswirkungen dieser 
Ansicht entsprechen schließlich dem er-
klärten Zweck des Gesetzes, einerseits 
den Lebensunterhalt des Leistungsemp-
fängers sicherzustellen und andererseits 
eine für alle Rehabilitationsträger einheit-
lich geltende Regelung zu schaff en. 30

5 Ergebnisse
∙  § 48 SGB IX definiert einzelne Fallge-

staltungen, bei denen sich die Berech-
nungsgrundlage des Übergangsgeldes 
an tarifl ichen oder ortsüblichen Gege-
benheiten orientiert. ▸

*
22 Vgl. Gemeinsames Rundschreiben 
 der Rentenversicherungsträger zum 
 Übergangsgeld, V. 2., Beispiel 3, S. 79. 

23 Gemeinsames Rundschreiben der Renten-
 versicherungsträger zum Übergangsgeld, 
 V Nr. 2, Beispiel 3, S. 79 sowie V Nr. 3, S. 80. 
 
24 Vgl. Arbeitsagentur (Hrsg.): 
 Selbstberechnung Arbeitslosengeld, 
 www.pub.arbeitsagentur.de / selbst.
 php?jahr=2009#ergebnisse (5.5.2010).

25 BGBl I 1981, S. 1509, 1510.

26 Anmerkung der Verfasser.

27 Bundestagsdrucksache 14 / 5074, S. 110.
 
28 SG Lüneburg, Urt. v. 15.11.2007 – 
 AZ: S 2 U 185 / 03.

29 SG Lüneburg, Urt. v. 15.11.2007 – 
 AZ: S 2 U 185 / 03.

30 Bundestagsdrucksache. 14 / 5074, S. 110. 
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∙  Die Prüfung, ob eine Fallgestaltung 
im Sinne der Nrn. 1–3 des § 48 SGB IX 
vorliegt, hat in jedem Fall stattzufi n-
den. Damit wird gewährleistet, dass 
das Übergangsgeld seiner unterhalts-
sichernden Funktion während einer 
Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben 
gerecht wird. 

∙  § 49 SGB IX stellt klar, dass beim Be-
zug von Entgeltersatzleistungen bei 
bestehendem Arbeitsverhältnis auf 
das Arbeitsentgelt aus der Beschäfti-
gung abzustellen ist. Eine Anwendung 
in Fällen, in denen Arbeitslosengeld 
oder Arbeitslosengeld II erzielt wird, 
ist nicht möglich.

∙  Die Regelberechnung nach §§ 46 und 
47 SGB IX setzt voraus, dass der Ver-
sicherte Arbeitsentgelt oder -einkom-
men erzielt hat. Dies ist der Fall, wenn 
die Berechnungsgrundlage des Über-
gangsgeldes nach § 47 Abs. 1 bis 4 SGB 
IX zu bestimmen ist oder der Versi-
cherte vor dem Beginn der Leistung 
zur Teilhabe am Arbeitsleben eine in 

§ 49 SGB IX genannte Entgeltersatz-
leistung bezogen hat, die aus Arbeits-
entgelt oder -einkommen berechnet 
wurde.

∙  Hat der Versicherte vor der Leistung 
zur Teilhabe am Arbeitsleben eine an-
dere als in § 47 Abs. 2 und 3 SGB IX 
oder § 49 SGB IX bezeichnete Entgelter-
satzleistung bezogen (zum Beispiel Ar-
beitslosengeld oder Arbeitslosengeld 
II), so ist eine Berechnung nach den 
§§ 46, 47 SGB IX nicht möglich. Es han-
delt sich vielmehr um einen Sonderfall 
gemäß § 48 S. 1 Nr. 2 SGB IX. 

6 Lösungen für die Praxis
Auf Grundlage der geschilderten Ergeb-
nisse werden für die unter Punkt 3.3 be-
schriebenen Fälle folgende Lösungen 
vorgeschlagen:
Fall 1: Regelberechnung mit zusätzlicher 
Prüfung, ob ein Sonderfall nach § 48 Nr. 
1 SGB IX vorliegt
Fall 2: ausschließlich Sonderberechnung 
nach § 48 Nr. 3 SGB IX

„Bei Unterschreitung der in § 48 SGB IX festgelegten Bemessungsgrundlage liegt stets eine 
unangemessene Höhe des Übergangsgeldes vor, die den Erfolg der Rehabilitationsmaßnahme 
durch eine nicht ausreichende Versorgung infrage stellen kann.“

Sonderfall-
berechnung 
§ 48... SGB IX

Nr. 2

nein

nein

ja

ja

Prüfung

Nr. 3

Nr. 1

Bemessungszeitraum innerhalb 3-Jahres-Frist

Regelberechnung nach §§ 46, 47 SGB IX

Unmittelbar zuvor Bezug von
• Arbeitsentgelt oder -einkommen
• einer Entgeltersatzleistung nach § 49 SGB IX

Fall 3: ausschließlich Sonderberechnung 
nach § 48 Nr. 2 SGB IX 
Fall 4: ausschließlich Sonderberechnung 
nach § 48 Nr. 2 SGB IX. ●

Abbildung 5: Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben – Übergangsgeldberechnung
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Steht bei einer vom Arbeitgeber als Fortbildungsveranstaltung bezeichneten Unternehmung nicht die Wissensvermittlung 
im Vordergrund, sondern wird überwiegend privaten Unternehmungen nachgegangen, besteht kein Versicherungsschutz.

Streitig war die Anerkennung eines Arbeitsunfalls. Der Kläger, 
Bankkaufmann, hatte sich bei einem Kart-Rennen verletzt. Das 
Rennen war (Haupt-)Bestandteil einer von einem Kooperati-
onspartner des Arbeitgebers durchgeführten Informationsver-
anstaltung. Die Teilnahme des Klägers an der Veranstaltung 
wurde als Arbeitszeit bewertet und entsprechend bezahlt. 

Das Landessozialgericht hat einen Arbeitsunfall verneint. 
Zwar stünden im inneren Zusammenhang mit der versicher-
ten Tätigkeit auch Geschäfts- und Dienstreisen, die dazu be-
stimmt seien, den betrieblichen Interessen wesentlich zu die-
nen. Davon könne vorliegend aber nicht die Rede sein. Der 
auf das Kart-Rennen entfallende Zeitanteil sei annähernd 
doppelt so groß gewesen wie der für die Informationsveran-
staltung, die zudem auch nur beiläufi g während der Einnah-
me von Mahlzeiten stattgefunden habe. Der Schwerpunkt 

Die Klägerin, ein Unternehmen des Baugewerbes, war von der Die Klägerin, ein Unternehmen des Baugewerbes, war von der 
beklagten BG gemäß § 150 Abs. 3 SGB VII als selbstschuldneri-beklagten BG gemäß § 150 Abs. 3 SGB VII als selbstschuldneri-
sche Bürgin für die rückständigen Beiträge einer Nachunterneh-sche Bürgin für die rückständigen Beiträge einer Nachunterneh-
merin herangezogen worden. Es ging um die Frage, was unter merin herangezogen worden. Es ging um die Frage, was unter 
„einem“ Bauwerk i. S. des § 28 e Abs. 3d SGB IV zu verstehen ist.„einem“ Bauwerk i. S. des § 28 e Abs. 3d SGB IV zu verstehen ist.

Das Landessozialgericht hatte bei der Bestimmung der Wert-Das Landessozialgericht hatte bei der Bestimmung der Wert-
grenze von 500.000 Euro (jetzt 275.000 Euro) die Erstellung grenze von 500.000 Euro (jetzt 275.000 Euro) die Erstellung 
von drei Reihenhäusern als „ein“ Bauwerk angesehen. Die drei von drei Reihenhäusern als „ein“ Bauwerk angesehen. Die drei 
Reihenhäuser bildeten nämlich unter funktionellen Gesichts-Reihenhäuser bildeten nämlich unter funktionellen Gesichts-
punkten eine Einheit. Da jedes Reihenhaus einen Auftragswert punkten eine Einheit. Da jedes Reihenhaus einen Auftragswert 
von 210.000 Euro hatte, ergab sich somit ein Gesamtwert aller von 210.000 Euro hatte, ergab sich somit ein Gesamtwert aller 
in Auftrag gegebenen Bauleistungen für dieses Bauwerk von in Auftrag gegebenen Bauleistungen für dieses Bauwerk von 
630.000 Euro und folglich ein Überschreiten der Wertgrenze. 630.000 Euro und folglich ein Überschreiten der Wertgrenze. 

Das Bundessozialgericht ist der Auff assung des LSG nicht ge-Das Bundessozialgericht ist der Auff assung des LSG nicht ge-
folgt. Die Wertgrenze von 500.000 Euro werde hier nicht er-folgt. Die Wertgrenze von 500.000 Euro werde hier nicht er-
reicht, weil die Reihenhäuser nicht „ein“ Bauwerk im Sinne reicht, weil die Reihenhäuser nicht „ein“ Bauwerk im Sinne 

(Urteil des BSG vom 20.7.2010 – B 2 U 7 / 10 R –,
UV-Recht Aktuell 021 / 2010, S. 1385–1390)

(Urteil des LSG Baden-Württemberg vom 19.11.2010 – 
L 8 U 2983 / 10 –, UV-Recht Aktuell 021 / 2010, S. 1361–1367)

§ der Vorschrift bildeten. Zwar sei allein aus dem Begriff  „Bau-
werk“ wegen der unterschiedlichen Arten der Bauausführung 
usw. wenig herleitbar. Jedoch habe die Formulierung „für ein 
Bauwerk in Auftrag gegeben“ nicht nur den Begriff  Bauwerk 
als Bezugspunkt, sondern auch den Begriff Auftrag. Nach 
dem gesetzlichen Konzept sei also auf die zugrunde liegenden 
Rechtsbeziehungen abzustellen und nicht auf die tatsächli-
chen Abläufe und funktionellen Gesichtspunkte des oder der 
Bauwerke. Was der Hauptunternehmer dem Bauherrn nach 
dem jeweiligen Vertrag bauen müsse, sei das „Bauwerk“. Ob 
nach dem Vertrag die Errichtung zum Beispiel eines Hauses 
oder mehrerer Häuser geschuldet werde, sei damit grund-
sätzlich nicht entscheidend. In beiden Fällen liege nur „ein 
Werkvertrag“ i. S. des § 150 Abs. 3 SGB VII vor, der auf „ein 
Bauwerk“ i. S. des § 28e Abs. 3d SGB IV gerichtet sei.

Vorliegend habe es für jedes der drei Reihenhäuser einen ei-
genen Bauauftrag gegeben (wobei sogar die Aufträge von zwei 
verschiedenen Bauherren erteilt worden seien). Mithin sei die 
maßgebliche Wertgrenze nicht erreicht worden, sodass eine 
Haftung der Klägerin ausscheide.

§ der Veranstaltung habe damit eindeutig bei der freizeitsport-
lichen Betätigung des Kart-Rennens und dem geselligen Bei-
sammensein bei den vorgesehenen Mahlzeiten gelegen, was 
den privaten Belangen der Teilnehmer zuzurechnen sei.

Eine Veranstaltung, bei denen den Teilnehmern nur die Ge-
legenheit geboten werde, nebenbei über betriebliche Belan-
ge zu sprechen, stehe nicht im inneren Zusammenhang mit 
der betrieblichen Tätigkeit. Dass die Veranstaltung auch zur 
Verbesserung der Beziehungen zwischen den beiden Unter-
nehmen habe beitragen sollen, begründe wegen des über-
wiegend verfolgten privaten Zwecks den Versicherungsschutz 
ebenso wenig.

Da das Kart-Rennen im Übrigen keinerlei Bezug zu den be-
trieblichen Angelegenheiten gehabt und nur der Unterhal-
tung und Geselligkeit gedient habe, sei die Teilnahme daran 
eigenwirtschaftlich und unversichert. Eine irgendwie geartete 
Teilnahmepfl icht habe nicht bestanden.

Arbeitsunfall

Zur Ha� ung eines Unternehmens des Baugewerbes für die rückständigen Beiträge einer Nachunternehmerin.

Beitrag

Kontakt: Dr. Horst Jungfleisch, E-Mail: horst.jungfleisch@dguv.de 
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Ab 2013 wird der Betreuungsanspruch für Kinder ab dem ersten Lebensjahr bundesweit 
umgesetzt. Das bedeutet für Träger und Fachkräfte in den Tageseinrichtungen eine Öff -
nung hin zu einem Betreuungs- und Bildungsangebot, das neue Herausforderungen be-
inhaltet. Mit der Broschüre „Sicher bilden und betreuen – Gestaltung von Bewegungs- 

und Bildungsräumen für Kinder unter drei 
Jahren“ der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen
wird anhand zahlreicher Beispiele aufgezeigt, 
wie Räume und Spielmaterialien unter entwick-
lungspsychologischen und zugleich sicherheits-
technischen Aspekten gestaltet werden können. 
Die umfangreiche Broschüre entstand vor dem 
Hintergrund, dass viele Kindertageseinrichtun-
gen aufgrund der Aufnahme von Kindern un-
ter drei Jahren Neu- und Umbaumaßnahmen 
durchführen sowie Ausstattungen für diese 
Altersgruppe vornehmen.

Impressum

DGUV Forum
Fachzeitschrift für Prävention,
Rehabilitation und Entschädigung
www.dguv-forum.de
3. Jahrgang. Erscheint zehnmal jährlich

Herausgeber · Deutsche Gesetzliche Unfall-
versicherung (DGUV), Dr. Joachim Breuer, 
Hauptgeschäftsführer, Mittelstraße 51, 10117 
Berlin-Mitte, www.dguv.de

Chefredaktion · Gregor Doepke (verant-
wortlich), Sabine Herbst, Lennard Jacoby, 
Manfred Rentrop, DGUV, Berlin / Sankt Augus-
tin / München

Redaktion · Dagmar Binder (CvD), 
Dr. Michael Fritton, Claus Holland, 
Natalie Peine, Franz Roiderer 
(stv. Chefredakteur)

Redaktionsassistenz · Andrea Hütten, 
redaktion@dguv-forum.de

Verlag und Vertrieb · Universum Verlag GmbH, 
Taunusstraße 54, 65183 Wiesbaden

Vertretungsberechtigte Geschäftsführer · 
Siegfried Pabst und Frank-Ivo Lube, 
Telefon: 0611 / 9030-0, Telefax: -281, 
info@universum.de, www.universum.de

Die Verlagsanschrift ist zugleich ladungsfähi-
ge Anschrift für die im Impressum genannten 
Verantwortlichen und Vertretungsberechtigten. 

Anzeigen · Anne Prautsch, Taunusstraße 54, 
65183 Wiesbaden, Telefon: 0611 / 9030-246, 
Telefax: -247

Herstellung · Harald Koch, Wiesbaden

Druck · ColorDruck Leimen GmbH, 
Gutenbergstraße 4, 69181 Leimen / Germany

Grafische Konzeption und Gestaltung · 
Liebchen+Liebchen GmbH, Frankfurt am Main

Titelbild · fotolia

Typoskripte · Informationen zur Abfassung 
von Beiträgen (Textmengen, Info-Grafiken, 
Abbildungen) können heruntergeladen 
werden unter: www.dguv-forum.de

Rechtliche Hinweise · Die mit Autorennamen 
versehenen Beiträge in dieser Zeitschrift 
geben ausschließlich die Meinungen der je-
weiligen Verfasser wieder.

Zitierweise · DGUV Forum, Heft, 
Jahrgang, Seite

ISSN · 1867 - 8483

Preise · Im Internet unter: www.dguv-forum.de

In dieser Zeitschrift beziehen sich Personen-
bezeichnungen gleichermaßen auf Frauen 
und Männer, auch wenn dies in der Schreib-
weise nicht immer zum Ausdruck kommt.

© DGUV, Berlin; Universum Verlag GmbH, 
Wiesbaden. Alle Rechte vorbehalten. 
Nachdruck nur mit Genehmigung des 
Herausgebers und des Verlags.

Versicherungsschutz während 
der Ausbildung im Ausland 
Immer mehr junge Menschen sammeln während ihrer 
Ausbildung auch Berufserfahrungen im Ausland. Doch 
wie verhält es sich mit dem Versicherungsschutz bei Un-
fällen und Berufskrankheiten? Darüber informiert nun 
das neue Faltblatt der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung (DGUV) „Sicher im Ausland – Auszubil-
dende“. Es richtet sich an Azubis in betrieblichen oder 
schulischen Ausbildungsverhältnissen, die beispielswei-
se ein Auslandspraktikum planen.

Die Information fasst kurz und übersichtlich zusam-
men, unter welchen Bedingungen die gesetzliche Un-
fallversicherung bei Auslandsaufenthalten haftet und 
welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen. Ne-
ben der Arbeit im ausländischen Betrieb können dies 
beispielsweise auch Betriebsbesichtigungen und Schulungen sein. Nicht gesetzlich 
unfallversichert sind hingegen private Ausfl üge und Unternehmungen in der Freizeit. 

Die Broschüre gibt außerdem weiterführende Hin-
weise, an wen sich Auszubildende mit speziellen 
Fragen wenden können. Sie kann kostenlos über 
die DGUV bezogen werden.

Broschüre zur sicheren Betreuung 
von Kindern unter drei Jahren

!
 Download und Bestellung unter: 
 www.dguv.de / publikationen

!
 Download und Bestellung unter: www.unfallkasse-
 nrw.de > Medien > Prävention in NRW
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WO ENTLASTET 
MAN FUßGELENK, 
KNIE, HÜFTE UND 
RÜCKEN?
UNTER DEM FUß NATÜRLICH.

Bata Industrials Europe • Postfach 10050 • 5680 DB Best • Die Niederlande • Telefon: +31 499 - 362 216
Fax: +31 499 - 362 962 • E-mail: info@bata.nl • www.bataindustrials.com

Mit mehr als 85 Jahren Erfahrung ist Bata Industrials einer der führenden Spezialisten für 
bequeme Sicherheitsschuhe. Nun verfügen unsere Modelle über eine innovative 3-stufi ge 
Dämpfungskonstruktion. Nach offi zieller Testmethode (EN ISO 20344) erreichen wir eine 
doppelt so hohe Energieaufnahme im Fersenbereich als gefordert. Dadurch neutralisieren bzw. 
reduzieren wir weitestgehend die Stöße und Kräfte, die auf den gesamten biomechanischen 
Bewegungsapparat vom Fußgelenk bis zum Halswirbel wirken. Das Ergebnis: geringere 
Ermüdung, weniger Beschwerden und Ausfallzeiten. Bata. The Energy Footwear.

Mehr Informationen: www.bataindustrials.com/broschuere

YORA ESD S2SAXA ESD S21. GELENKSTÜTZE MIT 
DÄMPFUNGSELEMENT

2. PU-ZWISCHENSOHLE 3. TUNNELSYSTEM®
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Das Magazin für ein sicheres und gesundes Berufsleben

EXTRA
ACHT SEITEN

FÜR SICHERHEITS -

BEAUFTRAGTE

So gehen Sie mit Knie
belastenden Tätigkeiten
klug um

Bei der Ersten Hilfe
auf der sicheren Seite

Reportage zum Einsatz 
von Absturzsicherungen

Himmelsstürmer

Unsere 
Leser arbeiten 
gesünder!

Arbeit & GesundheitD
G
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Das Magazin für ein sicheres und gesundesDas Magazin für ein sicheres und gesundes
Berufsleben greift mit spannenden Repor -greift mit spannenden Repor -
tagen, aufschlussreichen Interviews und hen Interviews und 
Berichten Themen des Arbeitsschutzes auf. Berichten Themen des Arbeitsschutzes auf. 
Fragen der persönlichen Sicherheit und Fragen der persönlichen Sicherheit und 
Gesund heit weGesund heit werden mit wissenswerten Hinter-
grundinformationen, praktischen Tipps und
Produktinformationen fundiert beantwortet.
DGUV Arbeit & Gesundheit ist der Ratgeber 
für sicheres und gesundes Arbeiten – für 
Menschen in allen Berufen.

Das Extra für Sicherheitsbeauftragte
Auf acht Sonderseiten erhalten Sicherheits -
beauftragte zudem branchenübergreifende
 Informationen, die genau auf ihren Hand lungs -
bereich zugeschnitten sind – in gewohnt ab-
wechslungsreicher und fundierter Art. 

Kostenloses Probeheft bestellen!

Die Zeitschrift ist zu bestellen bei: Universum Verlag, Postfach, 65175 Wiesbaden 
Info-Telefon: 0611 9030-501  Bestell-Fax: 0611 9030-247  E-Mail: vertrieb@universum.de
Bestellinfos: www.universum.de/shop Internet: www.arbeit-und-gesundheit.de
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